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geldzuschuß Sonderklasse. Vergütungsdienstalter nach 
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des Jugendwohlfahrts- und Fürsorgewesens.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften und Na 
der arischen Abstammung (auch für die Ehefrau) und Betätigung 
Bewegung sind umgehend einzureichen. Die Anforderung der politischen 
Unbeaenklichkeitserklärung erfolgt von hier aus.

Mannheim, den 15. September 1938
Der Oberbürgermeister
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l»ns Winterhilfswerk des Deutschen Volkes 1937/38.
Von Diplom Volkswirt Dienert, Berlin.

Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes gibt Rechenschaft von seinem 
Wirken im Winter 1937/38. Sein Bericht, der wiederum zu Beginn eines neuen 
Winterhilfswerkes erscheint, zeigt, daß die in den vergangenen Wintern beobachtete 
Entwicklung andauert. Im Zuge des Aufstiegs der deutschen Wirtschaft sinkt die 
Gesamtzahl der Betreuten. (I.) Die Spendenaufkommen steigen. (II.) Die Auf
wendungen für wichtige Aufgaben der Volks Wohlfahrt können erhöht werden. (III.)

I.

Im Winter 1937/38 sind insgesamt 8 931 456 Volksgenossen betreut worden. 
Die Zahl bildet einen Mittelwert und errechnet sich aus sechs ungleich hohen Monats- 
zalilcn. Die höchste Zahl wird mit 9 770 051 Betreuten für den Monat Januar aus
gewiesen, die niedrigste mit 7 014 042 Betreuten für den Monat Oktober. 134 vom 
Tausend der Beichsbevölkerung sind im abgelaufenen Winterhilfswerk unterstützt 
worden.

Gegenüber dem Vorjahr haben die Betreuten um 1 780 070 Volksgenossen oder 
16,6% abgenommen. Die entsprechenden Zahlen für das WHW. 1936/37 lauten 
2 197 943 und 17,0. Die Abnahme bleibt demnach um ein Geringes hinter der vor
jährigen zurück, was sich aus der Natur des Arbeitseinsatzes und der Zusammen
setzung der Betreuten erklärt.

Der Arbeitseinsatz hat sich verlangsamt. Das ist nur zu natürlich, nachdem die 
Massenarbeitslosigkeit beseitigt ist. Der Rückgriff auf Volksgenossen, die nur be
schränkt einsatzfähig sind, bringt eine kleine Stcigemng des Arbeitseinsatzes. 
Dazu kommt, daß zahlreiche Frauen Erwerbstätigkeit annehmen. Endlich wird der 
natürliche Zuwachs an jugendlichen Arbeitskräften nicht ganz durch ausscheidende 
alte Arbeiter aufgewogen, da diese vielfach in ihren Betrieben verbleiben bzw. in 
Arbeit zurückkehren.

Die vom Winterhilfswerk unterstützten 3 363 598 Parteien sind zu einem Teile 
Volksgenossen, die zwar wieder in Arbeit stehen, die aber die Schäden langjähriger 
Arbeitslosigkeit noch nicht überwunden haben. Ihre Zahl sinkt ständig. Ein anderer 
Teil ißt nur vorübergehend erwerbslos. Seine zahlenmäßige Höhe bleibt sich trotz 
des Wechsels der Personen annähernd gleich. Der Rest, der arbeitsunfähige oder 
beschränkt einsatzfähige Betreute umfaßt, verändert sich nur unerheblich. Die 
Angehörigen der unterstützten Parteien besitzen infolge kindlichen oder jugendlichen 
Alters, infolge Krankheit und Beschwerden des Alters sowie infolge von Unabkömm
lichkeit im Haushalt kein oder kein zureichendes Einkommen. Sie teilen das Schick-
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sal der Hauptunterstützten. Die Zahl der betreuten Jugendlichen im Alter von 
14 bis unter 18 Jahren, die in den nächsten Jahren für den Arbeitseinsatz bereit
stehen, beträgt nur 485 296 oder 5,4% sämtlicher Betreuten. Sie zeigt ebenfalls die 
begrenzte Auswirkung des Arbeitseinsatzes auf den Rückgang der unterstützten 
Volksgenossen.

553 178 Parteien bilden Haushaltungen von 5 und mehr Personen. Diese 
umfassen im wesentlichen kinderreiche Familien. Ihr zahlenmäßiges Verhältnis 
zu den übrigen 2 810 420 Parteien beträgt 1:5. Gegenüber den beiden vorher
gehenden Winterhilfswerken, in denen das Verhältnis 1:41)®) beträgt, zeigt sich 
darin die Besserung der Lebensbedingungen kinderreicher Familien.

Der Rückgang der Betreuten hat zugleich den Unterstützungsaufwand ver
mindert. Das erhellt aus einem Vergleich der Werte der im vorletzten und letzten 
WHW. verteilten Sachspenden.

Sachspenden WHW. 36/37

Wert in RM %

WHW. 37/38

Wert in RM %

Ab- oder Zu
nahme

Wert in RM

Nahrungs
mittel ......... 124 080 304,02 38,6 119 108 502,69 41,5 — 4 971 801.33

Brenn
materialien 62 937 592,36 19,6 46 920 286,85 16,3 —16 017 305,51

Bekleidung . . 78 965 265,14 24,5 67 255 547,79 23,4 —11 709 717,35
Haushaltungs-

Gegenstände 9 579 671,89 3,0 7 432 761,72 2,6 — 2 146 910,17
Gutscheine u. 

Leistungen . 38 630 041,72 12,0 39 192 016,19 13,7 + 561974,47
Sonstige Sach

spenden ... 7 650 106,53 2,3 7 212 779,72 2,5 — 437 326,81
Insgesamt ... 321 842 981,66 100,0 287 121 894,96 100,0 —34 721 086,70

Die größte Abnahme ergibt sich bei Brennmaterialien und bei Bekleidung. Bei 
Brennmaterialien entspricht der wertmäßige Rückgang annähernd dem vorjährigen 
in Höhe von 15 263 677,66 RM2). Auch Bekleidung braucht nicht mehr in dem bis
herigen Umfange gewährt zu wrerden. Nach den hohen Aufwendungen des Vorjahres 
sind die letzten Rückstände einer langen Notzeit beseitigt. Die Betreuung kann 
eich auf den Ersatz des regelmäßigen Verbrauches beschränken. Das gilt noch mehr 
für die Bewilligung von Haushaltungsgegenständen, die wertmäßig nach einer 
Steigerung noch im Vorjahr um 107 582,73 RM nunmehr um 22,4% zurückgegangen 
ist. Der Gesamtwert der verteilten Sachspenden hat um rund 35 Millionen RM 
oder 10,8% abgenommen. Die Abnahme ist verhältnismäßig geringer als der pro
zentuale Rückgang der Betreuten, der (s. o.) 16,8% beträgt.

Die verteilten Sachspenden stellen immer noch sehr ansehnliche Mengen dar. 
Die Aufstellung des Rechenschaftsberichtes umfaßt 140 Posten, von denen die
für den Haushalt wichtigsten ausgewählt worden sind.

1. Nahrungsmittel:
Mehl ............................................................... 252 245 dz
Brot................................................................. 18 589 „
Hülsenfrüchte, Grieß, Graupen, Hafer

flocken, Nudeln, Reis .......................... 138 258 „
Gemüse, Feldfrüchte ................................. 51 035 ,,
Fische, Fischfilet, Fischkonserven .... 93 560 „
Fleisch, Fleischkonserven ........................ 73 263 „
Schmalz und andere Fette ................... 12 459 „
Kartoffeln...................................................... 5 444 804 „
Eier................................................................. 1 737 170 Stück
Milch............................................................... 1 973 721 Liter

i) Vgl. DZW. XII S. 550.
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Milch in Dosen............................................ 3 008 265 Dosen
Zucker............................................................. 70 513 dz

2. Brennmaterialien:
Kohlen ........................................................... 17 415 522 dz
Holz ............................................................... 65 672 rm

3. Bekleidung:
Anzüge ........................................................... 242 386 Stück
Berufskleidung ............................................ 34 082
Mäntel............................................................. 283 825 „
Schuhe ........................................................... 1 351 916 Paar
Strümpfe ....................................................... 1 351 159 „
Wolle............................................................... 360 dz

4. Haushaltungsgegenstände:
Betten............................................................. 65 057 dz
ßettfedern .................................................... 374 „
Decken ........................................................... 159 372 Stück

5. Gutscheine und Leistungen:
Gutscheine für Lebensmittel.................... 14 816 193 RM
Gutscheine für Bekleidung und Schuhe 7 367 226 „
Gutscheine für Strom und Gas ........... 449 665 ,,
Freikarten für Theater, Konzerte. Kino. 3 137 178 Stück

6. Sonstige Sachspenden:
Bücher ........................................................... 37 895 Stück
Weihnachtsbäume....................................... 568 727 „

Einzelne Leistungen sind im besonderen Säuglingen und Kleinkindern zugute 
gekommen. Sie haben zahlreichen Müttern diesbezügliche Sorgen abgenommen.

Säuglings- und Kinderwäsche.................. 1 354 802 Stück
Säuglingsausstattungen............................... 15 471 „
Kinderwagen. Säuglingskörbe ................ 7 831
Spielzeug ....................................................... 1 073 598 „

1 030 288 Helfer haben die umfangreiche Arbeit des Winterhilfswerks bewältigt. 
Sie arbeiten zu 99% ehrenamtlich mit. Ihnen ist cs zu danken, daß die Unkosten 
nur 1,9% der Gesamtleistung ausmachen. Ein Helfer entfällt auf 9 Betreute. Die Zahl 
der Mitarbeiter mit Gehalt oder Entschädigung ist wieder um ein Geringes (1384) 
auf 10 036 gestiegen. Sie beträgt jedoch immer erst 1% aller Helfer.

II.
Im Winterhilfswerk 1937/38 sind 418 988 300,53 RM aus Spenden aufgekommen. 

Daran haben die Geldspenden in Höhe von 297 318 038,04 RM oder 71% den 
größten Anteil. Die Sachspenden erreichen einen Wert von 101 972 065,34 RM 
und bilden 24% des gesamten Spendenaufkommens. Der noch verbleibende Rest 
von 19 698 197,15 RM ist der Wertzuwachs aus verbilligtem Einkauf, frachtfreier 
Beförderung und anderen geldwerten Vergünstigungen.

Das Aufkommen aus Geld- und Sachspenden übertrifft das vorjährige Er
gebnis um rund 12 Millionen RM. So beträchtlich diese Zunahme ist, sie reicht 
nicht im entferntesten an die für das WHW. 1936/37 errechnetc Steigerung heran.

Spenden WHW. 1935/36 
RM

WHW. 1936/37 
RM

Steige- 
rang %

WHW. 1937/38 
RM

Steige- 
rang %

Geldspenden . . 234 855 026,74 294 309 604,15 +25,3 297 318 038,04 + 1,0

Sachspenden . . 92 131 874,56 92 777 946,54 + 0,7 101 972 065,34 +9,9
Insgesamt......... 326 986 901,30 387 087 550,69 + 18,4 399 290 103,38 +3,2

Zwischen dem Wiuterhilfswerk 1935/36 und dem von 1936/37 liegt die endgültige 
Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit. Die unausbleiblichen winterlichen Rück-
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schlage halten sich in mäßigen Grenzen. Die Wirtschaft ist gefestigt; Millionen 
Volksgenossen haben sich von der Not langer Erwerbslosigkeit erholt. Die Aus
wirkung zeigt sich in einem sprunghaften Ansteigen der Spenden, im besonderen der 
Geldspenden.

Dagegen bringt die jüngste Steigerung des Spendenaufkommens, die das Winter
hilfswerk 1937/38 gegenüber dem Vorjahr aufzuweisen hat, die Entwicklung zum 
Ausdruck, die nach dem Erstarken der deutschen Wirtschaft eingetreten ist. Die 
deutsche Wirtschaft wächst langsam und stetig weiter. Arbeitseinsatz, Erzeugung 
und Volkseinkommen steigen allmählich.

Aber nicht nur von gestiegener Opferfähigkeit sprechen die aufgekommenen 
Spenden. Sie zeugen zugleich von der erhöhten Opferwilligkeit des deutschen 
Volkes. So mancher Volksgenosse, der den Segen des Winterhilfswerks an sich 
selbst erfahren hat, sieht sich in der Lage, seinen Willen zum Opfer in die Tat um
zusetzen, und gibt gern zum großen Hilfswerk. Zahlreiche andere Spender werden 
sich ihrer völkischen Verbundenheit bewußt bzw. erkennen ihre erhöhte Verpflichtung 
zum Einsatz.

Die Entwicklung einzelner Spenden zeigt dies besonders eindringlich.

Geldspenden WHW. 1935/36 
RM

WHW. 1936/37 
RM

WHW. 1937/38 
RM

Opfer von Lohn und Gehalt.........
Eintopfspenden.....................................
Reichsstraßensammlungen ..............

62 710 744,36 
31 967 154,49 
18 409 314,29

69 331 071,85 
33 737 021,99 
30 531 925,24

80 554 909,94 
34 741 524,37 
30 162 576,71

Die Steigerung der Opfer von Lohn und Gehalt weist vor allem auf die gestiegene 
Opferkraft hin, während das erhöhte Aufkommen aus Eintopfspenden und Reichs
straßensammlungen mehr den gestiegenen Opferwillen bekundet. Bei dem Gesamt
ergebnis der Reichsstraßensammlungen im WHW. 1937/38 ist zu berücksichtigen, 
daß diesmal nur sechs statt vordem sieben Reichsstraßensammlungen durchgeführt 
worden sind.

Gerade bei den Reichsstraßensammlungen wird die Opferbereitschaft des deut
schen Volkes offenbar.

Reichsstraßensammlung Stückzahl Erlös
RM

Mehrbetrag
RM

1. Büchlein .............................................
2. Tierkreise (Leichtmetall) ............
3. Märchenfiguren (Holz) ................
4. Soldaten (Kunstseide) ................
5. Soldaten (Porzellan) .....................
6. Blumen (Kunstharz).....................

19 267 100
17 827 913
18 846 752
18 043 722
19 910 357
22 246 082

6 129 836,55
4 086 295,22
4 164 704,26
4 128 345,91
4 519 262,51
7 134 132,26

2 276 416,55 
520 712,62 
395 353,86 
519 601,51 
537 191,11

2 684 915,86

Insgesamt .......................................... 116 141 926 30 162 576,71 6 934 191,51

Fast 7 Millionen RM sind mehr gespendet worden, als sich nach der Anzahl der 
verkauften Abzeichen und dem Mindestpreis von 20 Rpf ergibt.

Der „Tag der Nationalen Solidarität“ hat ein Aufkommen von 8084935,12RM 
gezeitigt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 42,79%.

III.
Schon das Winterhilfswerk 1936/37 hat 79 097 469,88 RM für wichtige Aufgaben 

der Volkswohlfahrt bereitstellen können. Der Betrag ist im einzelnen dem Hilfswerk 
„Mutter und Kind“, dem Reichsmütterdienst, dem Deutschen Roten Kreuz, den 
Verbänden und Organisationen der Wohlfahrtspflege und dem Tuberkuloschilfswerk 
zugute gekommen. Die Entwicklung des Winterhilfswerks 1937/38 hat es ermöglicht.
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die Leistungen zu erhöhen und neue Aufgaben in Angriff zu nehmen. Die Auf
wendungen betragen insgesamt 113 692 241.06 RM und verteilen sich wie folgt:

Hilfswerk „Mutter und Kind“ ..................... RM 78 428 062,11
Deutsche Ostmark.............................................. „ 12 750 000,00
Deutsches Frauen werk für Reichsmütter

dienst ....................................................................... 9 000 000,00
Deutsches Rotes Kreuz .................................... „ 5 000 000,00
Verbände und Organisationen der Wohl

fahrtspflege ...........................................................  3 000 000,00
Tuberkulosehilfswerk....................................... 3 000 000,00
Schulzahnpflege ................................................... ,, 1 200 000,00
Sonstige Aufwendungen .......................... .. .. ,, 1 314 178,95

Insgesamt .... RM 113 692 241,06

Außerdem sind an die befreite Deutsche Ostmark noch Sachspenden im Werte 
von 8 381 226,29 RM abgegeben worden.

Das im Nationalsozialismus geeinte deutsche Volk hat in fünfjährigem opfer
bereiten Einsatz rund 2 Milliarden RM aufgebracht und in diesem großen Umfange 
seinen bedürftigen Volksgenossen geholfen. Die Leistungen des Winterhilfswerks 
sind von Jahr zu Jahr gestiegen.

Winterhilfswerk 1933/34 ................................ RM 350 000 355,74
Winterhilfswerk 1934/35 ...................................... 360 493 430,45
Winterhilfswerk 1935/36 .................................. „ 371 943 908,28
Winterhilfswerk 1936/37 .................................. „ 408 323 140,04
Winterhilfswerk 1937/38 ................................   „ 417 169 177,11

Zusammen......... RM 1 907 930 011,62

Zur Einführung des deutschen Fürsorgerechts 
im Lande Österreich.

Von Kurt Prciser, Referent im Deutschen Gemcindetag.

Zu den Gebieten, auf denen eine Rechtsangleichung dringend war, gehörte auch 
die öffentliche Fürsorge.

Schon vor dem Anschluß war die Reformbedürftigkeit des österreichischen 
Armenrechts1), dessen Grundlage im wesentlichen noch das Heimatrechtsgesetz 
vom3.12.1863 bildete,seitlangcmerkannt worden. Das Fehlen leistungsfähiger 
Träger führte dazu, daß die Armenpflege in Österreich sowohl hinsichtlich der Art 
als auch des Maßes weit hinter der öffentlichen Fürsorge in Deutschland zurückblich. 
Der Sinn des Heimatprinzips, aus der Verbundenheit zwischen der Gemeinde 
und ihren Einwohnern die Unterstützungspflicht herzuleiten, wurde bei der heutigen 
großen Binnenwanderung in das Gegenteil verkehrt. Die Folgen waren eine un
gerechte Lastenverteilung, eine außerordentliche Verwaltungsbelastung und eine 
starke Beschränkung der Freizügigkeit in dem Sinne, daß die Seßhaftmachung 
außerhalb der Hciinatgcmeindc erschwert und dadurch das Wandern gefördert 
wurde.

Der Ersatz des Heimatprinzips durch das Aufenthaltsprinzip war auch er
forderlich, um die auf die Dauer nicht haltbare Zwitterstellung zu beseitigen, die im 
Falle der Hilfsbedürftigkeit die bisherigen österreichischen Bundesbürger im Altreich 
und die Reichsdeutschen im Lande Österreich bisher ciunahmcn.

Durch die Verordnung über die Einführung fürsorgerechtlicher Vorschriften 
im Lande Österreich vom 3. 9. 1938 (RGBl. I S. 1125)2) sind am 1. Oktober 1938 die 
wesentlichsten Vorschriften der Fürsorgepflichtverordnung und der Rcichsgrundsätzc

*) Vgl. den Aufsutz „Die öffentliche Armenpflege in Österreich“, DZW. XIV S. 1.
*) DZW. XIV S. 361.
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teils unmittelbar, teils in einer den besonderen Verhältnissen entsprechenden Form 
in Kraft getreten, ergänzt durch Bestimmungen, die im Altreich den Ländern Vor
behalten waren. Noch nicht bestimmt ist der Zeitpunkt für die Einführung der 
gehobenen Fürsorge, nicht berührt die soziale Fürsorge für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene.

A.3) Träger der Fürsorge.

1. Fürsorgeverbände (II).
Während sich im Altreich bei Inkrafttreten der Fürsorgepflichtverordnung im 

Jahre 1924 die Bildung leistungsfähiger Fürsorgeträger aus der vorhandenen Ver
waltungsorganisation ohne weiteres ergab, mußte im Lande Österreich das Fürsorge- 
recht Schrittmacher des Verwaltungsaufbaues werden. In der Mittelinstanz sind in 
Österreich nur die Bezirkshauptmannschaften vorhanden, die lediglich staatliche 
Verwaltungsbezirke darstellen. Es fehlen Gemeindeverbände entsprechend den 
Kreiskommu.alverwaltungen, die als die gegebenen Träger der Bezirksfürsorge
verbände in Betracht kämen. Diese Schwierigkeiten konnten nur dadurch beseitigt 
werden, daß Gcmeindeverbände eigens gebildet worden sind, die als Bezirksfürsorge
verbände die Aufgaben der öffentlichen Fürsorge unter eigener Verantwortung zu 
erfüllen haben. Leiter dieses Bezirksfürsorgeverbandes ist der Bezirkshauptmann, 
mit dessen Verwaltungsbezirk sich der Gemeindeverband deckt.

Daneben sind Bezirksfürsorgeverbände noch die Stadtkreise im Sinne der 
Deutschen Gemeindeordnung. Es sind dies nach § 12 der Verordnung über die Ein
führung der Deutschen Gemeindeordnung im Lande Österreich vom 15. 9. 1938 
(RGBl. I S. 1167) die Städte Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Linz, Salzburg. 
St. Pölten, Steyr, Villach und Wiener-Neustadt. Die Stadt Wien nimmt eine 
Sonderstellung ein, die nachstehend unberücksichtigt geblieben ist. Sie ist, wie 
Berlin und Hamburg, zugleich Bezirksfürsorgeverband und Landesfürsorge verband. 
Im übrigen werden die Landesfürsorgeverbände durch die ehemals österreichischen 
Länder mit dem Landeshauptmann als Leiter gebildet.

2. Verwaltung der Fürsorgeverbände (III).
Die Verwaltung der Fürsorgeverbände richtet sich nach den Vorschriften, die 

für die sie bildenden Gebietskörperschaften gelten. Für die neuen Gemeindeverbände 
erfolgt die Regelung durch eine Satzung, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
bedarf.

Die Vorschriften der §§ 58, 59 der Deutschen Gemeindeordnung über die Be
stellung von Beiräten zur beratenden Mitwirkung gelten nicht nur für die Städte als 
Bezirksfürsorgeverbände, sondern auch sinngemäß für die Gcmeindeverbände und 
Landesfürsorgcverbändc. Besonders hervorzuheben ist, daß bei den Gemeinde
verbänden als Beiräte vorwiegend Bürgermeister der verbandsangehörigen Gemeinden 
zu bestellen sind, damit den im Lande Österreich außerordentlich verschieden 
liegenden örtlichen Verhältnissen Rechnung getragen wird.

3. Aufgabenverteilung und Lastenausglcich (IV, V).
Die Aufteilung der Aufgaben der öffentlichen Fürsorge zwischen den Landes- 

fürsorgeverbänden und den Bezirksfürsorgeverbänden ist in der Fürsorgepflicht
verordnung den Ländern überlassen worden. Die Verordnung vom 3. 9. 1938 regelt 
diese Frage für das Land Österreich abschließend dahingehend, daß den Landes
fürsorgeverbänden neben der endgültigen Fürsorgepflicht für die Landeshilfs
bedürftigen (§§ 7 Abs. 2, 12, 13 FV.) nur die außerordentliche Fürsorge (Anstalts
fürsorge für Geisteskranke usw.) übertragen ist. Daneben sind aber die Landcs- 
fürsorgeverbände, wie übrigens auch die Gemeinden, verpflichtet, ihre Anstalten, 
soweit es der Raum gestattet, den Bezirksfürsorgeverbänden zur Unterbringung 
sonstiger Hilfsbedürftiger zur Verfügung zu stellen. Auch haben die Landesfürsorge
verbände an unverhältnismäßig belastete, leistungsschwache Bezirksfürsorge
verbände auf Antrag Zuschüsse zu gewähren.

:|) In den Überschriften bezeichnen die großen Buchstaben die Abschnitte der Fürsorge
pflichtverordnung, die römischen Ziffern und die Paragraphen die Abschnitte und die Paragraphen 
der Verordnung vom 3. 9. 1938.
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Der § 5 der Verordnung vom 3. 9. 1938, der die Landesfürsorgeverbände ver
pflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der hilfsbedürftigen Geisteskranken, 
Taubstummen, Blinden usw. in geeigneten Anstalten Vorsorge zu treffen, entspricht 
dem § 6 der Preußischen Ausführungsverordnung zur Fürsorgepflichtverordnung. 
Jedoch ist die Kostenverteilung abweichend geregelt. Der endgültig verpflichtete 
Bezirksfürsorgeverband hat nur ein Fünftel der Kosten dem Landesfürsorgeverband 
zu ersetzen. Dabei handelt es sich jedoch um den tatsächlichen Aufwand, also nicht 
nur um die Individualkosten.

Der Bezirksfürsor ge verband (Gemeindeverband) kann die Hälfte der ihm zur 
Last fallenden Kosten der Gemeinde auferlegen, in deren Bereich die für die end
gültige Fürsorgepflicht maßgebende örtliche Beziehung des Hilfsbedürftigen oder 
im Falle des § 8 der Fürsorgepflichtverordnung seiner unehelichen Mutter be
standen hat.

Auch die Beziehungen zwischen dem Bezirksfürsorgeverband und den an
gehörenden Gemeinden sind in der Verordnung selbst reichsrechtlich geregelt.

Der Bezirksfürsorgeverband hat die Gemeinden ohne Rücksicht auf ihre Größe 
grundsätzlich zur Mitarbeit heranzuziehen. Zur Sicherung einer einheitlichen 
Durchführung der Fürsorgeaufgaben können verbindliche Richtlinien aufgestellt 
und den Bürgermeistern auch Weisungen erteilt werden.

Der Lastenausgleich zwischen dem Bezirksfürsorgeverband und der Gemeinde, 
in der der Aufwand entsteht oder die abgeschoben hat, lehnt sich mit der Halbierung 
an die preußische Regelung an. Abweichend sind die Bestimmungen für die Fälle 
der Unterbringung in Anstalten und Pflegestellen, da die preußische Fassung „im 
Wege der Fürsorge“ zu zahlreichen Zweifeln geführt hat. Bei der Feststellung der 
Gemeinde, die an den Anstaltskosten zu beteiligen ist, sind die §§ 9, 15 FV. sinn
gemäß anzuwenden. Wurde schon vor der Anstaltsaufnahme Unterstützung gewährt, 
so ist die Gemeinde, die den Kostenanteil bisher getragen hat, auch für die Anstalts
kosten in Anspruch zu nehmen; tritt die Hilfsbedürftigkeit erst bei Einlieferung in 
die Anstalt oder während des Anstaltsaufenthalts ein, so ist die Gemeinde ver
pflichtet, in der der Hilfsbedürftige vor der Anstaltsaufnahme den gewöhnlichen 
Aufenthalt oder in Ermangelung eines solchen den tatsächlichen Aufenthalt ge
habt hat. Sind Gemeinden, die hiernach herangezogen werden könnten, nicht vor
handen, so hat der Bezirksfürsorgeverband die Anstaltskosten in vollem Umfang 
selbst zu tragen.

Für leistungsschwache Gemeinden ist eine Ermäßigung des Anteils an den 
Fürsorgekosten auf 25 v. H. vorgesehen.

Der dem Bezirksfürsorgeverband (Gemeindeverband) verbleibende Aufwand ist, 
soweit die eigenen Einnahmen nicht ausreichen, durch Erhebung einer Umlage von 
den verbandsangehörigen Gemeinden zu decken, die sich nach den Grundbeträgen 
der Landesgrundsteuer und Landesgebäudesteuer sowie den Ertragsanteilen an den 
gemeinschaftlichen Abgaben bemißt.

4. Antrags- und Beschwerdeverfahren (VIII).
Anträge auf Fürsorge können außer an den Bezirksfürsorgeverband in jedem 

Fall auch an den Bürgermeister der Aufenthaltsgemeinde gerichtet werden. Die 
Entscheidung liegt aber nur dann in der Hand des Bürgermeisters einer verbands
angehörigen Gemeinde, wenn ihm die Entscheidung über die Anträge vom Bezirks
fürsorgeverband übertragen worden ist.

Gegen Ablehnung der Fürsorge sowie gegen Festsetzung ihrer Art und Höhe 
steht dem Fürsorgesuchenden binnen zwei Wochen seit der Bekanntgabe des Be
scheides der Einspruch zu; dieser ist bei der Stelle anzubringen, die den Bescheid 
erlassen hat. Über den Einspruch entscheidet die Stelle, die den angefochtenen 
Bescheid erlassen hat, nach Anhörung von Beiräten. Bei den Gemeindeverbänden 
entscheidet jedoch der Bezirkshauptmann nach Anhörung von Beiräten auch über 
solche Einsprüche gegen Bescheide der Bürgermeister, denen der Bürgermeister 
nicht stattgeben will, sowie gegen Bescheide der Bürgermeister, die auf einer Weisung 
des Bezirkshauptmanns beruhen; solche Einsprüche hat der Bürgermeister dem 
Bezirkshauptmann vorzulegcn. Gegen den den Einspruch zurückwcieendcn Bescheid
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steht dem Fürsorgesuchenden die Berufung an den Landeshauptmann zu, der end
gültig entscheidet.

Während nach österreichischem Recht sonst für jeden, der sich durch eine 
Entscheidung oder Verfügung einer Verwaltungsbehörde in seinem Rechte verletzt 
fühlt, die Möglichkeit besteht, sich nach Erschöpfung des Instanzenzuges der Ver
waltung an den Bundesgerichtshof zu wenden4), ist durch § 31 der Verordnung eine 
Anrufung des Bundesgerichtshofes gegen Bescheide auf Grund der Verordnung 
ausgeschlossen worden. Dies bedeutet aber deshalb keine besondere Einschränkung 
des Rechtsweges, weil der Bundesgerichtshof in einer Sache nur dann erkennen 
kann, wenn es sich um die Verletzung eines Rechtes handelt, die von der beschwerde- 
führenden Partei behauptet wird. Ein Rechtsanspruch auf die Fürsorgelcistungen 
steht aber dem Hilfsbedürftigen selbst nicht zu.

B. Umfang der Fürsorge (VI).
Die Richtsätze für die Bemessung des notwendigen Lebensunterhaltes und die 

Einkommenssätze für die Wochenfürsorge sind nach der Fürsorgepflichtverordnung 
von der obersten Landesbehörde oder der von ihr beauftragten Stelle festzusetzen. 
Die Länder haben nur in Ausnahmefällen selbst hiervon Gebrauch gemacht, vielmehr 
den Bezirksfürsorgeverbänden freie Hand gelassen. Dies war deshalb möglich, weil 
sich nach Inkrafttreten der Fürsorgepflichtverordnung die Richtsätze der allgemeinen 
Fürsorge ohne weiteres aus den bisherigen Armenunterstützungen entwickeln konnten. 
Für das Land Österreich bedingt aber die Einführung des deutschen Fürsorgerccht6 
eine völlige Umstellung der Unterstützungsmaßnahmen, es sei nur die Beseitigung 
des Einlegesystems erwähnt. Die Verordnung vom 3. 9. 1938 bestimmt daher, daß die 
Richtsätze und die Einkommenssätze für die Wochenfürsorge von dem Landes
hauptmann fcstzusetzen sind. Um eine Schematisierung der öffentlichen Fürsorge 
zu vermeiden, wird den örtlichen Verhältnissen weitgehend Rechnung zu tragen sein. 
Es ist daher die Anhörung von Beiräten vorgesehen. Auch ist daran zu denken, 
daß die Richtsätze nur als Maßstäbe zur Ermittlung des Regelbedarfs für durch
schnittliche Lebensverhältnisse dienen. Sie sind weder Höchstsätze noch Mindest
sätze, sondern lediglich Hilfsmittel für die Bedarfsermittlung. Im Einzclfall können 
die Richtsätze beim Vorliegen eines vom Regelfall abweichenden Bedarfs über
schritten oder unterschritten werden.

Im übrigen gelten die Abschnitte A und C der Reichsgrundsätze über Voraus
setzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge, mit Ausnahme des § 35, der durch 
die entsprechende Vorschrift des § 12 Abs. 1 der Verordnung vom 3. 9. 1938 ersetzt 
wird. Der Landeshauptmann kann im Rahmen der reichsrechtlichen Vorschriften 
weitere Bestimmungen treffen.

Die Grundlage für die praktische Arbeit in den Bezirksfürsorgeverbänden 
werden die von ihren Leitern zu erlassenden Vorschriften und Richtlinien bilden, bei 
deren Aufstellung die Beiräte zu hören sind. In den Richtlinien der Fürsorge verbände 
für die Bemessung der Leistungen der öffentlichen Fürsorge wird insbesondere der 
Grundsatz der Familiengemcinschaft niedergelegt werden müssen, der auch im § 13 
der Familienunterstützungsverordnung für Österreich vom 31. 8. 1938 (RGBl. I 
S. 1072)6) gesetzlich verankert ist.

Von besonderer Bedeutung wird im Lande Österreich der § 33 der Reichsgrund
sätze sein, der die Notstandsgemeinden ermächtigt, die Fürsorge für Neuzuzieheude 
auf das Mindestmaß zu beschränken. Zuständig für die Erklärung einer Gemeinde 
als Notstandsgemeinde ist der Landeshauptmann, für Wien der Rcichsministcr des 
Innern.

C. Zuständigkeit (VII).
Die Vorschriften der Fürsorgepflichtverordnung über die vorläufige und end

gültige Fürsorgepflicht sind ausnahmslos übernommen. Es gilt auch der § 3 der 
Verordnung zur Vierten Änderung der Fürsorgepflichtverordnung vom 3. 10. 1931

4) Vgl. Dr. Petz „Wertvolles Rechtsgut der österreichischen Verwaltung“ in Nr. 17 der 
Zeitschrift „Deutsche VerwaT ~DLUUU „uiuisiui.

6) DZW. XIV S. 368.
altung“ vom 10. 9. 1938 S. 526.
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(RGBl. I S. 583)6), der eine Belastung der Fürsorgeverbände, in denen sich Arbeits
dienstlager befinden, verhindert.

Die Neuregelung wirkt sich durch den Ersatz des Heimatprinzips durch das 
Aufenthaltsprinzip nicht nur verwaltungsmäßig für die Feststellung des endgültig 
verpflichteten Verbandes aus, sondern bedingt auch eine völlige Umstellung der 
Fürsorgepraxis des vorläufig verpflichteten Verbandes und der beauftragten Ge
meinden. Während nach der Fürsorgepflichtverordnung eine Abschiebung wohl den 
ärgsten Verstoß gegen die Fürsorgepflicht darstellt, waren die österreichischen 
Gemeinden zu abschiebenden Handlungen geradezu gezwungen. Es wird besonderes 
Augenmerk darauf zu richten sein, daß im Lande Österreich der Grundgedanke der 
vorläufigen Fürsorgepflicht festen Fuß faßt, also die Verpflichtung des zunächst 
angegangenen Fürsorgeverbandes, einen Hilfsbedürftigen unter allen Umständen 
solange zu unterstützen, bis die tatsächliche Ausweisung erfolgen darf.

Die Voraussetzungen hierfür sind im § 13 der Verordnung vom 3. 9. 1938 
geregelt, der an die Stelle des § 30 der Fürsorgepflichtverordnung (§ 5 des Freizügig
keitsgesetzes) tritt. Danach kann einem Hilfsbedürftigen die Fortsetzung des 
Aufenthalts in einer Gemeinde versagt werden, wenn diese nicht im Bereich des 
endgültig verpflichteten Fürsorgeverbandes liegt und die Übernahme durch den 
endgültig verpflichteten Fürsorgeverband verlangt werden kann (§ 14 der Fürsorge
pflichtverordnung). Ausgenommen sind vollverwaiste, getrennt von beiden Eltern 
untergebrachte eheliche oder getrennt von der Mutter untergebrachte uneheliche 
Minderjährige unter 16 Jahren, ferner Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, 
Kleinrentner, Sozialrentner und ihnen Gleichstehende.

Zuständig zur Versagung des Aufenthalts ist in den Stadtkreisen der Bürger
meister, in den Gemeindeverbänden der Bezirkshauptmann, in dessen Bereich die 
Aufenthaltsgemeinde liegt. Die tatsächliche Ausweisung aus einer Gemeinde darf 
nicht erfolgen, bevor nicht die Übernahmepflicht des gemäß § 14 der Fürsorge
pflichtverordnung in Anspruch genommenen Fürsorgeverbandes durch Anerkennung 
oder rechtskräftige Entscheidung festgestellt ist. Die Überführung des Hilfsbedürf
tigen in den Bereich des endgültig verpflichteten Fürsorgeverbandes kann nötigenfalls 
im Wege des polizeilichen Zwanges erfolgen.

Die Verordnung vom 3. 9. 1938 schließt eine im deutschen Fürsorgerecht seit 
langem empfundene Lücke, indem sie im § 14 bestimmt, daß ein Landesfürsorge
verband einen Hilfsbedürftigen, für den er endgültig fürsorgepflichtig ist, einem 
Bezirksfürsorgeverband seines Bereiches zur unmittelbaren Gewährung der Fürsorge 
gegen Entschädigung überweisen kann. Auf den Zuzug des Hilfsbedürftigen in den 
Bereich dieses Bezirksfürsorgeverbandes kann nötigenfalls durch Anwendung des 
§ 13 hingewirkt werden. Ebenso kann der Bezirksfürsorgeverband eine Gemeinde 
seines Bereichs anweisen, einem Hilfsbedürftigen, für den er endgültig fürsorge- 
pflichtig ist oder den ihm der Landesfürsorgeverband überwiesen hat, in ihrem 
Gebiet Aufenthalt zu gewähren. Auf den Zuzug des Hilfsbedürftigen in die Ge
meinde kann nötigenfalls durch Anwendung des § 13 hingewirkt werden.

D. Kostenersatz.
Eine Abweichung von den Vorschriften der §§ 16 bis 18 a der Fürsorgepflicht

verordnung findet sich nur insoweit, als die Aufstellung von Tarifen nicht vor
gesehen ist.

E. Arbeitspflicht und Unterhaltspflicht.
1. Arbeitspflicht (IX).

Die Bestimmungen der §§ 19 und 20 der Fürsorgepflichtverordnung über 
Pflicht- und Fürsorgearbeit und Arbeitshausunterbringung sind übernommen 
worden. Eine nach österreichischem Recht bestehende Verpflichtung zur Unter- 
haltslcistung einem unehelichen Kind gegenüber gilt dabei als Verpflichtung zur 
Unterhaltszahlung im Sinne des § 20 Abs. 2 der Fürsorgepflichtverordnung. Das 
Verfahren (§ 20 Abs. 4 FV.) ist jedoch in der Verordnung selbst geregelt, auch wird

#) Hierdurch wird zugleich die umstrittene Frage bejaht, oh die auf den freiwilligen Arbeits
dienst abgestcllte Vorschrift auch für die Arbeitsdienstpflicht gilt.

341



die Unterbringung auf Personen über 18 Jahre beschränkt. Zuständig für die 
Anerkennung geeigneter Anstalten ist der Landeshauptmann, für die Unterbringung 
der Bürgermeister des Stadtkreises oder der Bezirkshauptmann.

Klargestellt ist, daß die durch den Arbeitsverdienst des Untergebrachten nicht 
gedeckten Kosten von dem endgültig fürsorgepflichtigen Verband zu tragen sind. 
Auch ist die Mitwirkung der Polizeibehörden ausdrücldich vorgeschrieben.

2. Ersatzpflicht des Unterstützten und Dritter (X).
Es gelten die §§ 21 bis 25 b der Fürsorgepflichtverordnung. Nur ist das Ver

fahren beim Vorgehen gegen Unterhaltspflichtige (§ 23 Abs. 2 Satz 6 FV.) wiederum 
in der Verordnung selbst geregelt. Zuständig ist der Bürgermeister des Stadtkreises 
oder der Bezirkshauptmann.

Bei der Durchführung der Ersatzansprüche gegen Unterhalts- oder Ersatz
pflichtige ist Rücksicht darauf zu nehmen, daß die wirtschaftliche Lage oder eine 
beabsichtigte Eheschließung des Verpflichteten nicht gefährdet wird.

Ersatzansprüche gegen den Unterstützten können weder im Verwaltungswege 
noch im Verwaltungsrechtswege, sondern nur vor den ordentlichen Gerichten geltend 
gemacht werden. Dies gilt auch für Rückerstattungsansprüche gegen den Ehegatten 
und die Eltern nach § 25 a der Fürsorgepflicht Verordnung.

Ansprüche des Hilfsbedürftigen auf Renten oder andere Bezüge aus öffentlichen 
Mitteln werden durch die Leistungen der öffentlichen Fürsorge nicht berührt. Das 
gleiche gilt für die Bestimmungen der Sozialversicherungsgesetze, für den Übergang 
von Leistungsansprüchen Hilfsbedürftiger an Sozialversicherungsträger auf die 
Träger der Armenfürsorge. An die Stelle der Träger der Armenfürsorge treten die 
Fürsorgeverbände.

3. Ersatzansprüche Dritter gegen Fürsorgeverbände (XI).
Die Fürsorgepflichtverordnung enthält keine Bestimmungen über die Fälle, in 

denen ein Dritter in dringender Notlage für einen Hilfsbedürftigen eingetreten ist. 
Für die Beurteilung solcher Eilfälle mußten die Grundsätze des BGB. über auftrags
lose Geschäftsführung herangezogen werden. Diese Lücke wird durch § 19 der Ver
ordnung ausgefüllt. Der Fürsorge verband hat einem Dritten, der in einem Eilfall 
Hilfe geleistet hat, die Kosten zu ersetzen, sofern er selbst verpflichtet gewesen wäre 
und rechtzeitig, spätestens binnen 1 Woche, benachrichtigt worden ist.

F. Schluß- und Übergangsvorschriften.
1. Rechtshilfe und Auskunftspflicht (XII).

27 der Fürsorgepflichtverordnung ist nur dadurch geändert: daß die Strafe 
für eine AuskunftsVerweigerung durch den Arbeitgeber in der Verordnung selbst 
festgesetzt ist.

2. Fürsorgestreitverfahren (XIII).

s

Über Ersatzansprüche gegen österreichische Fürsorgeverbände entscheidet der 
Landeshauptmann, gegen Fürsorgeverbände des Reiches die für diese zuständigen 
Spruchbehörden. Berufung ist nur an das Bundesamt für das Heimatwesen gegeben.

3. Aufsicht (XIV).
Oberste Aufsichtsbehörde ist der Reichsminister des Innern. Unmittelbare 

Aufsichtsbehörde der Landesfürsorgeverbände und des Bezirks- und Landesfürsorge
verbandes Wien ist der Reichsminister des Innern, unmittelbare Aufsichtsbehörde 
der Bezirksfürsorgeverbände der Landeshauptmann.

Ersatzanmeldungen nach § 18 Abs. 3 der Fürsorgepflichtverordnung sind von 
den Landesfürsorgeverbänden jedoch an den Landeshauptmann zu richten.

4. Überleitung der Fürsorgepflicht (XV, §§ 23, 25, 30).
Die Zuständigkeitsvorschriften der Fürsorgepflichtverordnung über die vor

läufige und endgültige Fürsorgepflicht treten grundsätzlich am 1. Oktober 1938 
in Kraft. Für die laufenden Unterstützungsfälle geht jedoch die vorläufige Fürsorge
pflicht nicht ohne weiteres auf den Bezirksfürsorge verband (Gemeindeverband) über, 
vielmehr bleibt die Gemeinde, die den Hilfsbedürftigen bis zum 1. Oktober 1938
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unterstützt hat, für die Unterstützung nach den bisher geltenden Vorschriften zu
ständig, bis der Bezirksfürsorgeverband, dem sie angehört, die Unterstützung über
nommen hat. Dies gilt auch für die bisher schon vorhandenen Fürsorgebezirke 
(vgl. DZW. XIV S. 2 unten). Für die Feststellung des endgültig verpflichteten Ver
bandes findet bei den am 1. Oktober 1938 laufenden Unter6tützungsfällen der § 15 
der Fürsorgepflichtverordnung über die fortgesetzte Hilfsbedürftigkeit nur dann 
Anwendung, wenn ein Hilfsbedürftiger in der Zeit zwischen der Verkündung und 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung seinen gewöhnlichen Aufenthalt zufolge eines 
Abschiebungs- oder Abschaflungserkenntnisses nach dem österreichischen Gesetz 
vom 27. Juli 1871 (RGBl. Nr. 88) oder auf Einwirkung seiner bisherigen Aufenthalts
gemeinde in seine Heimatgemeinde oder eine andere Gemeinde verlegt hat. Es ist 
dann der Bezirksfürsorgeverband der früheren Aufenthaltsgemeindc vom 1. Oktober 
1938 ab endgültig fürsorgepflichtig. In allen anderen laufenden Unterstützungsfällen 
gilt die Hilfsbedürftigkeit im Sinne der Zuständigkeitsvorschriften der Fürsorge
pflichtverordnung erst als am 1. Oktober 1938 eingetreten.

Die im Lande Österreich bestehenden Bestimmungen über den Verpflegs- 
kostenersatz an öffentliche Heil- und Pflegeanstalten sowie an öffentliche Gebär- 
und Irrenanstalten bleiben bis zum 1. April 1939 mit der Maßgabe in Geltung, daß 
für eine nach dem 30. September 1938 beginnende oder fortdauernde Anstaltspflege 
das ersatzpflichtige Land durch den Sitz des endgültig verpflichteten Fürsorge
verbandes bestimmt wird. An Stelle der Gemeinden (Fürsorgebezirke) haben die 
endgültig verpflichteten Bezirksfürsorgeverbände den teilweisen Ersatz der un
einbringlichen VerpflegBkosten zu leisten.

5. Verhältnis zum Altreichsgebiet (§ 24).
In der Zeit vom Anschluß bis zum Inkrafttreten der Verordnung vom 3. 9. 1938 

wurden die bisherigen österreichischen Bundesbürger nach den für die deutschen 
Reichsangehörigen geltenden Vorschriften betreut. Durch Erlaß des Reichsministers 
des Innern und des Reichsarbeitsministers vom 24. 6. 1938 (RMBliV. S. 1059)7 8) war 
jedoch klargestellt worden, daß von einer österreichischen Gemeinde weder die 
Übernahme des Hilfsbedürftigen noch Kostenersatz gefordert werden konnte. 
Diese Beschränkungen sind am 1. Oktober 1938 fortgefalleu. Bei den zu diesem 
Zeitpunkt laufenden Unterstützungsfällen kann jedoch ein österreichischer Fürsorge
verband auf Grund des § 15 der Fürsorgepflichtverordnung nicht in Anspruch 
genommen werden.

Die im Lande Österreich lebenden Altreichsdcutschen sind vom 1. Oktober 1938 
ab nach der Verordnung zu unterstützen. Eine weitere Sonderbetreuung durch die 
Landesfürsorgeverbände des Altreiches dürfte nicht länger zu rechtfertigen sein. 
Die vorläufige Fürsorgepflicht obliegt also den österreichischen Fürsorgeverbänden 
oder in der Übergangszeit den Gemeinden, die bisher eine Unterstützung gewährt 
haben. Soweit die Altreichsangehörigen im Lande Österreich den gewöhnlichen 
Aufenthalt erworben haben, dürfte auch in der Regel die endgültige Fürsorgepflicht 
der österreichischen Bezirksfürsorgeverbände gegeben sein, da die von den Landes
fürsorgeverbänden bisher gewährten Unterstützungen eine fortgesetzte Hilfsbedürf
tigkeit im Sinne des § 15 der Fürsorgepflichtverordnung nicht begründen können.

6. Abwicklung und Rechtsnachfolge (§§ 26, 27, 28).
Für die bis zum 1. Oktober 1938 gezahlten Unterstützungen sind Ersatz

ansprüche sowohl gegen einen österreichischen Träger der Armenfürsorge als auch 
gegen den Unterstützten und andere Verpflichtete nach dem bisherigen Recht zu 
behandeln. Soweit der Ko6tenersatz nicht bis zum 1. Oktober 1938 durch Anerken
nung oder rechtskräftige Entscheidung festgestellt ist, kann von einem östeireichi- 
schcn Träger der Armenfürsorge Ersatz nicht verlangt werden, wenn die für den 
einzelnen Hilfsbedürftigen aufgewendeten Kosten weniger als 100,— RM betragen.

Die neuen Gemeindeverbände werden lediglich Rechtsnachfolger der bisher 
schon im Lande Österreich gebildeten Fürsorgebezirkefi). Im übrigen geht das

7) DZW. XIV S. 217.
8) DZW. XIV S. 2 unten.
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Vermögen selbständiger Ortsarmenfonds auf die Gemeinden über. Der Landes
hauptmann kann bestimmen, daß dem Ortsarmenfonds gewidmete oder ihm ge
hörende Vermögensteile auf die Gemeinde und den Gemeinde verband, dem die 
Gemeinde angehört, zu verteilen sind. Wie aus § 4 Abs. 2 der Verordnung hervorgeht, 
bleiben die Gemeinden auch Eigentümer ihrer für die Unterbringung Hilfsbedürftiger 
bestimmten Anstalten.

7. Überleitung der Finanzierung (§§ 27, 28, 29).
Die vorhandenen Fürsorgebezirke8) haben bis zum 31. März 1939 die .Mittel 

in der bisherigen Are aufzubringen und dem Bezirksfürsorgeverband zuzuführen.
Die verbandsangehörigen Gemeinden haben die für das laufende Kalenderjahr 

eingestellten Haushaltsmittel dem Bezirksfürsorge verband zuzuführen, ebenso für 
das erste Vierteljahr 1939 einen Betrag, der einem Viertel der für das Rechnungsjahr 
1938 veranschlagten Mittel entspricht. Die gleiche Regelung ist im Verhältnis 
zwischen den Bezirksfürsorgeverbänden und dem Land Österreich und den ehemals 
österreichischen Ländern getroffen, soweit die Mittel nicht für die eigenen Zwecke 
der Landesfürsorgeverbände gebraucht werden.

Von den Einnahmen, die nach dem bisherigen Recht ihrem Ortsarmenfonds 
zugeflossen sind, haben die Gemeinden nur die Verwaltungsstrafgelder an den 
Gemeinde verband abzuführen.

8. Durchführungsvorschriften (§§ 34, 35).
Es sind noch eingehende Durchführungsvorschriften des Reichsministers des 

Innern zu erwarten.
Der Reichestatthalter (österreichische Landesregierung) ist ermächtigt worden, 

in seinen Überleitungsvorschriften von der Verordnung abzuweichen, wenn das bis
herige Recht einzelner ehemals österreichischer Länder es zwingend erfordert. 
Diese Befugnis geht auf die Landeshauptmänner über, soweit der Reichs? tattb alter 
davon keinen Gebrauch macht.

Allgemein ist bestimmt, daß die Vorschriften der Verordnung sinngemäß 
anzuwenden sind, soweit ihre unmittelbare Anwendung nicht möglich ist.

Zur Angestellten- und Krankenversiclierungs- 
pfliclit des Schwestern- und FArsorgepersonals.

Von Fritz Markul], Referent im Deutschen Gemeindetag.

Häufig wird in der Praxis zweifelhaft, ob das Personal der Krankenhäuser 
sowie der Wohlfahrts-, Jugend- oder Gesundheitsämter der Angestellten- und 
Krankenversicherungspflicht unterliegt. Die Entscheidung ist im Einzelfall nicht 
immer einfach.

1. Es trifft zu, daß das Schwesternpersonal gemäß § 1 Ziff. 6 des An
gestellten Versicherungsgesetzes der Angestellten versicherungspflicht unterliegt, so
weit es sich um Krankenpflege im engeren Sinne handelt, ein Dienstverhältnis vorliegt 
und als Entgelt nicht lediglich freier Unterhalt gewährt wird — § 9 AVG. —. Das gilt 
jedoch nur für die eigentlichen Schwestern.

Hinsichtlich des sonstigen Personals, derW irtschafterinnen, erstcnWäsche- 
aufseherinnen, Lazarettgehilfinnen usw. sind Entscheidungen bezüglich 
der Angcstelltenversicherungspflicht m. W. nicht ergangen. Man wird hier daher nur 
von den allgemeinen Voraussetzungen der Versicherungspflicht ausgehen können. 
Dabei ist die allgemeine Verkehrsanschauung für die Begriffsbildung durchaus 
maßgebend (vgl. Dersch, Komm. z. AVG., Anm. 5a zu § 1). Was nun im besonderen 
die Berufe der Fürsorge, der Kranken- und Wohlfahrtspflege angeht, so wird man zu 
den Angestellten im Sinne des AVG. nicht solche Arbeitnehmer rechnen können, die 
im wesentlichen mit Botengängen, Reinigung und ähnlichen Arbeiten beschäftigt 
werden. Es entscheidet hier also die Art der Regelung des Dienstverhältnisses im

8) DZW. XIV S. 2 unten.
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einzelnen. Dabei sind z. B. die sogenannten Wirtschaftsschwestern, deren 
Tätigkeit mit denjenigen der Oberköchinnen und ersten Wäscheaufseherinnen 
sich weitgehend decken dürfte, als angestelltenversicherungspflichtig angesehen 
worden. Worauf es bei der Abgrenzung im einzelnen ankommt, geht im übrigen aus 
einem Schreiben der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte vom 29. August 1936 
hervor, wo folgendes gesagt ist:

„Nach Abschnitt C der Bestimmung der Angestelltenversicherung vom 8. März 
1924 (RGBl. I S. 274) gehören zu den Angestellten im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 
des Angestelltenversicherungsgesetzes, also zu den Angestellten in Berufen der Er
ziehung und Wohlfahrt u. a. „Pfleger in Krankenanstalten“. Hierbei kommt es 
nicht auf die mehr oder weniger willkürliche Bezeichnung, sondern auf die Art der 
Tätigkeit an.

Krankenpfleger im Sinne dieser Bestimmung sind Personen, deren Haupt
tätigkeit in der eigentlichen Krankenpflege, das heißt in der persönlichen Wartung 
und Betreuung der Kranken, in der Verabreichung von Arzneien und Spritzen, 
Anlage von Verbänden, Hilfe bei Operationen, Beobachtungen, Fiebermessungen 
und dergleichen, besteht und für die in der Regel auch die Ablegung einer Prüfung 
verlangt wird. Personen, deren Haupttätigkeit in der Ausführung von Arbeiten, wie 
Aufräumen der Zimmer, Reinigungsarbeiten, Herrichtung von Bädern, Überführung 
der Kranken, Austeilung der Speisen, Handreichung u. dgl., besteht und die in der 
Regel die Bezeichnung Krankenwärter führen, sind dagegen nicht mit der eigent
lichen Krankenpflege befaßt. Sie sind nach der Art ihrer Tätigkeit invaliden
versicherungspflichtig.

Wir machen auf die beiden grundsätzlichen Entscheidungen des Reichsversiche
rungsamtes vom 8. Juli 1926 und vom 1. Februar 1927 (Amtliche Nachrichten des 
Reichsversicherungsamtes 1926 S. 385 u. 1927 S. 164) aufmerksam. Die erste Ent
scheidung betrifft Krankenwärter in Krankenanstalten, die zweite Pflegerinnen in 
Krankenanstalten. Nach diesen Entscheidungen verfahren vir bei der Prüfung der 
Versicherungspflicht.“

2. Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich in einem Sonderfall der Wohlfahrts
pflege. Es handelt sich hierbei um die sogenannten Hauspflegerinnen, die von 
gemeindlichen Wohlfahrtsämtern besonders behinderten Wohlfahrtsempfängern zur 
Verfügung gestellt werden. Besonders häufig trifft dies in der gehobenen Fürsorge zu. 
In einem solchen Falle liegt zweifellos Versicherungspflicht als solche vor. Jedoch 
wird es häufig zweifelhaft sein, ob die Hauspflegerinnen nur der Krankenversicherungs
pflicht oder ob sie auch als Angestellte der Angestelltenversicherungspflicht unter
liegen.

Ob Angestelltenversicherungspflicht anzunehmen ist, hängt mangels einer 
positiven Regelung davon ab, ob nach der hier maßgebenden Verkehrsanschauung 
eine Arbeit wie die von den Hauspflegerinnen verrichtete als Angestelltenarbeit 
anzusehen ist. Hier ist also die Art der Tätigkeit entscheidend. Dabei gilt allerdings 
reine Dienstbotentätigkeit im allgemeinen nicht als angestelltenversicherungs
pflichtig, da es sich hier um niedere Dienstleistungen handelt (vgl. Dersch, Komm. z. 
AVG., Anm. 11b zu § 1). Es kommt daher darauf an, ob die Hauspflegerinnen in der 
Hauptsache derartige mehr handarbeitsmäßige Wärterinnentätigkeit verrichten 
oder ob sie daneben auch noch eine krankenpflegerischc Aufgabe erfüllen, bzw. 
den Haushalt vollkommen selbständig führen, vgl. oben zu 1. Im letzteren Falle 
wäre die Angestellteneigenschaft wohl zu bejahen.

Im übrigen wird die weitere Voraussetzung eines Dienstverhältnisses zur Ge
meinde — im Gegensatz zu selbständiger Tätigkeit — ebenfalls gegeben sein. 
Hierzu genügt es bereits, wenn ein gewisses persönliches Abhängigkeitsverhältnis 
gegeben ist, derart, daß etwa die Bedingungen der Pflege durch den Bezirksfürsorge- 
verband geregelt werden (Dersch, a. a. O., Anm. 1), wie es hier vorliegen dürfte. 
Das gilt selbst dann, wenn sie das Entgelt von den Bedürftigen unmittelbar erhalten 
würden oder eine Verrechnung mit den Kosten des Fürsorgeverbandes stattfindet. 
Auch die Zahl der wöchentlichen Arbeitsstunden spricht vielfach für das Vorliegen 
eines Dienstverhältnisses. Endlich aber darf in solchen Fällen die Grenze zwischen 
Selbständigkeit und Dienstverhältnis überhaupt nicht allzu starr gezogen werden.
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da es hier nicht auf die äußere juristische Form, sondern auf den wirtschaftlichen 
Gehalt der Beziehungen ankommt.

Daß als Arbeitgeber etwa die Bedürftigen selbst zu gelten hätten, scheint mir 
nicht vertretbar, da sowohl die Vermittlung als auch die Beaufsichtigung und Ent
lohnung der Arbeit mittelbar oder unmittelbar durch das Wohlfahrtsamt zu ge
schehen pflegt. Irgendwelche Einflußnahme der Bedürftigen selbst auf das Zu
standekommen des Dienstverhältnisses oder dessen Beendigung liegt offenbar nicht, 
jedenfalls nicht in einem Umfange vor, der die Bedürftigen als wirkliche Arbeitgeber 
erscheinen ließe. Selbst wenn dies so wäre, würde übrigens der Bezirksfürsorge
verband ebenfalls die Arbeitgeberanteile im Wege der Fürsorge zu tragen haben, 
so daß das Ergebnis das gleiche wäre.

Es wird im Einzelfall also immer auf die besondere Regelung des Beschäftigungs
verhältnisses ankommen.

3. Ähnliche wie die bisher behandelten Schwierigkeiten haben sich auch bei 
der Frage der Versicherungspflicht der Assistenzärzte ergeben. Für die Befreiung 
der Assistenzärzte von der Kranken- und Angestelltenversicherung kommen die 
Vorschriften des § 172 Nr. 3 der Reichsversicherungsordnung und des § 12 Nr. 4 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes in Betracht. Danach sind Personen versicherungs
frei, die zu ihrer wissenschaftlichen Ausbildung für den zukünftigen Beruf gegen 
Entgelt tätig sind. Diese Voraussetzung ist bei den Assistenzärzten der Kranken
anstalten regelmäßig gegeben (vgl. Deutsches Ärzteblatt vom 4. Mai 1935 S. 443). 
Zweifel können nur dann bestehen, wenn sich die Beschäftigung eines Assistenzarztes 
in dem Krankenhaus auf länger als die übliche Ausbildungszeit von 2 Jahren erstreckt. 
In solchen Fällen dürfte es sich empfehlen, mit dem Assistenzarzt schriftlich eine 
Verhandlung aufzunehmen, in der das Einverständnis darüber zum Ausdruck 
kommt, daß der Arzt noch zu seiner wissenschaftlichen Ausbildung im Krankenhause 
tätig und daher von der Kranken- und Angestelltenversicherung befreit ist. Dies 
kann damit begründet werden, daß der Assistenzarzt sich eine Ausbildung als 
Spczialarzt erwerben wolle, wofür eine Assistentenzeit von 4—5 Jahren erforderlich 
ist. Es ist dann ohne Bedeutung, wenn späterhin eine Niederlassung als Spezialarzt 
nicht erfolgt.

4. Was ferner die Versicherungspflicht der vollbeschäftigten Hilfsärzte der 
staatlichen Gesundheitsämter angeht, so vgl. den Runderlaß des Reichsministers 
des Innern vom 24. August 1938 (RMBliV. S. 1405).*) Dort heißt cs:

„Die bei den staatlichen Gesundheitsämtern tariflich oder außertariflich 
tätigen Vollbeschäftigten Hilfsärzte sind nach einer vom Reichsversicherungs- 
amt auf Grund eines Einzelfalles getroffenen Entscheidung, welcher sich der 
RAM. angeschlossen hat, in der Regel bis zur Ablegung der Amtsarztprüfung 
gern. § 12 Abs. 1 Nr. 4 des Angestelltenversicherungsgcsetzes (RGBl. 1924 I
S. 563) versicherungsfrei, da ihre Tätigkeit der wissenschaftlichen Ausbildung 
für ihren künftigen Beruf dient.

Nach bestandener Amtsarztprüfung tritt Versicherungsfreiheit gern. § 11 
Abs. 1 a. a. O. ein. da für 6ie nunmehr die Voraussetzungen unter I 1 des 
RdErl. des PrFM. vom 17. 3. 1933 — I B 6256/1.21.2 (PrBesBl. S. 42) gegeben 
sind (s. RdErl. vom 25. 7. 1936 — IV A 9322/36/2011 a, RMBliV. S. 1093).“

5. Auch die Versichcrungspflicht der Praktikantinnen ist lange strittig 
gewesen. Man wird hier unterscheiden mÜ66en, ob es 6ich um entgeltlich oder 
unentgeltlich beschäftigte Praktikantinnen handelt, da es im Gegensatz zu der 
Krankenversicherung nach § 1 Abs. 2 des Angestelltenversicherungsgesctzes Vor
aussetzung für die Versicherungspflicht der Lehrlinge ist, daß sie gegen Entgelt 
beschäftigt weiden. Praktikantinnen, bei denen dies nicht der Fall ist, können daher 
in der Angestelltenversicherung nicht versicherungspflichtig sein. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, daß auch eine Beschäftigung, für die nur freier Unterhalt gewährt 
wird, wie dies bei Praktikantinnen häufig der Fall zu sein pflegt, gemäß § 9 AVG. 
versicherungsfrei ist. Vgl. im übrigen das unten zu dem Erlaß vom 7. Februar 1936 
(RMBliV. S. 235) Gesagte.

>) DZW. XIV. S. 385.
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Hinsichtlich der Krankenversicherungspflicht hat es in der Vergangenheit 
gewisse Schwierigkeiten gegeben, die größtenteils auf die außerordentlich ver
schiedenen Formen der Ausbildung in dem weiten Bereich der Sozialverwaltung 
zurückzuführen wären. Auszugehen ist von § 165 Abs. 1 Nr. 5 a RVO. — jetzt Nr. 6 
(Änderung gemäß Gesetz vom 13. Januar 1938 — RGBl. I S. 35)2). Diese Bestimmung 
ist seinerzeit ebenso wie ihre Aufnahme in Abs. 2 a. a. O. zu dem Zweck nachträglich 
eingefügt worden, den Begriff Lehrling, der j a zunächst nur für die gewerblichen 
Berufe gedacht war, möglichst weit zu fassen. Schon diese Entstehungsgeschichte 
sprach für die Versicherungspflicht unentgeltlich beschäftigter Praktikantinnen.

Im übrigen hat das Reichsversicherungsamt (AN. 1925 S. 326) seinerzeit aus
drücklich entschieden, daß weibliche Personen, die in Säuglingsheimen zur Aus
bildung für den späteren Beruf als Säuglingsschwester oder Säuglings
pflegerin beschäftigt werden und zur Mitarbeit verpflichtet sind, als Lehrlinge der 
Versicherungspflicht unterliegen. Aber auch eine Reihe von anderen ähnlichen 
Beschäftigungen ist später für versicherungspflichtig erklärt worden. So hat z. B. 
der Preuß. Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung mit Erlaß vom 
23. Juni 1932 einen Bescheid des Reichsversicherungsamtes bekanntgegeben, wonach 
auch Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen während der in der Bestimmung 
unter B I des Erlasses des Ministers vom 4. Mai 1929 — Aktenzeichen: U III Nr. 5149 
UII. 1—vorgesehenen einjährigen Ausbildung in einer Anstalt der unter BI 3 a. a. O. 
bczeichneten Art als Lehrling im Sinne des § 165 RVO. anzusehen und daher gegen 
Krankheit zu versichern sind. Es kann jedoch fraglich sein, ob diesem Bescheid 
allgemeine Bedeutung zukommt, da auch Entscheidungen eines Versicherungsamts 
vom 5. Juni 1930 und eines Oberversicherungsamts vom 5. Januar 1931 bekannt
geworden sind, die die Krankenversicherungspflicht einer Praktikantin verneinen.

Für Jugendpflegedezerncntinnen und Bezirksjugendwartinnen im 
staatlichen Jugendpflegedienst hat der Reichserziehungsministcr mit Erlaß vom 
21. Dezember 1935 (Entsch. u. Mitt. Bd. 38 S. 445) festgestellt, daß sie als kranken
versicherungspflichtig anzusehen sind, sofern sie nicht im Beamtenverhältnis stehen.

Durch Erlaß vom 7. Februar 1936 (RMBliV. S. 235) entschied dann der Reichs
und Preuß. Minister des Innern, daß die Praktikantinnen der Gesundheits
pflege bei den Gesundheitsämtern sämtlich nach § 165 Abs. 1 Nr. 1 und 5 a und Abs. 2 
RVO. krankenversicherungspflichtig seien, gleichgültig, ob sie gegen Entgelt oder 
ohne Entgelt beschäftigt würden.

Endlich ist in neuester Zeit für Volkspflcgerinnen und Praktikantinnen 
während ihres Probejahres bei den kommunalen Wohlfahrts- und Jugend
ämtern durch Erlaß vom 16. Juli 1937 (RMBliV. S. 1149) eine Stellungnahme des 
Reichsversicherungsamtes bekanntgegeben worden, die zwar wiederum vorbehaltlich 
einer Entscheidung im Rechtswege ergangen ist, aber die Auffassung vertritt, daß 
diese Praktikantinnen während ihres Probejahres der Krankenversicherungspflicht 
unterliegen. Sie seien als Lehrlinge im Sinne von § 165 Abs. 1 Nr. 5 a RVÖ. anzu- 
schen: „Denn das Verhältnis, in dem Gewährung der Ausbildung seitens der Jugend 
und Wohlfahrtsämter und Gegenleistung der Mitarbeit seitens der Praktikantinnen 
zueinander stehen, ist kennzeichnend für das Beschäftigungsverhältnis eincsLchrlings“.

Im übrigen ist für entgeltlich beschäftigte Lehrlinge in der Krankenversicherung 
noch auf § 494 RVO. zu verweisen. Aus dieser Bestimmung geht hervor, daß die 
Entgeltlichkeit insofern von Bedeutung ist, als der Anspruch auf Krankengeld von 
ihr abhängt.

Wegen der sogen. Lernschwestern an gemeindlichen Krankenanstalten be
stimmen die mit Erl. v. 4. 10. 38 (RMBliV. S. 1173) veröffentlichten Richtlinien, 
daß ihnen „Krankenpflege mindestens in Höhe und Dauer der Rcgellcistungcn der 
Krankenkassen zu gewähren“ sei. Wird den Lernschwestern der Anspruch auf diese 
Leistungen gewährleistet, so brauchen sie gern. § 8 Abs. 3 S. 3 der VO. v. 28. 9. 38 
(RGBl. I S. 1310) nicht gegen Krankheit versichert zu werden. Jedoch bleibt der 
Träger der Anstak weiter verpflichtet, die Lernschwestern gegen Haftpflicht zu 
versichern. Die Gewährleistung des Krankenpflegeanspruchs wird durch die Auf
nahme einer entsprechenden Vertragsklausel sichergestellt.

*) DZW. XIII S. 620.
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Die offene Fürsorge 
im Vierteljahr JTaimar bis Marz 1938.*)

In den nachstehenden Tabellen, die nach 
Unterlagen des Statistischen Reichsamts be
arbeitet sind, bedeutet:
A 1 = Berlin,
A 2 = Städte mit über 500 000 Einw. ohne 

Berlin,

A3 = Städte mit 200 0C0 bis 500 000 Einw.,
B = Städte mit 100 000 bis 200 000 Einw.,
C = Städte mit 50 000 bis 100 000 Einw.,
D = Städte mit 20 000 bis 50 000 Einw.,
E = Städte unter 20 C00 Einw.,
L = Ländliche Bezirksfürsorgeverbände.

Personenkreis und Kosten der gesamten offenen Fürsorge im ersten Kalendervierteljahr 1938
nach Städtegruppen

Stüdtegruppc
usw.

Lautend bar in 
offener Fürsorge 
Unterstützte am

Fürsorgeaufwand (einschl. gemeindlicher Erwerbsloscnfürsorge) 
im Ilcrichtsvicrteljuhr in 1000 KM

Barleistunge n

Sarii-
uufwand insgesamt

je Ein
wohn. 

KMParteien
auf
1000

Einw.
lautend

je Partei 
der „Sonst.”

Hilfsbe
dürft. ILM»)

einmalig

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Al ............... 191 915 45,2 19 545,2 100,6 637,3 4 739,4 24 921,9 5,87
A 2 ............... 272 748 39,8 29 047,5 114,0 1 001,6 5 471,8 35 520,9 5,18
A3 ............... 172 987 32,7 16 492,3 109,9 751,9 3 529,7 20 773,9 3,93
A insgesamt . 637 650 38,9 65 085,0 110,1 2 390,8 13 740,9 81 216,7 4,96
ohne Berlin . 445 735 36,7 45 539,8 112,5 1 753,5 9 001,5 56 294,8 4,64
B................... 131 052 32,9 13 182,6 109,2 440,4 2 292,8 15 915,8 4,00
C................... 112 908 35,0 10 621,2 103,8 384,3 1 994,5 13 000,0 4,03
D................... 106 589 31,4 8 486,2 92,5 450,2 1 537,6 10 474,0 3,08
A bis D......... 988 199 36,6 97 375,0 107,6 3 665,7 19 565,8 120 606,5 4,47
ohne Berlin.. 796 284 35,0 77 829,8 108,6 3 028,4 14 826,4 95 684,6 4,21
E................... 16 120 29,8 1 149,8 74,5 84,9 236,0 1 470,7 2,72
L................... 695 303 18,1 46 707,7 73,5 1 980,6 7 412,7 56 101,0 1,46

Insgesamt 1 699 622 25,7 145 232,5 93,5 5 731,2 27 214,5 178 178,2 2,70
*) Arithmetischer Durchschnitt der Kosten für das 2., 3., 4. Kal.-Vj. 1937 und für das 

1. Kal.-Vj. 1938, dividiert durch das Mittel der Parteien am 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. 1937 
u. 31. 3. 1938.

Personenkreis der gemeindlichen Erwcrbsloscnfürsorge im ersten Kalendcrviertcljahr 1938
nach Städtegruppen

Lautend bar in offener Fürsorge Unterstützte am 31. Mürz 1933

Studtcgruppe
UH W.

Anerkannte
Wohlfabrts-
erwerbslose

(WE)»)3)

Nicht als WE
anerkannte
Arbeitslose3]

Woblfabrtserwerbslose
zusammen3)

Arbeitslose 
mit gemeindl.

Zusatz
unterstützung

Fürsorge-
und

Notstands
arbeiterabsolut

auf
1000 Einw.

t 2 3 4 5 6 7
Al ............... 9 090 13 991 23 081 5,4 7 689 2 262
A 2 ............... 18 714 19 545 38 259 5,6 22 603 7 130
A3 ............... 5 519 7 756 13 275 2,5 6 831 2 757
A insgesamt . 33 323 41 292 74 615 4,6 37 123 12 149
ohne Berlin . 24 233 27 301 51 534 4,2 29 434 9 887
B................... 3 717 8 041 11 758 3,0 7 361 2 791
C................... 4 343 8 138 12 481 3,9 5 641 1 086
D................... 2 424 6 545 8 969 2,6 2 374 749
A bis D......... 43 807 64 016 107 823 4,0 52 499 16 775
ohne Berlin.. 34 717 50 025 84 742 3,7 44 810 14 513
E................... 161 769 930 1,7 901 68
L................... 12 654 29 335 41 989 1,1 8 477 3 599

Insgesamt 56 622 94 120 150 742 2,3 61 877 20 442
*) Abweichend vom Partcibegriff der übrigen Hilfsbedürftigen ist bei den Arbeitslosen 

Zühlcinhcit die unterstützte (woblfabrtserwerbslose usw.) Person.
*) Ohne Fürsorge- und Notstandsarbeiter.

•) Aus „Gemeinden und Statistik“, Beil, zur Nr. 18 der Ztschr. 
„Der Gemeindetag“ v. 15. 9.1938.348



Kosten (Ifd. Baraufwand) der gemeindlichen Erwerbslosenfürsorge im ersten Kalender
vierteljahr 1938 nach Städtegruppen

Laufender Baraufwand der offenen Erwerbslosenfürsorgc im Berichtsvierfeljubr

Städtegruppe
usw.

in 1000 RM

Aner
kannte
WE»)

Nicht als 
WE aner

kannte
Arbeits

lose»)

Wohlfahrtserwcrbslose 
zusammenl)

Arbeitslose
mit

gemeind).
Zusatz-
unter-

stützung

Fürsorge-
und

Notstands
arbeiterabsolut

je Kopf*) 
RM

jeEinw.
RM

1 2 3 4 5 6 7 8

Al ............... 1 401,5 2 022,0 3 423,5 129,0 0,81 349,2 1 047,8
A 2 ................. 3 206,5 2 959,6 6 166,1 137,8 0,90 1 256,0 2 545,9
A3 ................. 1 105,4 1 119,6 2 225,0 139,4 0,42 298,8 895,0
A insgesamt . 5 713,4 6 101,2 11 814.6 135,5 0,72 1904,0 4 488,7
ohne Berlin . 4 311,9 4 079,2 8 391,1 138,2 0,69 1 554,8 3 440,9
B.................... 861,1 1 428,8 2 289,9 146,4 0,58 386,0 998,9
C...................... 1 019,3 1 264,9 2 284,2 144,3 0,71 333,0 401,4
D.................... 463,4 925,5 1 388,9 128,0 0,41 141,0 209,3
A bis D......... 8 057,2 9 720,4 17 777,6 137,2 0,66 2 764,0 6 098,3
ohne Berlin.. 6 655,7 7 698,4 14 354,1 139,3 0,63 2 414,8 5 050,4
E.................... 35,9 92,7 128,6 115,2 0,24 54,1 14,0
L.................... 2 530,3 3 704,8 6 235,1 115,5 0,16 487,5 780,9

Insgesamt 10 623,4 13 517,9 24 141,3 131,6 0,37 3 305,6 6 893,2

x) Ohne Fürsorge- und Notstandsarbeiter.
2) Arithmetischer Durchschnitt der Kosten für das 2., 3., 4. Kal.-Vj. 1937 und für das 

1. Kal.-Vj. 1938, dividiert durch das Mittel der WE am 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. 1937 
und 31. 3. 1938.

Personenkreis der einzelnen Unterstütztengruppen am 31. März 1938 
nach Städtegruppen

1

Stüdtegruppc
usw.

Kriegs
beschädigte

und
-hinter-
blicbene

Sozial
rentner

Klein
rentner

Gleich
gestellte

Erwerbs
lose»)

Sonstige
Hilfs

bedürftige

Pflege
kinder Zusammen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a) Parteien

Al ............... 3 751 61 106 16 290 26 723 33 032 39 536 11 477 191 915
A 2 ............... 4 895 64 702 13 891 6 217 67 992 100 088 14 963 272 748
A3 ............... 3 591 52 873 13 058 6 093 22 863 58 302 16 207 172 987
A insgesamt . 12 237 178 681 43 239 39 033 123 887 197 926 42 647 637 650
ohne Berlin . 8 486 117 575 26 949 12 310 90 855 158 390 31 170 445 735
B.................... 2 488 39 636 11 134 1 847 21 910 4r 837 8 200 131 052
C..................... 1 626 34 569 10 938 2 132 19 208 35 694 8 741 112 908
D......................... 988 38 715 13 916 2 647 12 092 28 723 9 508 106 589
A bis D......... 17 339 291 601 79 227 45 659 177 097 308 180 69 096 988 199
ohne Berlin.. 13 588 230 495 62 937 18 936 144 065 268 644 57 619 796 284
E.................... 197 5 642 2 106 264 1 899 4 316 1 696 16 120
L.................... 4 190 235 781 90 887 11 443 54 665 212 218 86 719 695 303

Insgesamt 21726 533 021 172 220 57 366 233 061 524 714 157 511 1 699 622

x) Anerkennte und nicht anerkannte WE, Arbeitslose mit gemeindlicher Zusatzunterstützung
sowie Fürsorge- und Notstandsarbeiter
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Stüdtcgruppe
usw.

Kriegs-
hcsdiüdigti

und
-Hinter
bliebene

Sozial
rentner

Klein
rentner

Gleich
gestellte

Erwerbs
lose»)

Sonstige
Hilfs

bedürftige

Pflege
kinder

Zusammen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

b) in vH
Al .............. 2,0 31,8 8,5 13,9 17,2 20,6 6,0 100,0
A 2 ............... 1,8 23,7 5,1 2,3 24,9 36,7 5,5 100,0
A3 .............. 2,1 30,6 7,5 3,5 13,2 33,7 9,4 100,0
A insgesamt . 1,9 28.0 6,8 6,1 19,4 31,1 6,7 100,0
ohne Beilin . 1,9 26,4 6,0 2,8 20,4 35,5 7,0 100,0
1.................. 1,9 30,2 8,5 1,4 16,7 35,0 6,3 100,0
C................... 1,4 30,6 9,7 1,9 17,0 31,6 7,8 100,0
D................... 0,9 36,3 13,1 2,5 11,3 27,0 8.9 100,0
A bis D........ 1,8 29,5 8,0 4,6 17,9 31,2 7,0 100,0
ohne Berlin.. 1,7 29,0 7,9 2,4 18,1 33,7 7,2 100,0
E.................. 1,2 35,0 13,1 1,6 11,8 26,8 10,5 100,0
L.................. 0,6 33,9 13,1 1,6 7,8 30,5 12,5 100,0

Insgesamt 1,3 31,4 10,1 3,4 13,7 30,9 9,2 100,0

Bewegung und Volk in der Wohlfahi-tsai-beit

Aus der NSV.

Die NS.-Volkswohlfahrt hat den Ein
satz ihrer motorisierten Zahnstationen 
auf die deutsche Ostmark erstreckt. Vier 
Stationen haben bereits die Tätigkeit 
aufgenommen. Sic verteilen sich auf die 
Gaue Salzburg, Steiermark, Kärnten und 
Tirol.

Die Bekämpfung der Zahnschäden ge
schieht in der gleichen bewährten Weise 
wie im Altreich. Insbesondere geht 
mit der zahnärztlichen Behandlung 
eine durchgreifende Aufklärung über 
Zahnpflege einher.

*

Die von der NSV. eingerichteten Haus- 
halthilfcnlager dienen der Schulung der 
Haushalthelferinnen und sind zugleich 
Wohnheim und Vermittlungsstelle für 
die einzusetzenden Kräfte.

Bei der Schulung ist die NS.-Fraucn- 
schuft maßgeblich eingeschaltet. Sic 
sorgt auch für die Gewinnung von Haus- 
halthclfcrinncn.

Die NS.-Fraucnschaft stellt die Lehr
kräfte für die weltanschauliche und haus
mütterliche Schulung, die NSV. für die 
soziale Schulung. In ländlichen Gebieten 
beteiligt sich außerdem noch der Reichs
nährstand an der Schulung.

In gleicher Weise flndet die Schulung 
der Haushalthelferinnen außerhalb der 
Haushalthilfenlager statt.

Der Einsatz der Haushalthclferinnen 
in die praktische Arbeit obliegt allein 
der NSV.

Aus dem WIIW.

Im vergangenen Monat traten die Vor
bereitungen zum kommenden Wintcr- 
hilfswerk in der Öffentlichkeit hervor. 
Der Rcichsministcr des Innern setzte 
die Erlasse, die sich auf das Wintcrhilfs- 
werk beziehen, wieder in Kraft. Auf dem 
Lande begannen allenthalben die alljähr
lichen Sammlungen von Lebensmitteln, 
zu deren Durchführung der Reiehsbeauf- 
tragte für das Winterhilfswerk allein 
berufen ist.

*

Die feierliche Eröffnung des 6. Wintcr- 
hilfswerks des Deutschen Volkes fand am 
5. Oktober d. J. im Berliner Sportpalast 
statt. Die Kundgebung wurde auf alle 
deutschen Sender übertragen.

Rcichsminister Dr. Goebbels gab ein
gangs den stolzen Rechenschaftsbericht 
des vorjährigen Winterhilfswerks. Er 
bczeichnctc das Winterhilfswerk als den 
tatgewordenen Sozialismus der national-
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sozialistischen Bewegung. Das große 
soziale Hilfswerk steht in den kom
menden Monaten vor der Aufgabe, neben 
der Ostmark dem heimgekehrten Su
detenlande seine starke Hilfe zu bringen. 
Nach den Worten des Reichsministers 
richtete der Führer, der kurz zuvor noch 
im befreiten Sudctenlande weilte, unter 
dem Eindruck der Vorgefundenen seeli
schen und wirtschaftlichen Not der 
Sudetendeutschen seinen Appell an die 
ganze Nation und rief sie zum Opfer auf. 
Er betonte die Kraft der Gemeinschaft, 
die die jüngsten Erfolge ermöglichte, und 
gab der Erwartung Ausdruck, daß das 
Winterhilfswerk 1938/39 der geschicht
lichen Größe dieses Jahres entspricht.

Leistungsbericht der Hitlcr-Freiplatz- 
Spendc.

Die Hitler-Freiplatz-Spende legt den 
Bericht über das ahgelaufene Arbeitsjahr 
vor. Da sie gleichzeitig auf ein fünf
jähriges Bestehen zurückblicken kann, 
gibt sie ein Bild von der Entwicklung 
ihrer Arbeit. Die höchste Zahl der Ver
schickungen entfällt auf dai Jahr 1934. 
Die danach mehr und mehr in Erschei
nung tretende Arbcitscingliederung der 
erwerbslosen Volksgenossen verbesserte 
die Lebenshaltung des deutschen Volkes 
und verringerte von Jahr zu Jahr die 
Zahl der wirtschaftlich schwachen Er
holungsbedürftigen. Das wirkte sich in 
der Arbeit der Hitler-Frciplatz-Spendc 
um so mehr aus, als in der Anfangszeit 
nur altverdiente Kämpfer der Bewegung 
zur Verschickung gelangten. Die Ent
wicklung ermöglichte, die Maßnahmen 
der Hitler-Frciplatz-Spendc auf alle er
holungsbedürftigen Volksgenossen aus
zudehnen. Die Arbeit verlagerte 6ich. 
Die Hitler-Frciplatz-Spendc erfüllte und 
erfüllt nunmehr auf breiter Grundlage 
ihre ständige Aufgabe, über die Vermitt
lung von Familienfreiplätzen zur Volks
gemeinschaft zu erziehen.

Der Spender eines Frciplatzcs be
kundet mit der Aufnahme eines Er
holungsbedürftigen seine Volksverbun
denheit und seinen Willen, dem bedürf
tigen Volksgenossen zu helfen. Die 
Opfcrbcreitschaft umschließt ein großes 
Vertrauen zu dein noch unbekannten 
Volksgenossen, dem für zwei oder drei 
Wochen kostenlose Unterkunft und 
Verpflegung gewährt werden. Die Hitler- 
Freiplatz-Spcnde berührt sich darin mit

dem Winterhilfswerk, das den einzelnen 
immer wieder an seine Pflichten gegen
über dem hilfsbedürftigen Volksgenossen 
erinnert. Die stete Opferbereitschaft der 
Spender in den vergangenen fünf Jahren 
bestätigt zugleich die sorgfältige Aus
wahl der Urlauber. Die Entsendestellen 
der NSV. achten nicht nur darauf, daß 
der Urlauber durch einen Klimawechsel 
■wirkliche Erholung erhält, sondern füh
ren dem Spender auch einen Urlauber zu, 
der ihm die Eigenart seines Heimatgaues 
und die Besonderheit seines Berufes 
näherbringt. Das ist auch der Grund 
für die Bildung der Urlauberkamerad
schaften, in denen Angehörige aller 
Parteigliederungen und Berufsgruppen 
vertreten sind. Die Zusammenfassung 
von 20 bis 50 Urlaubern ermöglicht es, 
die Teilnehmer am Urlaubsort besonders 
eingehend zu betreuen, ihnen die kul
turellen Einrichtungen in verstärktem 
Maße zugänglich zu machen und ihnen 
durch Besichtigung großzügiger und 
vorbildlicher Einrichtungen der Partei 
und der wiedererstarkten Wirtschaft die 
Größe ihres Vaterlandes zu zeigen.

Im Berichtsjahr wurden erstmalig 
Redner der Partei in die Verschickung 
einbezogen und ihnen damit Gelegenheit 
gegeben, die verschiedenen Stämme des 
deutschen Volkes kcnnenzulernen. Sie 
wurden insbesondere in den Grenzgebie
ten untergebracht. Das Zusammenleben 
in der Kameradschaft der übrigen Ur
lauber erweiterte den Gesichtskreis die
ser Aktivisten der Bewegung und ließ 
sie Anregung und Kraft für ihre gemein
schaftswichtige Tätigkeit gewinnen. Der 
Redner erlebte überdies die großen Auf
gaben der NS.-Volkswohlfahrt aus eige
ner Anschauung.

Wie im Vorjahre wurden auch in die
sem Jahre 16- bis 18jährige Jugendliche 
durch die Hitler-Freiplatz-Spende erfaßt. 
Waren cs im Berichtsjahr 1936/37 nur 
814 Angehörige der IIJ. und des BdM., 
so stieg diese Zahl im Jahre 1937/38 auf 
1200 Hitler-Jungen und 1070 BdM.- 
Mädel. Im Verhältnis zur Gesamtver* 
Schickung erscheint diese Zahl niedrig, 
doch bleibt zu bedenken, daß cs sich 
hier nur um die Unterbringung in Fa
milienfreistellen handelt. Die Hitler- 
Freiplatz-Spende ergänzt damit die Maß
nahmen der Jugenderholungspflege, im 
besonderen die Heimverschickung schul
entlassener Jugendlicher.
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Die nachstehende Übersicht gibt einen 
Einblick in die zahlenmäßige Entwick
lung der Hitler-Freiplatz-Spende. Die 
Betreuten sind aufgegliedert in Partei- 
und Formationsangehörige, sonstige er
holungsbedürftige Volksgenossen, zu Ver
wandten verschickte Urlauber und in 
Heilbedürftige. Das Fehlen von Zahlen 
für die Volksgenossen- uud Verwandten
verschickung vor 1935 erklärt sich aus 
der ursprünglichen Beschränkung der 
Hitler-Freiplatz-Spende auf alte Kämp
fer der Bewegung.

Partei- und
Jahr Formations- Volksgenossen

angehörige
1933 91 648 —

1934 172 691 —

1935 76 969 15 389
1936 52 691 11 609
1937 54 438 10 358

Insges.: 448 377 37 356

Jahr Verwandten
verschickung

Heilbedürftige

1933 — 964
1934 — 2 855
1935 690 5 850
1936 9 445 1 795
1937 13 718 1 835

Insges.: 23 853 13 299

Die Gesamtzahl der Verschickten und 
der Wert der Leistungen beträgt in den 
einzelnen Jahren:
Jahr Gesamtzahl der 

Verschickten
Wert in RM

1933 92 612 6 947 624,—
1934 175 546 13 467 262,—
1935 98 838 8 763 156,—
1936 75 540 5 279 390,—
1937 80 349 5 329 582.—

1933/37 522 885 39 787 014,—

Die Hitlcr-Frciplatz-Spende hat in den 
vergangenen fünf Jahren über 520 000 
Partei- und Volksgenossen einen kosten
losen Erholungsaufenthalt vermittelt 
und ihnen Gesundheit und Kraft für den 
Einsatz in. der Volksgemeinschaft zu
rückgegeben und erhalten. Sie arbeitet 
zu ihrem Teile tatkräftig und wirksam 
an der Förderung der deutschen Volks
gesundheit mit.

Die Schulzahnpflege der NSV.

Die NS.-VolksWohlfahrt richtete im 
Jahre 1935 eine eigene Jugendzahnpflege 
ein. Die Maßnahme erwies sich bei der 
Betreuung der Notstandsgebiete als 
dringend notwendig. Inzwischen zeigten 
die Untersuchungen der Wehrmacht, die 
im Jahre 1935 bei 15,19% und im Jahre 
1936 gar hei 22,24% der Gemusterten 
erhebliche Zahnschäden ergaben, daß die 
zahnärztliche Versorgung unserer deut
schen Jugend allgemein völlig unzurei
chend ist.

Zwar gibt es eine Schulzahnpflege, 
aber sie besteht, abgesehen von den 
Großstädten, nur in wenigen Gebieten 
des Reiches. Sie ist in den letzten Jahren 
erweitert und verbessert worden. Der 
Ausbau reicht aber noch immer nicht 
aus, vor allem nicht im Hinblick auf die 
Versäumnisse der Vergangenheit. Hinzu 
kommt, daß die Schulzahnpflege viel
fach nicht planmäßig erfolgt. Zu einer 
planmäßigen Schulzahnpflege gehört, 
wie Landesrat Hecker mit Recht for
dert1), daß die Untersuchung und Be
handlung in einer Hand vereinigt sind 
und in kurzem Zeitabstande aufeinander 
folgen. Das bisherige Vorgehen, die 
Kinder zu untersuchen und die notwen
dige Behandlung den Eltern zu über
antworten, zeitigt Leinen durchgreifen
den Erfolg. Trotz vorheriger Ankündi
gung einer Nachprüfung wird festge
stellt, daß im Durchschnitt bei mehr als 
der Hälfte der zu behandelndem Schul
kinder keine Behandlung vorgenommen 
ist").

Die Verbreitung der Zahuschädcn un
ter der Jugend ist in den wirtschaftlich 
gesunden und starken Gebieten kaum 
geringer als in den eigentlichen Not
standsgebieten. Die NSV., die in ver
schiedenen Teilen des Reiches Maß
nahmen der Schulzahnpflege durch
führt, hat auch in den wirtschaftlich gut- 
gestellten Gebieten über 90% der unter
suchten Kinder als behandlungsbedürftig 
festgestellt. Die erste Untersuchung bei
spielsweise im Gau Kurmark hat einen 
Satz von 95 v. H. ergeben. Diese Fest
stellungen beweisen die Dringlichkeit 
einer planmäßigen Schulzahnpflege. Die 
Gemeinden und Gemeindeverbände dür
fen nicht die anfangs allerdings hohen

l) Hecker: „Begriff und Arten der Schul
zahnpflege“ in DZW. XIV S. 277ff.

a) Ebenda S. 278.
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Kosten scheuen. Es muß dahin kommen, 
daß die NSV. sich auf die ungünstigsten, 
schwer zugänglichen und zahnärztlich 
vollkommen unversorgten Gebiete be
schränken kann.

Die Jugendzahnpflege der NSV. be
treut Kinder bis zum vollendeten 14., 
in einigen Fällen bis zum 16. Lebensjahr. 
Sie erfaßt jeweils die Jugend eines gan
zen Ortes, die untersucht und bis zur 
völligen Sanierung des Gebisses behan
delt wird. Die Maßnahme wird in einem 
Abstande von einem Jahr wiederholt. 
Bisher sind insgesamt 723 Schulorte auf
gesucht und ungefähr 90 000 Kinder 
saniert bzw. nachbehandelt worden. Die 
Ausgaben stellen sich auf 920 000 RM. 
Nach den Gebührensätzen der Kranken
kassen hätten die Aufwendungen für 
jedes Kind 15 RM betragen. Der hohe 
Kostenanteil beweist, daß bei einer gro
ßen Zahl von Kindern sehr viele Ein
zelleistungen erforderlich gewesen sind, 
daß die Zerstörung des Gebisses in vielen 
Fällen sehr weit vorgeschritten ist.

Gegenwärtig sind 122 Zahnstationen 
eingesetzt, die sich auf fast alle Gaue 
verteilen. In den Stationen sind ins
gesamt 123 Zahnärzte und 61 Helferin
nen tätig. Die Zahnstationen sind durch
weg fahrbar. Für sic stehen 61 Personen
kraftwagen und 3 Klinikwagen bereit.

Die NSV. untersuchte und sanierte 
seit Beginn ihrer Jugendzahnpflege 
im Jahre 1935 ungefähr 4 507 Kinder 
im Jahre 1936 ungefähr 10 190 Kinder 
im Jahre 1937 ungefähr 39 864 Kinder 
im Jahre 1938, 1. Halbj., 32 374 Kinder

Der Wert der vermittelten Leistungen 
betrug umgerechnet nach den Sätzen der 
Preugo 1 635 000 RM.

Der Einsatz des Frauenhilfsdienstes in der 
NSV.-Arbeit.

Eine Vereinbarung zwischen der 
Reichsfrauenführung und dem Haupt
amt für Volkswohlfahrt regelt den Ein
satz von Mädeln des Frauenhilfsdienstes 
für Wohlfahrts- und Krankenpflege in 
Arbeitsgebieten der NSV.

Die Angehörigen des Frauenhilfsdien
stes können in den Dienststellen und 
Einrichtungen der NS.-Volkswohlfahrt

zur Entlastung der pflegerischen, für
sorgerischen und sozialpädagogischen 
Fachkräfte eingesetzt werden. Für ihren 
Einsatz gelten grundsätzlich die Bestim
mungen über den Frauenhilfsdienst für 
Wohlfahrts- und Krankenpflege vom 
27. 4. 1938. (Vgl. DZW. XIV S. 128.)

Im einzelnen Anden die Mädel aus 
dem Frauenhilfsdienst Verwendung in:

1. Gemeindepflegestationen zur Hilfe
leistung für die Gemeindeschwester,

2. Kindertagesstätten einschließlich 
Erntekindergärten,

3. Erholungsheimen für Mütter und 
Kinder,

4. Krankenhäusern, in denen NS.- 
oder Reichsbundschwestern mit der 
Pflege beauftragt sind, sofern nicht 
durch die Schwesternorganisation 
Schwesternvorschülerinnen einge
setzt sind. Wegen der bestehenden 
Ansteckungsgefahr werden Hilfs
dienstmädel nicht in den Infektions
abteilungen der Krankenhäuser be
schäftigt,

5. allen anderen Dienststellen der NS.- 
VolksWohlfahrt, sofern 8ie bereits 
Vorkenntnisse besitzen und dadurch 
eine tatsächliche Entlastung der 
Fachkräfte (Volkspflegerinnen, Kin
dergärtnerinnen usw.) bedeuten.

Die NS.-Frauenschaft veranlaßt vor 
dem Einsatz die ärztliche Untersuchung 
der Mädel auf ihre körperliche und gei
stige Tauglichkeit und schlägt die körper
lich und geistig geeigneten Mädel vor.

Der Einsatz erfolgt auf 2 Jahre. Ein 
Wechsel des Arbeitsplatzes wird nach 
Möglichkeit vermieden.

Die Frauenhilfsdienstmädel werden 
nur zur Entlastung und Hilfe der vor
handenen hauptamtlichen Fachkräfte 
eingesetzt. Die NSV. gewährt als Trä
gerin der Arbeit den in ihren Einrich
tungen tätigen Frauenhilfsdienstmädeln 
freie Wohnung, freie Verpflegung, ein 
Taschengeld und Urlaub. Sic trägt die 
Beiträge zur Krankenversicherung. Die 
in den NSV.-Dienststellen eingesetzten 
Mädel sind durch die Berufsgenossen
schaft für Gesundheitsdienst und Kran
kenpflege gegen Unfall versichert.

Bewährte Angehörige des Frauenhilfs
dienstes, die in die Ausbildung als Kran
kenschwester, Volkspflcgerin oder Kin-
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dergärtnerin übergehen wollen, können 
bei Bedürftigkeit, Eignung und Erfüllung 
der übrigen Voraussetzungen ein. Stipen
dium bzw. eine Freistelle erhalten. So
weit im Rahmen der ministeriellen Be

stimmungen ein Teil der im Frauenhilfs
dienst abgeleisteten Zeit auf die Fach
ausbildung angerechnet werden kann, 
entscheidet darüber die ausbildende 
Stelle.

Wohlfalirtsarbeit der deutschen Gemeinden

Frauenhilfsdienst für Wohlfahrts- und 
Krankenpflege.

Nach § 3 der DurchfVO. zur Anord
nung über den verstärkten Einsatz von 
weiblichen Arbeitskräften in der Land- 
und Hauswirtschaft vom 16.2.1938 (RA.- 
Bl. S. I 46)1) steht dem weiblichen Pflicht
jahr eine zweijährige geordnete Tätigkeit 
im Gesundheitsdienst als Hilfskraft zur 
Unterstützung der Schwestern und in der 
Wohlfahrtspflege zur Unterstützung der 
Volkspflegerinnen und Kindergärtnerin
nen (Frauenhilfsdienst) gleich.

Das Deutsche Frauenwerk — Haupt
abteilung Hilfsdienst — hat den Deut
schen Gemeindetag gebeten, die Gemein
den und Gemeindeverbände auf die Be
deutung des Frauenhilfsdienstes für 
Wohlfahrts- und Krankenpflege hinzu
weisen und ihnen seine Inanspruchnahme 
nahezulegcn.

Wie bekannt ist, herrscht zur Zeit ein 
fühlbarer Mangel an Fachkräften auf 
dem Gebiete des Gesundheitswesens und 
der Wohlfahrtspflege. Dem Frauenhilfs
dienst ist deshalb die Aufgabe gestellt 
worden, im Gesundheitsdienst die Schwe
stern und in der Wohlfahrtspflege die 
Volkspflegerinnen und Kindergärtnerin
nen durch Stellung von Helferinnen zu 
unterstützen, um sie vorwiegend von ein
fachen oder sonst geeigneten Arbeiten 
zu entlasten und für andere wichtige 
Aufgaben frei zu machen. Demnach 
dürfte der Frauenhilfsdienst dazu bei
tragen, den zur Zeit herrschenden starken 
Mangel an Kräften im Gesundheits
wesen und in der Wohlfahrtspflege bis 
zu einem gewissen Grade auszugleichen; 
es ist auch zu hoffen, daß durch ihn für 
den Nachwuchs auf diesen Gebieten neue 
Kräfte gewonnen werden.

Der Deutsche Gemeindetag hat des
halb allen Gemeinden und Gemeinde
verbänden empfohlen, den Frauenhilfs-

*) DZW. XIV S. 31.

dienst in geeigneten Fällen, soweit mög
lich, in Anspruch zu nehmen, zumal 
seine finanziellen Forderungen sich in 
tragbaren Grenzen halten.

Nähere Auskunft über den Frauen
hilfsdienst für Wohlfahrts- und Kranken
pflege erteilt die Reichsstelle des Deut
schen Frauen Werks, Hauptabteilung 
Hilfsdienst, Berlin W 35, Dcrfflinger- 
straßc 21, oder die zuständige Kreis
abteilungsleiterin Hilfsdienst des Deut
schen Frauenwerks. Zur Klärung etwa 
auftretender Zweifelsfragen usw. steht 
auch der Deutsche Gemeindetag, der in 
enger Zusammenarbeit mit dem Deut
schen Frauenwerk, Abteilung Hilfsdienst, 
steht, zur Verfügung.

Mietbeihilfen.
Es sind Zweifel darüber entstanden, 

ob und inwieweit nach dem Tode des 
Wohnungsinhabers die Mietbeihilfen auf 
Grund der Verordnung vom 30. 3. 1938 
(RGBl. I S. 342)1) weiterzuzahlen sind.

Auf Anfrage des Deutschen Gemeinde
tages hat der Keiclisminister des Innern 
folgenden Bescheid erteilt:

„Haben mehrere Hilfsbedürftige in 
Familiengemeinschaft zusammengelebt, 
ist aber die Gebäudeentschuldungssteucr 
für die gemeinsame Wohnung der Hilfs
bedürftigen dem Namen nach zugunsten 
nur eines Hilfsbedürftigen bi6 zum 
31. März 1938 gestundet und ist auch 
vom 1. April 1938 ab dem Namen nach 
nur für diesen Hilfsbedürftigen eine 
Mietbeihilfe gewährt worden, so sind die 
Stundung und die Mietbeihilfe gleich
wohl anteilmäßig jedem Hilfsbedürfti
gen zugute gekommen (vgl. die Ent
scheidung des Bundesamts für dus Hei
matwesen Bd. 71 S. 180 auf S. 182 
Zeile 14 v. o.). Jeder von ihnen erfüllt 
daher die Voraussetzung des § 2 Satz 1 
der Verordnung vom 30. März 1938

l) DZW. XIV S. 82.
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sowie die weitere Voraussetzung des un
unterbrochenen Empfangs einer Miet
beihilfe (§ 3 Abs. 1 Satz 3 der Verord
nung). Somit kann nach dem Tode des 
Hilfsbedürftigen, zu dessen Gunsten dem 
Namen nach die Gebäudeentschuldungs
steuer gestundet und auf dessen Namen 
die Mietbeihilfe gewährt worden ist, 
einem überlebenden Hilfsbedürftigen 
nunmehr auf seinen Namen eine Miet
beihilfe gewährt werden, sofern, abge
sehen von den beiden genannten als er
füllt anzusehenden Voraussetzungen, 
auch die sonstigen Voraussetzungen für 
die Gewährung einer Mietbeihilfe ge
geben sind. Ihr Betrag darf den Anteil 
des überlebenden Hilfsbedürftig en oder, 
falls mehrere überlebende Hilfsbedürftige 
vorhanden sind und weiter zusammen 
wohnen, ihren Anteil an der auf den 
Namen des Verstorbenen gewährten 
Mietbeihilfe nicht übersteigen, er muß 
also in jedem Falle auch geringer sein 
als diese. Erforderlichenfalls kann durch 
eine zusätzliche fürsorgerechtliche Miet
beihilfe ein Ausgleich geschaffen werden. 
Für die Berechnung des Anteils des ein
zelnen Hilfsbedürftigen an der auf den 
Namen des Verstorbenen gewährten 
Mietbeihilfe kann die Rechtsprechung 
des Bundesamtes über die Verteilung der 
für den laufenden Lebensbedarf einer 
Familiengemeinschaft gewährten Unter
stützung auf die einzelnen Mitglieder der 
Familicngcincinschaft verwertet werden 
(vgl. z. B. Bd. 92 S. 190, Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege, 14. Jahr
gang, Spalte 256 a).”

Dienstanweisung für die Fürsorgerinnen 
bei den Bezirksämtern einer Großstadt.

I. Allgemeines.
(1) Die für den Bereich eines Bezirks

amtes tätigen Fürsorgerinnen gehören 
zur Gefolgschaft des Bezirksamtes 
und sind für den Ermittlungs- und 
Prüfungsdienst bestimmt.

(2) In den Bezirksämtern 4—9 ist je eine 
Fürsorgerin als „Fürsorgerin des 
Innendienstes“ bestimmt. Ihre Auf
gaben und ihre Stellung sind in dem 
Abschnitt II dieser Verfügung be
zeichnet.

(3) Jedem Arbeitsblock der Familien- 
cinheitsfürsorgc ist eine Fürsorgerin 
zugctcilt, die wie die Ermittler den 
Arbeitsplatz im Arbeitsblock hat und 
soweit erforderlich dort arbeitet.

Solange die beiden Abteilungen des 
Bezirksamtes 8 räumlich noch nicht 
zusammengelegt sind, behalten die 
Fürsorgerinnen der Abteilung O. ihre 
bisherigen Plätze.

Für Verhandlungen mit Unter
stützungsempfängern von beson
derer Eigenart ist in jedem Bezirks
amt tunlichst ein besonderes Zimmer 
bereitzuhalten. Steht ein solches 
nicht zur Verfügung, so müssen diese 
Verhandlungen im Zimmer der Für
sorgerin des Innendienstes statt- 
linden.

(4) Für besondere Aufgaben (z. B. Be
treuung von Anstalten, Heimen, 
Krankenhäusern), für die unter 
Punkt III, (9) a)—c) aufgeführten 
Aufgaben sowie zur Unterstützung 
der Fürsorgerinnen besonders starker 
Blocks und schließlich zur Überwin
dung von Schwierigkeiten, die sich 
z. B. durch Urlaub oder Krankheiten 
ergeben, 6tchcn jedem Bezirksamts- 
lciter darüber hinaus noch eine oder 
mehrere Fürsorgerinnen zur Ver
fügung. Die Art und Form ihres Ein
satzes bleibt dem Bezirksamtsleitcr 
überlassen; die Fürsorgerin des Innen
dienstes hat ihn dabei beratend zu 
unterstützen.

(5) Gutachten, Berichte usw. sind von 
sämtlichen Fürsorgerinnen zu unter
zeichnen :

„Für das Bezirksamt..........
(Unterschrift)
Fürsorgerin.“

(6) Der tägliche Dienst ist im allge
meinen wie folgt geregelt: 
a) Die Fürsorgerinnen treten wie das 

Büropersonal morgens pünktlich 
zur festgesetzten Zeit ihren Dienst 
im Bezirksamt an. Sic erledigen 
dort zunächst ihre schriftlichen 
Arbeiten, fertigen ggf. das vor
geladene Publikum ab und be
geben sich im Anschluß daran in 
den Außendienst. Sie haben das 
Verlassen des Arbeitsplatzes vor
her dem Bczirksamtsleiter oder 
dem von ihm hierzu beauftragten 
Blockführcr zu melden. Zum
Schluß, d. h. etwa l/>. Stunde vor 
Ende der Dienstzeit, haben sie 
sich wieder im Bezirksamt einzu- 
finden.

b) Die Fürsorgerinnen fertigen ihre 
Gutachten und Berichte grund-
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sätziich in der Dienststelle, und 
zwar haben sie diese den Steno
typistinnen ins Stenogramm an
zusagen.

c) Die Fürsorgerinnen erhalten ihre 
Arbeit von ihrem Blockführer. 
Die Jugendamtsakten gehen in 
der Registratur des Bezirksamtes 
ein, werden von dort sofort 
dein Blockführer zugeleitet und 
von diesem der Fürsorgerin über
geben.

d) Die Fürsorgerin führt ein Tage
buch, in welchem jedes Akten
stück eingetragen wird. Das Tage
buch enthält folgende Spalten:
1. Bezeichnung der Sache:
2. Erhalten am...........

vom Block des Bez.-Amtes:
vom Jugendamt:

3. Erledigt zurückgegeben am:
e) Alle erledigten Akten sind an den 

Blockführer zurückzugeben, der 
sie umgehend weiterleitet. Die 
Fürsorgerin legt ihren Reste
zettel dem Blockführer vor.

f) Der Blockführer hat die für das 
Bezirksamt abgegebenen Gut
achten und Berichte auf Vollstän
digkeit hin zu prüfen. Im Bedarfs
fälle sind die Gutachten und Be
richte den Fürsorgerinnen zur Er
gänzung unmittelbar zurückzu
geben.

g) Die Fürsorgerinnen fertigen Gut
achten und Berichte grundsätzlich 
nur nach vorhergegangener Prü
fung an Ort und Stelle. Sie legen 
in den Berichten auf Grund ihrer 
eigenen Wahrnehmung ihren 
eigenen Eindruck nieder. Sie 
dürfen Anordnungen über den 
Gegenstand ihrer Gutachten und 
Berichte nur insoweit entgegen
nehmen, als die Gegenstände be
zeichnet werden, worauf sie ihre 
Wahrnehmungen und Ermittlun
gen zu richten haben. Für die 
erschöpfende Vollständigkeit ihrer 
Wahrnehmungen sowie für die 
richtige Wiedergabe des Wahr
genommenen sind die Fiü sorge
rinnen allein verantwortlich.Wenn 
nach dem pflichtmäßigen Ermes
sen der Fürsorgerinnen für die 
Vollständigkeit der Entschei
dungsgrundlage noch andere als 
die ihnen bezeichncten Gegen

stände ausschlaggebend sind, ha
ben sie nach eigenem pflicht
mäßigem Ermessen ihre Gutach
ten und Berichte entsprechend zu 
vervollständigen.

Falls die Fürsorgerinnen glau
ben, zur Ausübung ihres Dienstes 
eines Rates zu bedürfen, sollen 
sic sich in erster Linie an die Für
sorgerin des Innendienstes wen
den; zur sachgemäßen Beratung 
ist es erforderlich, daß nicht nur 
die ratsuchende, sondern auch die 
raterteilende Fürsorgerin mit dem 
Gegenstände der Beratung er
schöpfend vertraut ist. Nicht nur 
die Wahrnehmungen sind gegen
seitig zu besprechen, sondern auch 
der Inhalt der Fürsorgeakten muß 
der ratsuchenden sowie der rat
erteilenden Fürsorgerin bekannt 
sein.

h) Die Fürsorgerin des Innendienstes 
hat sich in dem unter II, (2) a) 
dieser Verfügung festgelegten Um
fange in die Zusammenarbeit 
zwischen Fürsorgerin und Arbeits
block einzuschalten.

i) Die Fürsorgerinnen nehmen an 
den Besprechungen, die der Block
führer mit seinen Mitarbeitern ab
hält, teil.

II. Aufgaben der Fürsorgerin des 
Innendienstes im einzelnen.

(1) Die Fürsorgerin des Innendienstes 
hat genau so wie die übrigen Für
sorgerinnen in erster Linie die Auf
gabe, Hilfsbedürftige fürsorgerisch zu 
betreuen.

(2) Zu den Aufgaben der Fürsorgerin des 
Innendienstes gehört insbesondere: 
a) Die einheitliche Ausrichtung der

Fürsorgerinnen.
Dazu gehört, daß die Fürsorge

rin des Innendienstes über die 
Arbeit der anderen Fürsorgerin
nen laufend unterrichtet ist. Dies 
hat dadurch zu geschehen, daß 
sich die Fürsorgerin des Innen
dienstes täglich das Pensum von 
mindestens 2 Fürsorgerinnen vor- 
legcn läßt, und zwar ein Pensum, 
das die Fürsorgerin vom Block- 
führcr zur Erledigung erhält, und 
ein Pensum, das die Fürsorgerin 
erledigt an den Blockführcr zu
rückgibt.
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b) Die Abhaltung gemeinsamer Be
sprechungen mit den Fürsorge
rinnen im Einverständnis mit dem 
Bezirksamtsleiter.

In ihnen sollen den Fürsorge
rinnen vor allem Änderungen aus 
der Fürsorgepraxis nahegebracht 
werden.

c) Die Überwachung der Ausbildung 
von Praktikantinnen.

d) Die Ausübung fürsorgerischer Tä
tigkeit im Bezirksamt.

Hierunter fällt auch die Er
ledigung von Eiltfällen sowie die 
Beratung des Bezirksamtsleiters 
in schwierigen Fällen.

e) Die Aufnahme der Anträge auf 
Familienunterstützung und die 
Bearbeitung der gesamten Wo
chenfürsorge.

Die Fürsorgerin des Innendien
stes hat insoweit die Befugnisse 
eines Blockführers (siehe Dienst
anweisung für die Bezirksämter), 
d. h. sie legt diese Arbeiten er
forderlichenfalls direkt dem Ab
teilungsleiter oder Bezirksamts
leiter vor.

f) Die Beratung in Hauspflegefällen.
g) Die Entgegennahme der Erst

anträge nach Vordruck 17.

(3) Die Fürsorgerin des Innendienstes 
nimmt an den Besprechungen, die 
der Bezirksamtsleiter und die Ab
teilungsleiter mit ihren Blockführern 
abhalten, teil. Weiter soll sie so oft 
wie möglich den Sitzungen der Ju
gendamtsbezirke und der Arbeits
gemeinschaften mit den Ehrenbeam
ten beiwohnen. Zu den Sitzungen 
der Einspruchsausschüssc und den 
sonstigen Sitzungen des Fürsorgc- 
amtes ist sie wie die übrigen Arbeits
blockführer bei Bedarf hinzuzuziehen.

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten zwi
schen Fürsorgerinnen und den anderm 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
hat die Fürsorgerin des Innendien
stes vermittelnd mitzuwirken. Even
tuelle Entscheidungen trifft der Be
zirksamtsleiter.

(5) Bei Regelung der Vertretung der 
Fürsorgerinnen hat die Fürsorgerin 
des Innendienstes den Bezirksamts
leiter helfend zu beraten.

(6) Die Vertretung der Fürsorgerin des 
Innendienstes regelt der Bezirksamts
leiter im Einvernehmen mit dem Lei
ter der Hauptabteilung.

III. Aufgaben der Fürsorgerinnen 
im einzelnen.

(1) Die Fürsorgerinnen erhalten ihr Ar
beitsgebiet vom Bezirksamtsleiter zu
geteilt und müssen bestrebt sein, die 
ihnen zugewiesenen Arbeiten in kür
zester Zeit sachgemäß und vollständig 
zu erledigen.

(2) Die Fürsorgerinnen haben sämtliche 
Fälle zu erledigen, bei denen das 
Schwergewicht der Bearbeitung auf 
fürsorgerischem Gebiete liegt. Ihre 
Arbeit unterscheidet sich also grund
legend von der der Ermittler.

(3) Neuanträge auf laufende oder ein
malige Unterstützungen sollen in der 
Regel, insbesondere, soweit cs sich 
um Familien mit Kindern handelt, 
den Fürsorgerinnen zur Erforschung 
der häuslichen Familienverhältnisse 
überwiesen werden; hierbei ist be
sonderes Augenmerk auf die erb
gesunden Familien und deren ein
zelne Mitglieder zu richten.

(4) Grundsätzlich müssen die Fürsorge
rinnen das Verantwortungsgefühl der 
Hilfsbedürftigen, insbesondere der 
Ernährer ihrer Familie, zu wecken 
und zu fördern bemüht sein. Sie 
müssen das Streben nach wirtschaft
licher Selbständigkeit durch der 
Hilfsbedürftigen eigenes Schaffen und 
Mühen wecken und unterstützen. 
Die Fürsorge hat die Aufgabe, dem 
Hilfsbedürftigen den notwendigen 
Lebensbedarf zu gewähren; hierbei 
darf die Fürsorge nicht einförmig 
helfen, sondern muß die Eigenart der 
Notstände ergründen und danach die 
Mittel zur Abhilfe aussuchen. Das 
Ziel jeder fürsorgerischen Betätigung 
ist, die Fürsorge überflüssig zu 
machen, d. h. den Hilfsbedürftigen 
in seinem Willen und in seiner Kraft 
so zu stärken, daß er sich durch 
eigenes Können, Mühen und Schaffen 
selbst behaupten, insbesondere auch 
für seine unterlialtsberechtigle Fa
milie selbst sorgen kann. Wo ein 
Notstand erkennbar hervortritt, ist 
zu prüfen, welches Mittel der Abhilfe 
erforderlich ist. Von Amts wegen
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wird grundsätzlich einzugreifen sein, 
wo entweder allgemeine Belange es 
erfordern oder es sich im einzelnen 
Falle besonders um die Erhaltung 
deutschblütiger erbgesunder und für 
die Volksgemeinschaft wertvoller Fa
milien oder einzelner Familienmit
glieder handelt. Erbgesunde Men
schen sind besonders vor einem kör
perlichen, geistigen und sittlichen 
Verfall zu bewahren. Vorsorge ist 
häufig wirksamer als Fürsorge. Die 
Fürsorgerinnen müssen nicht nur die 
Ausbeutung der Allgemeinheit durch 
angebliche Hilfsbedürftige verhüten, 
sondern sie müssen durch rechtzeitige 
Erkennung und Erfassung schwere 
und somit kostspielige Notstände 
gesundheitlicher, wirtschaftlicher und 
erzieherischer Art zu verhüten suchen 
sowie durch die frühzeitige Einleitung 
vorbeugender Maßnahmen die Lei
stungsfähigkeit des einzelnen im 
volksgemeinschaftlichen Leben zu 
fördern bedacht sein.

(5) Im nationalsozialistischen Geiste müs
sen sie mit den Organen der freien 
Wohlfahrtspflege verantwortungs
freudig und -bewußt Zusammenarbei
ten.

(6) Die Fürsorgerinnen sind verpflich
tet, an den Sitzungen der Jugend
amtsbezirke und der Arbeitsgemein
schaften mit den Ehrenbeamten teil
zunehmen. Erfolgreiches Zusammen
arbeiten sowie gutes Einvernehmen 
mit den Ehrenbeamten sollen die 
Fürsorgerinnen stets zu fördern wis
sen.

die 
en:

a) Prüfung von Neuanträgen.

1. Allgemeine Fürsorge:

Anträge auf laufende Unterstüt
zungen, einmalige Unterstützun
gen und Bekleidung (einmalige 
Unterstützung und Bekleidung 
nur, falls nicht schon laufende 
Be' reuung vorlicgt);

2. Ewo-Schützlinge:
Anträge auf laufende Unterstüt
zung, einmalige Unterstützung 
und Bekleidung (mit Ausnahme 
der ledigen Männer);

(7) Im einzelnen ergeben sich für 
Fürsorgerinnen folgende Aufgab

3. Gehobene Fürsorge:
Anträge auf laufende Unterstüt
zung, einmalige Unterstützung 
und Bekleidung.

b) Laufende Nachprüfungen.
Die laufende Nachprüfung erfolgt 

zu a) 2., 3. ... in allen Fällen, 
bei Sozialrentnern jedoch nur in 
Sonderfällen.

c) Sonstiges.
Mitwirkung bei allen Sonderfällen in 
der Erwerbslosenfürsorge, soweit für
sorgerische Maßnahmen in Frage 
kommen.

(8) Die Fürsorgerinnen haben ferner für 
die Abteilung Jugendamt des Für
sorgeamtes folgende Aufgaben zu er
ledigen:

a) Amtsvormundschaft. 
Vorermittlungen und Ausfüllung der 
Fragebogen bei Geburt unehelicher 
Kinder,
Beaufsichtigung der unter 2 Jahre 
alten Amtsvormundschaftsmündel, 
Abgabe von Pflegeberichten für das 
Vormundschaftsgericht ohne Rück
sicht auf das Alter der Mündel.

b) Gemcindewaisenrat. 
Begutachtung von Anträgen auf Be
stellung oder Aufhebung von Vor
mundschaften, Pflegschaften usw. in 
Sonderfällen.

c) Adoptivvermittlung. 
Ermittlungen bei Durchführung vou 
Adoptionen und Ehelichkeitserklä
rungen.

d) Kinderspeisungen. 
Begutachtung der Anträge auf Be
dürftigkeit sowie Notwendigkeit der 
Speisungen.
e) Schwangeren- und Wöchne- 

rinnenfürsorge.
Prüfung der Anträge

auf Heimunterbringung, 
auf Bewilligung von Säuglings

wäsche
und Zusatznahrungsmitleln, 

regelmäßige Besuche in den Ent
bindungsanstalten.

f) Wirtschaftsfürsorge. 
Prüfung der Anträge auf Kostgeld, 
Lehrbeihilfe und Erziehungsbeihilfe 
in Sonderfällen.
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g) Erzicliungsfürsorge. 
Meldung von gefährdeten oder ver
wahrlosten Kindern und Jugend
lichen,
Ermittlungen bei Anträgen auf Ein
leitung von Erziehungsmaßnahmen, 
Bestellung von Beiständen, Unter
haltspflegern, anderen Vormündern

Mitwirkung bei Anträgen auf Voll
jährigkeitserklärung, Geschäftsfähig
keitserklärung usw.,
Nachprüfung der Familienverhält
nisse in zerrütteten Ehen.

h) Pflegekinderschutz. 
Laufende Überwachung der Pflege
stellen mit Kindern unter 2 Jahren 
und in Sonderfällen mit Kindern 
über 2 Jahren, Prüfung der Anträge 
auf Erteilung der Halteerlaubnis, 
Nachprüfung von Klagen und Be
schwerden über Pflegestellen.

i) Erholungsfürsorge. 
Feststellung der Hilfsbedürftigkeit 
und Prüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse.
fc) Kinderkrippen, 

ten und H
Kindergär

orte.
Prüfung der Notwendigkeit der Un
terbringung,
Nachprüfung der Bedürftigkeit.

(9) Schließlich gehören zu den Aufgaben 
der Fürsorgerinnen noch:
a) Überführungen von Kindern zu 

fremden Fürsorge verbänden usw. 
sowie Kindertransporte nach Wai
senhäusern und Kinderheimen.

b) Zu den Höhensonnenbestrahlun
gen in den Säuglings- und Klein
kinderfürsorgestellen können sie 
bei Abwesenheit der hierfür stän
dig eingesetzten Kräfte (Säug
lingsschwestern) herangezogen 
werden, insoweit sie dafür beson
ders unterwiesen sind.

c) In den Säuglings- und Kleinkin
derfürsorgestellen haben sie an 
den ärztlichen Sprechstunden 
teilzunehmen und die Ärzte über 
die wirtschaftliche Lage der Be
sucher zu unterrichten. Weiter
hin liegt ihnen die Beratung der 
Mütter ob, ferner die Begutach
tung der Anträge auf Stillgeld
beihilfen.

Tätigkeitsbericht
der Bezirksfürsorgestelle des Kreises 
Alzey für das Rechnungsjahr 1937.

1. Fürsorge für Kriegsbeschädigte 
und Kriegshinterbliebene.
Die Zahl der Kriegsbeschädigten be

trägt im Kreis Alzey 463, der Krieger
vollwaisen 35, der Kriegerwitwen 227 
und der Kriegereltern 235. 83 Schwer
beschädigte erhalten Zusatzrente. Der 
an Zusatzrente verausgabte Betrag 
stellte sich auf 29 492 RM. Die Kriegs
hinterbliebenen erhalten die Zusatzrente 
vom Versorgungsamt Mainz.

Für die soziale Fürsorge für Kriegs
beschädigte und Hinterbliebene wurden 
11 936 RM aufgewendet. 17 Kriegs
beschädigte und Kriegshinterbliebene 
erhalten außerdem laufende Beihilfen. 
Ausbildungsbeihilfen wurden in 10 Fällen 
gewährt.

2. Sozialrentnerfürsorge.
Die Zahl der Sozialrentner betrug am 

31. März 1938 = 173 in offener und 18 
in geschlossener Fürsorge.

Die Aufwendungen haben im Rj. 1937 
= 37 862 RM betragen. Die Gemeinden 
sind an dem Aufwand mit der Hälfte 
beteiligt.
3. Fürsorge für Kleinrentner. 

Die Zahl der Kleinrentuerhilfe- und
Kleinrentnerunterstützungs - Empfänger 
betrug am 31. März 1938 = 101 in 
offener und 3 in geschlossener Fürsorge. 
Die Aufwendungen betrugen 31 412 RM. 
50% der Kosten tragen die Gemeinden.

Außerdem hatte das Reich einmalige 
Beihilfen im Betrage von 14 500 RM 
zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag 
wurde in 7 Raten an die Unterstützungs
empfänger ausgeschüttet.

4. Wochenfürsorge.
Es wurden insgesamt 66 Schwangere 

und Wö< hncrinnen betreut. Die Auf
wendungen betrugen im Berichtsjahre 
5672 RM. Die Gemeinden sind mit der 
Hälfte an den Kosten beteiligt.
5. Müttererholungsfürsorge.

Für erholungsbedürftige Mütter wur
den insgesamt 7 Kuren durchgeführt. 
Die Gesamtkosten beliefen sich auf 
523 RM.

6. Mutter- und Säuglingsfürsorge. 
Mutter- und Säuglingsberatungen fin

den in der Stadt Alzey alle 14 Tage und
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in den Gemeinden Albig, Gau-Odern- 
heim, Framersheim, Weinlieiin, Erbes- 
Büdesheim, Flonheim, Fürfeld, Planig, 
Sprendlingen, Wöllstein, Pfaffen- Schwa
benheim, Hackenheim und Welgesheim 
alle 4 Wochen statt. Die Beratungen 
werden geleitet von dem Amtsarzt, den 
praktischen Ärzten und von den beiden 
Kreisfürsorgerinnen. In der Beratungs
stelle in Alzey wirken 2 Helferinnen des 
Hilfswerks „Mutter und Kind“ mit. Die 
Beratungsstellen erfreuten sich guten Be
suchs. Die Säuglinge wurden von den 
Kreisfürsorgerinnen durchweg besucht. 
Beanstandet wurden 68 Säuglinge. Für 
Säuglingswäsche wurden 400 RM auf
gewendet.

7. Fürsorge für Geisteskranke, 
Schwachsinnige, Epileptiker, 
Blinde,Taubstumme und Sieche.

Am 31. März 1938 befanden sich 44 
Geisteskranke auf öffentliche Kosten 
in der Landes-Heil- und Pflegeanstalt 
Alzey. 29 Sieche sind in dem Landes- 
Alters- und Pflegeheim in Heidesheim, 
2 Sieche in der Heilerziebungsanstalt 
Calmenhof bei Idstein im Taunus, 
1 Sieche im Solmser Heim Braunfels und 
1 Sieche im Bruderhaus Gustav-Werner- 
Stiftung Reutlingen untergebracht. 
1 Blinder befindet sich in der St. Josefs
kongregation Ursberg (Fürsorge für min
derjährige Geisteskranke pp.). Die An
staltspflegekostenbeliefen sich im Rj. 1937 
auf68 500 RM. An Zuschüssen von Unter
haltspflichtigen und Rentenüberweisun
gen gingen 6720 RM ein. Die Gemeinden 
sind an den Restkosten beteiligt.

8. Tuberkulosenfürsorge.
Es wurden 20 Heilverfahren (Er

wachsene 16, Minderjährige 4) durch
geführt. Außerdem mußten die Ver
pflegungskosten für 10 Personen in 
Krankenhäusern auf Tuberkulosenfür
sorge übernommen werden. Die Kosten 
der Heilverfahren beliefen sich auf 
16 755 RM. Die Landesversicherungs
anstalt und der Heilstättenverein lei
steten Zuschüsse von insgesamt 5929 
Reichsmark.

Kleine Tuberkulosefürsorgemaßnali- 
men, wie Beschaffung von Wäsche, Ge
währung von Milch und Kräftigungs
mitteln u. dgl., wurden im Rahmen 
der durch die Tuberkulosearbeitsge
meinschaft zur Verfügung gestellten Mit
tel von insgesamt 2035 RM gewährt.

9. Krüppelfürsorge.
Es wurden 13 Kinder (8 Knaben und 

5 Mädchen) behandelt, und zwar auf 
Veranlassung der Beratungs- und Für
sorgestellen für Krüppel in Mainz und 
Bad Kreuznach sowie der Universitäts
klinik in Gießen. Die Behandlungskosten 
beliefen sich auf 4439 RM. Die Landes
versicherungsanstalt und der Fürsorge
verein für Krüppel in Darmstadt be
teiligten sich mit 514 RM.
10. In der Geschlechtskranken

fürsorge
war man im Rechnungsjahr 1937 mit 
5 Fällen befaßt. In 3 Fällen übernahm 
die Landesversicherungsanstalt teilweise 
die Kosten des Heilverfahrens, in 2 Fäl
len mußten die Kosten vom Bezirks
fürsorgeverband Alzey mit 50 RM ge
zahlt werden.

11. Mietunterstützung.
Die Zahl der mit Mietunterstützung 

bedachten Personen betrug im Berichts
jahr 603. 65 Anträge wurden abgelehnt.

Es wurden aufgewendet: 
an staatlichen Mietunter

stützungen .......................... 16 434 RM
an gemeindlichen Miet

unterstützungen .............. 7 720 RM

12. Die Verhütung erbkranken 
Nachwuchses.

Das Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses erforderte im Rj. 1937 Auf
wendungen in Höhe von 2367 RM. Es 
wurden 68 Fälle bearbeitet.

13. Familienunterstützung.
Im Rj. 1937 wurde in 122 Fällen Fa

milienunterstützung gezahlt. Der ver
ausgabte Betrag belief sich auf 32 981 
Reichsmark. Abgelehnt wurden 15 An
träge.
14. Befreiung von Rundfunk

gebühren.
Es wurden 219 Anträge auf Befreiung 

von Rundfunkgebühren genehmigt.
15. Vorzugsrentenverfahren.

Im Rechnungsjahr 1937 wurden 6 An
träge auf Gewährung von Vorzugsrente 
gestellt. In 11 Fällen wurden Nach
prüfungen vorgenommen.
16. Allgemeine Wohlfahrtspflege.

Die allgemeine Fürsorge wird 
von den Gemeinden unter Aufsicht der 
Bezirksfürsorgestelle ausgeübt. In lau-

360



fender Fürsorge standen am 31. März 
1938 = 117 Ortsarme. Die Aufwendun
gen der Gemeinden beliefen sich auf 
27 973 RM.

Durch die weiteren Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen der Regierung sind 
kaum noch Wohlfahrtserwerbslose vor
handen. Eine Zählung derselben findet 
seit Februar d. J. nicht mehr statt. Die 
Gesamtaufwendungen in der Wohlfahrts
erwerbslosenfürsorge betrugen in den 
Gemeinden des Kreises einschl. der Stadt 
Alzey 27 504 RM. An Fürsorge- und 
Notstandsarbeiter wurden 10 127 RM 
verausgabt.
17. Fürsorge für Landeshilfsbe- 

dürftige, Wanderer, Ausländs
deutsche, Staatenlose und Aus
länder.

Die Aufwendungen setzen sich hier 
wie folgt zusammen:
a) Verpflegungskosten für

3 Geisteskranke und 3 
Sieche sowie 9 Außen
pfleglinge ............................

b) Krankenhauskosten für
13 Wanderer.....................

c) Verpflegungskosten für
1224 Wanderer in der 
Wandererherberge in Al
zey ..........................................

d) Pflegegelder für 7 landes
hilfsbedürftige Kinder..

e) Unterstützung für Aus
ländsdeutsche (§12 FV.) .

f) für Ausländer...................
”l6 419 RM

An diesen Kosten beteiligte sich der Lan
desfürsorgeverband mit 50%.

Durch die Arbeitsbeschaffung und 
sonstige Maßnahmen der Reichsregie
rung wurde erreicht, daß die Zahl der 
Wanderer im letzten Jahre wieder er
heblich zurückgegangen ist.

18. An Fettkarten
wurden 40 774 Stück mit Verbilligung 
und 11 144 Stück ohne Verbilligung an 
Hilfsbedürftige des Kreises verausgabt.

19. Sonstiges.
In 3 Spruchausschußsitzungen wurden 

2 Beschwerden von Kleinrentnern, 3 Be
schwerden von Sozialrentnern, 2 Be
schwerden von Kriegsbeschädigten und 
Hinterbliebenen, 1 Wochenfürsorgefall, 
18 allgemeine Fürsorgefälle, 13 Miet
unterstützungsfälle verhandelt.

Gebietsänderungen in Preußen.
Das Gesetz über die Gebietsbereini

gungen in den östlichen preußischen 
Provinzen vom 21. März 1938 (Pr. GS. 
S. 29)1) ist durch Gesetz vom 2. Sep
tember 1938 (Pr. GS. S. 89) dahin ge
ändert worden, daß die Provinz Grenz
mark Posen-Westpreußen mit der Pro
vinz Pommern vereinigt wird. In der 
Provinz Pommern wird ein Regierungs
bezirk Grenzmark Posen-Westpreußen 
mit Amtssitz in Schneidemühl gebildet.

*) DZW. XIV S. 26.

8 539 RM 

759 RM

1 064 RM

1 237 RM

3 842 RM 
978 RM

Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Staates 
(Reich und Künder)

Verordnung über die Einführung fürsorge- 
rechtlicher Vorschriften im Lande Österreich. 
Vom 3. September 1938 (RGBl. I S. 1125):

Auf Grund des Gesetzes über die Wieder
vereinigung Österreichs mit dem Deutschen 
Reich vom 13. Mürz 1938 (Reielisgesetzbl. I 
S. 237) wird folgendes verordnet:

I. Rcchtsangleicliung.
§ 1

Im Lande Österreich treten in Kraft:
I. am 1. Oktober 1938 die nachstehenden, 

in der Anlage unter I bis III1) zusammen- 
gestellten Vorschriften:

*) Nicht mit abgedruckt.

1. der § 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 
und Abs. 3, die §§ 7 bis 11, der § 12 
Abs. 1 bis 3, die §§ 13 bis 15, der § 16 
Abs. 1 und 3, die §§ 17 bis 19, der § 20 
Abs. I bis 3, die §§ 21 bis 22, der § 23 
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 bis 5 und Abs. 3, 
die §§ 24 bis 25 b, der § 27 Abs. 1 und 2. 
der § 28 Abs. 1 und der § 38 der Ver
ordnung über die Fürsorgepflicht vom 
13. Februar 1924 (Rcichsgesetzbl. I 
S. 100) in der Fassung der Zweiten Ver
ordnung des Reichspräsidenten zur Siche
rung von Wirtschaft und Finanzen vom 
5. Juni 1931 (Reichsgcsetzbl. I S. 279, 
305), der Verordnung des Reichspräsi
denten über Maßnahmen auf dem Ge-
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biete der Rechtspflege und Verwaltung 
vom 14. Juni 1932 (Reichsgesetzbl. I 
S. 285, 288), der Verordnung zur Er
gänzung von sozialen Leistungen vom 
19. Oktober 1932 (Reichsgesetzbl. I 
S. 500), der Verordnung über die Für
sorgepflicht für Deutsche aus dem Aus
land vom 13. März 1934 (Reichsgesetz
blatt I S. 193), des Gesetzes über die 
Kosten des Anstaltsaufenthalts von Gei
steskranken vom 29. April 1935 (Reichs
gesetzbl. I S. 565)2), des Gesetzes über 
die Entlastung der Fürsorge verbände 
an der Grenze vom 14. März 1936 
(Reichsgesetzbl. I S. 173)3) und des 
Gesetzes über die Befreiung von der 
Pflicht zum Ersatz von Fürsorgekosten 
vom 22. Dezember 1936 (Reichsgesetzbl.I 
S. 1125)4);

2. die §§ 1 bis 13 und die §§ 33 und 34 der 
Reichsgrundsätze über Voraussetzung, 
Art und Maß der öffentlichen Fürsorge 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. August 1931 (Reichsgesetzbl. I 
S. 441) und der Verordnungen vom 
26. Mai 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 316), 
vom 10. Februar 1934 (Reichsgesetzbl. I 
S. 99) und vom 28. Dezember 1937 
(Reichsgesetzbl. I S. 1422)5);

3. der § 3 der Verordnung zur Vierten 
Änderung der Fürsorgepflichtverordnung 
vom 3. Oktober 1931 (Reichsgesetzbl. 1 
S. 583);

II. zu dem von dem Reichsminister des Innern 
im Einvernehmen mit dem Reichsarbeits
minister und dem Reichsminister der Fi
nanzen noch zu bestimmenden Zeitpunkt 
der § 6 Abs. 2 Satz 2 der Fürsorgepflicht
verordnung und die §§ 14 bis 18 der 
Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art 
und Maß der öffentlichen Fürsorge.

II. Fürsorgeverbände.
§ 2

(1) Die Aufgaben der öffentlichen Fürsorge 
werden von Landesfürsorgeverbänden und 
Bezirksfürsorge verbänden unter eigener Ver
antwortung erfüllt.

(2) Jedes ehemals österreichische Land bil
det einen Landesfürsorgeverband.

(3) Bezirksfürsorgeverbände sind die Stadt
kreise im Sinne der Deutschen Gemeinde
ordnung vom 30. Januar 1935 (Reichsgesetz
blatt I S. 49) und Gemeindeverbände, die 
sich mit dem Verwaltungsbezirk jeder Bezirks
hauptmannschaft decken.

(4) Die Stadt Wien ist Landesfürsorgever- 
kand und Bezirksfürsorgeverband.
III. Verwaltung der Fürsorgeverbände.

§3(1) Leiter des Landesfürsorgeverbandes ist 
der Landeshauptmann.
2) DZW. XI S. 139, 223. 3) DZW. XII S. 34-
4) DZW. XII S. 583. 6) DZW. XIII S. 538-

(2) Leiter des Bczirksfürsorgeverbandes ist 
in den Stadtkreisen der Bürgermeister, in den 
Gemcindeverbänden der Bezirkshauptmann.

(3) Leiter des Bezirks- und Landesfürsorge
verbandes Wien ist der Bürgermeister.

(4) Der Leiter führt die Verwaltung des 
Fürsorgeverbandes nach den Vorschriften, die 
für die Verwaltung der den Fürsorgeverband 
bildenden Körperschaft gelten. Der Gemeinde
verband regelt die Erfüllung seiner Aufgaben 
als Bezirksfürsorgeverband durch eine Sat
zung, die der Genehmigung der Aufsichts
behörde bedarf.

(5) Beim Fürsorgeverband werden zur Be
ratung des Leiters Beiräte bestellt. Die §§ 58 
und 59 der Deutschen Gemeindeordnung gelten 
für die Landesfürsorgeverbände und Ge
meindeverbände sinngemäß. Bei den Ge
meindeverbänden sind als Beiräte vorwiegend 
Bürgermeister der verbandsangehörigen Ge
meinden zu bestellen.

§4
(1) Die Landesfürsorgeverbände 6ind ver

pflichtet, in ihren für die Unterbringung 
Hilfsbedürftiger bestimmten Anstalten, soweit 
es der Raum gestattet, die der Fürsorge der 
Bezirksfürsorgeverbände gesetzlich anheim
fallenden Personen auf Antrag dieser Verbände 
gegen Entschädigung aufzunehmen.

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, die 
Fürsorgeverbände mit Hilfe ihrer Einrich
tungen gegen Entschädigung zu unterstützen.

IV. Besondere Aufgaben der Landes
fürsorgeverbünde.

§ 5
(1) Die Landesfürsorgeverbände 6ind ver

pflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der 
hilfsbedürftigen Geisteskranken, Geistesschwa
chen, Epileptiker, Taubstummen, Blinden und 
Krüppel, soweit Anstaltspflege erforderlich ist, 
in geeigneten Anstalten Vorsorge zu treffen. 
Diese Verpflichtung beschränkt sich bei Krüp
peln auf Minderjährige und auf Personen, 
die nach der Art ihres Leidens der Aufnahme 
in einer mit den besonderen Einrichtungen der 
Krüppelbehandlung ausgestatteten Anstalt 
bedürfen. Die Fürsorge umfaßt bei Blinden, 
Taubstummen, Krüppeln und Minderjährigen 
auch die Erwerbsbcfübigung, bei Minder
jährigen außerdem die Erziehung.

(2) Verpflichtet zur Aufnnlune und Bewah
rung, zur Gewährung der Kur und Pflege ist 
zunächst der Landesfürsorgeverband, in dessen 
Bereich sich der Hilfsbedürftige befindet.

(3) Dieser Landesfürsorgeverband kann die 
Übernahme des Hilfsbedürftigen sowie den 
Ersatz der Kosten von dem Landcsfiirsorge- 
verband verlangen, der endgültig fürsorge- 
pflichtig ist oder dem der endgültig verpflich
tete Bezirksfürsorgeverband angchört.

§ 6
(1) Der Landesfürsorgeverband, in dessen 

Bereich der endgültig verpflichtete Bezirks-
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fürsorgeverband liegt, kann den Ersatz eines 
Fünftels der Kosten nach § 5 Abs. 1 von dem 
endgültig verpflichteten Bezirksfürsorgever
band verlangen; den Rest der Kosten trägt 
er selbst. Das gleiche gilt für Kosten, die 
einem Landesfürsorgeverband aus einer Unter
bringung in einer Familie statt in einer Anstalt 
entstehen.

(2) Ein Gemeindeverband kann den Ersatz 
von 50 vom Hundert der ihm nach Abs. 1 
zur Last fallenden Kosten von der Gemeinde 
verlangen, in deren Bereich die für die end
gültige Fürsorgepflicht maßgebende örtliche 
Beziehung des Hilfsbedürftigen oder im Falle 
des § 8 der Fürsorgepflichtverordnung seiner 
unehelichen Mutter bestanden hat.

(3) Der Keichsminister des Innern erläßt 
Richtlinien über die Berechnung des Kosten
ersatzes.

§7
Die Landesfürsorgeverbände gewähren auf 

Antrag an unverhältnismäßig belastete, lei
stungsschwache Bezirksfürsorgeverbände Zu
schüsse.

V. Gemeindeverbände.
§ 8

(1) Die Gemciudeverbände decken den durch 
die Fürsorgepflicht entstehenden Aufwand, 
soweit er nicht durch eigene Einnahmen des 
Gemeindeverhandcs und durch die Ersatz
leistungen der verbandsangehörigen Gemein
den (Abs. 2 bis 5) gedeckt wird, durch Er
hebung einer Umlage von den verbands
angehörigen Gemeinden. Die Umlage wird in 
Vomhundertsätzen der Vorschreibung an Lan
desgrundsteuer und Landesgebäudesteuer so
wie der Ertragsanteile der Gemeinden an den 
gemeinschaftlichen Abgaben bemessen. Die 
Vomhundertsätze können für die einzelnen 
Bemessungsgrundlagen verschieden festgesetzt 
werden. Die Umlage bedarf der Genehmigung 
des Landeshauptmanns.

(2) Die verbandsangehörigen Gemeinden 
ersetzen dem Gemeindeverband von dem in 
ihrem Bezirk entstehenden sachlichen Auf
wand für die dem Gemeindeverband ob
liegenden Fürsorgeaufgaben einen Anteil von 
50 vom Hundert. Das gleiche gilt hinsichtlich 
der Ersatzleistungen, zu denen ein Gcmcinde- 
verband einem anderen Fürsorgeverband in
folge einer Abschiebung (§17 der Fürsorge- 
pflichtvcrordnuug) verpflichtet ist, zu Lasten 
der Gemeinde, deren pflichtwidriges oder 
gegen Treu und Glauben verstoßendes Ver
halten in einer rechtskräftigen Entscheidung 
zwischen den Fürsorgeverbänden oder durch 
den ßezirkshauptmann fest gestellt ist; ent
sprechendes gilt, wenn ein Hilfsbedürftiger 
innerhalb des Gemeindeverbandes abgeschoben 
worden ist. Muß ein Hilfsbedürftiger während 
des Aufenthalts in einer Anstalt unterstützt 
werden, so gilt, falls der Hilfsbedürftige bis 
zu dem Eintritt oder der Einlieferung in die 
Anstalt unterstützt worden ist, der Aufwand 
nls in der Gemeinde entstanden, die den Anteil

an den Kosten dieser Unterstützung zu tragen 
hatte; anderenfalls gilt der Aufwand als in 
der Gemeinde entstanden, in der der Hilfs
bedürftige vor dem Eintritt oder der Ein
lieferung in die Anstalt den gewöhnlichen Auf
enthalt oder in Ermangelung eines solchen 
den tatsächlichen Aufenthalt gehabt hat. Ist 
eine nach Satz 3 verpflichtete Gemeinde inner
halb des Gemeindeverbandes nicht vorhanden, 
so hat der Gemeindeverband die gesamten 
Kosten des Anstaltsaufenthalts zu tragen. Die 
Sätze 3 und 4 gelten entsprechend für die 
Unterbringung in Pflege.

(3) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinba
rung ist an Beträgen, die zum Ersatz der 
Kosten der Fürsorge des Einzelfalls, ins
besondere von anderen Fürsorge verbünden 
eingehen, die verbandsangehörige Gemeinde, 
die den Gemcindeanteil an den Fürsorge
kosten trägt, in dem gemäß Abs. 2 Satz 1 fest
gesetzten Verhältnis zu beteiligen.

(4) Ist eine Gemeinde trotz äußerster Ein
schränkung ihrer Ausgaben und trotz voller 
Ausschöpfung ihrer Einnahmemöglichkeiten 
außerstande, ihren Haushalt zum Ausgleich 
zu bringen, so kann der Bezirkshauptmann 
den von ihr nach Ahs. 2 Satz 1 und nach § 6 
Abs. 2 zu tragenden Anteil an den Fürsorge
kosten auf ihren Antrag bis auf 25 vom Hundert 
ermäßigen. Der Bezirkshauptmann hat vor 
Erlassung seines Bescheides Beiräte (§ 3 Abs. 5) 
anzuhören, von denen die Mehrzahl Bürger
meister solcher verbandsangehörigen Gemein
den sein müssen, bei denen die vorgenannten 
Voraussetzungen nicht vorliegen.

(5) Ergibt die Rechnung einer Gemeinde in 
einem Rechnungsjahr, für das die Ermäßigung 
ihres Kostenanteils gemäß Abs. 4 erfolgt ist, 
einen Überschuß im ordentlichen Haushalt, 
so hat die Gemeinde den durch die Ermäßigung 
ihres Kostenantcils ersparten Betrag dem 
Gemcindcvcrband auf dessen Anfordem bis 
zur Höhe dieses Überschusses zu ersetzen.

(6) Gegen Bescheide des Bezirkshauptmanns, 
durch die dem Antrag auf Ermäßigung des 
Kostenanteils einer Gemeinde nicht oder nicht 
in vollem Umfange stattgegeben wird, sowie 
gegen Ersatzforderungen des Gemeindever
bandes gemäß Abs. 5 findet die Berufung au 
den Landeshauptmann statt, der endgültig 
entscheidet.

§ 9
(1) Die verbandsangehörigen Gemeinden 

sind zur Durchführung der dem Gemeinde
verbund obliegenden Fürsorgeaufgaben herun- 
zuzichen; sie sind zur Mitarbeit verpflichtet. 
Insbesondere kann der Bezirkshauptmann die 
Entgegennahme der Anträge, die Entscheidung 
über die Anträge und die Durchführung der 
Fürsorgemußnahmen sowie in dringenden Fül
len die einstweiligen Maßnahmen den verbands
angehörigen Gemeinden ganz oder teilweise 
übertragen.

(2) Die Verantwortung des Gemeindever
bandes für die Erfüllung der Fürsorgeaufgaben
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wird durch die Übertragung der Durchführung 
nicht berührt.

§ 10
(1) Im Falle der Übertragung der Durch

führung (§ 9 Abs. 1 Satz 2) kann der Bezirks
hauptmann zur Sicherung einer einheitlichen 
Durchführung der Fürsorgeaufgaben innerhalb 
des Gemeindeverbandes im Rahmen der gemäß 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 der Fürsorgepflichtverord
nung erlassenen Vorschriften und der nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 erlassenen Bestimmungen 
Richtlinien aufstellen, die für die verbands
angehörigen Gemeinden verbindlich sind.

(2) Der Bezirkshauptmann kann den Bürger
meistern Weisungen hinsichtlich der Art und 
Weise der Durchführung erteilen. Steht eine 
von dem Bürgermeister getroffene Anordnung 
mit einer solchen Weisung im Widerspruch, 
so kann der Bezirkshauptmann die Anordnung 
abändem; er muß sie abändern, wenn sie mit 
dem Gesetz oder mit den Zielen der Staats
führung nicht im Einklang steht.

§ 11
(1) Soweit verbandsangehörige Gemeinden 

den in ihnen entstehenden Aufwand nicht 
selbst zu tragen haben (§ 8 Abs. 2 und 4), 
hat ihnen der Gemeindeverband erforder
lichenfalls angemessene Vorschüsse zu gewäh
ren.

(2) Zwischen dem Gemeindeverband und 
den verbandsangehörigen Gemeinden hat über 
die gegenseitigen Verpflichtungen und Lei
stungen einschließlich derjenigen nach § 6 
Abs. 2 eine Abrechnung, und zwar vorbehalt
lich einer anderweitigen Anordnung des Be
zirkshauptmanns, vierteljährlich, mindestens 
aber für jedes Rechnungsjahr zu erfolgen.

(3) Bei Streit über die Vorschußleistung, 
die Ersatzleistung aus der Abrechnung oder 
die Heranziehung zu den Umlagen entscheidet 
auf Antrag eines Beteiligten der Landeshaupt
mann endgültig. Gegenüber einem vom Ge- 
meindeverband in Rechnung gestellten Auf
wand ist der Einwand, daß eine andere Ge
meinde ihn zu tragen hat, unzulässig.

VI. Voraussetzung, Art und Maß der 
öffentlichen Fürsorge.

§ 12
(1) Im Rahmen der gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 

der Fürsorgepflicht Verordnung von der Reichs
regierung erlasseuen Vorschriften kann der 
Landeshauptmann, in Wien der Bürger
meister weitere Bestimmungen treffen. Soweit 
solche oder sonstige besondere Bestimmungen 
nicht entgegenstehen, sind die Fürsorge
verbände nicht gehindert, den Hilfsbedürftigen 
über die Vorschriften der Reichsregierung 
hinaus Hilfe zu gewähren.

(2) Der Leiter des Fürsorgeverbandes hat 
bei der Aufstellung von Richtlinien im Rahmen 
der gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 der Fürsorgepflicht
verordnung erlassenen Vorschriften und der 
nach Abs. 1 erlassenen Bestimmungen sowie

bei Erlassung von Richtlinien nach § 10 Abs. 1 
Beiräte (§3 Abs. 5) zuzuziehen.

(3) Die Richtsätze für die Bemessung des 
notwendigen Lebensunterhalts und die Ein
kommenssätze für die Wochenfürsorge (§ 6 
Abs. 2 und 3 der Fürsorgepflichtverordnung) 
werden von dem Landeshauptmann, in Wien 
vom Bürgermeister nach Anhörung von Bei
räten festgesetzt.

(4) Zuständig zur Erklärung einer Gemeinde 
als Notstandsgemeinde (§ 33 Abs. 1 Satz 1 
der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, 
Art und Maß der öffentlichen Fürsorge) ist der 
Landeshauptmann, für die Stadt Wien der 
Reichsminister des Innern.

VII. Aufenthalt des Hilfsbedürftigen. 

§ 13
(1) Einem Hilfsbedürftigen kann die Fort

setzung des Aufenthalts in einer Gemeinde 
versagt werden, wenn diese nicht im Bereich 
des endgültig verpflichteten Fürsorgeverbandes 
liegt und die Übernahme durch den endgültig 
verpflichteten Fürsorgeverband verlangt wer
den kann (§ 14 der Fürsorgepflichtverord
nung). Dies gilt nicht für vollverwaiste, ge
trennt von beiden Eltern untergebrachte 
eheliche oder getrennt von der Mutter unter
gebrachte uneheliche Minderjährige unter 
16 Jahren, ferner für Kriegsbeschädigte, 
Kriegshinterbliebene, Kleinrentner, Sozial
rentner und ihnen Gleichstchendc.

(2) Die Versagung muß sich zugleich gegen 
die Personen richten, deren gleichzeitige Über
gabe oder Übernahme gemäß § 14 der Für
sorgepflichtverordnung verlangt werden muß.

(3) Zuständig zur Versagung des Aufenthalts 
ist in den Stadtkreisen der Bürgermeister, 
in Wien die vom Bürgermeister bestimmte 
Verwaltungsstelle, in den Gemeinde verbänden 
der Bezirkshauptmann, in dessen Bereich die 
Aufcnthaltsgemeinde liegt. Die Polizeibehör
den haben auf Antrag des Bezirksfürsorge
verbandes die zur Durchführung erforderliche 
Hilfe zu leisten und den Hilfsbedürftigen 
nötigenfalls in den Bereich des endgültig ver
pflichteten Fürsorgeverbandes zu überführen. 
Die tatsächliche Ausweisung aus einer Ge
meinde darf nicht erfolgen, bevor nicht die 
Übernahmepflicht des gemäß § 14 der Für- 
snrgepflichtverordnung in Anspruch genom
menen Fürsorgeverbandes durch Anerkennung 
oder rechtskräftige Entscheidung festgestellt 
ist.

§ 14
(1) Ein Landesfürsorgeverband kann einen 

Hilfsbedürftigen, für den er endgültig fürsorge- 
pflichtig ist, einem Bezirksfürsorgeverbaud 
seines Bereichs zur unmittelbaren Gewährung 
der Fürsorge gegen Entschädigung überweisen. 
Auf den Zuzug des Hilfsbedürftigen in den 
Bereich dieses Bezirksfürsorgeverbandes kann 
nötigenfalls durch Anwendung des § 13 hin
gewirkt werden.
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(2) EinGemeindeverband kann eine Gemeinde 
seines Bereichs anweisen, einem Hilfsbedürf
tigen, für den er endgültig fürsorgepflichtig ist 
oder den ihm der Landesfürsorg« 
maß Abs. 1 Satz 1 überwiesen 1 
Gebiet Aufenthalt zu gewähren. Auf den 
Zuzug des Hilfsbedürftigen in die Gemeinde 
kann nötigenfalls durch Anwendung des § 13 
hingewirkt werden.

»rgeverband ge- 
a hat, in ihrem

VIII. Antrag, Einspruch, Berufung.

§ 15
(1) Anträge auf Fürsorge können bei dem 

Bczirksfürsorgeverband oder dem Bürger
meister der Aufenthaltsgemeinde gestellt wer
den. Die den Antrag entgegennehmende 
Stelle hat ihn an die für die Entscheidung zu
ständige Stelle unverzüglich weiterzuleiten. 
Über den Antrag entscheidet der Leiter des 
Bezirksfürsorgeverbandes, in Gemeinden, de
nen die Entscheidung über die Anträge über
tragen ist (§ 9 Abs. 1 Satz 2), der Bürgermeister, 
in Wien die vom Bürgermeister bestimmte 
Verwaltungsstelle.

(2) Gegen Ablehnung der Fürsorge sowie 
gegen Festsetzung ihrer Art und Höhe steht 
dem Fürsorgesuchenden binnen zwei Wochen 
seit der Bekanntgabe des Bescheides der Ein
spruch zu; dieser ist bei der Stelle anzubringen, 
die den Bescheid erlassen hat. Über den Ein
spruch entscheidet die Stelle, die den an
gefochtenen Bescheid erlassen hat, nach An
hörung von Beiräten. Bei den Gemeinde
verbänden entscheidet jedoch der Bezirks
hauptmann nach Anhörung von Beiräten auch 
über solche Einsprüche gegen Bescheide der 
Bürgermeister, denen der Bürgermeister nicht 
stattgeben will, sowie gegen Bescheide der 
Bürgermeister, die auf einer Weisung des 
Bezirkshauptmanns (§ 10 Abs. 2) beruhen; 
solche Einsprüche hat der Bürgermeister dem 
Bezirkshauptmann vorzulegcn.

(3) Gegen den den Einspruch zurückweisen
den Bescheid steht dem Fürsorgesuchenden 
die Berufung an den Landeshauptmann, in 
Wien an den Bürgermeister zu, der endgültig 
entscheidet.

IX. Arbeitspflicht.

§ 16
(1) Die Anordnung der Unterbringung gemäß 

§ 20 der Fürsorgepflichtverordnung ist nur 
gegenüber Personen über 18 Jahre zulässig.

(2) Die Unterbringung ist nur in einer vom 
Landeshauptmann, in Wien vom Bürger
meister, anerkannten Anstalt zulässig. Statt 
der Unterbringung in einer Arbcitsanstalt 
ist auch die Beschäftigung in einer Arbeits
einrichtung oder die Unterbringung in einer 
Erziehungs- oder Heilanstalt, insbesondere 
einer Trinkerheilanstalt oder Entziehungs
anstalt, zulässig, in der die Beschäftigung mit 
angemessener Arbeit möglich ist.

(3) Die Unterbringung wird in den Stadt
kreisen vom Bürgermeister, in Wien von der

vom Bürgermeister bestimmten Verwaltungs
stelle, in den Gemeindeverbänden von dem 
Bezirkshauptmann, in dessen Bereich der 
Unterzubringende zur Zeit der Antragstellung 
sich befindet, angeordnet. Der die Unter
bringung anordnende oder ablehnende Be
scheid ist dem Unterzubringenden, dem An
tragsteller und dem vorläufig Fürsorge ge
währenden Fürsorge verband zuzustellen.

(4) Gegen den die Unterbringung anord
nenden Bescheid steht dem Unterzubringen
den, gegen den ablehnenden Bescheid dem 
Antragsteller und dem Fürsorgevcrband^ die 
- ufuugBerufung an den Landeshauptmann, in Wien 
an den Bürgermeister zu, der endgültig ent
scheidet.

(5) Die Unterbringung ist von dem Bezirks
fürsorgeverband durchzuführen, in dessen Be
reich der Unterzubringende zur Zeit der An
tragstellung sich befindet. Der Untergebrachte 
ist verpflichtet, die ihm zugewiesene Arbeit 
zu verrichten.

(6) Der Fürsorgeverband (Abs. 5) hat aus 
dem Arbeitsverdienst des Untergebrachten 
zunächst die Kosten der Unterbringung zu 
decken. Aus dem Überschuß sind die Kosten 
der Fürsorge für die unterhaltsberechtigten 
Angehörigen während der Dauer der Unter
bringung zu bestreiten. Ein verbleibender 
Rest ist dem Untergebrachten bei der Ent
lassung auszuhändigen. Soweit die Kosten 
der Unterbringung nicht aus dem Arbeits
verdienst des Untergebrachten gedeckt werden 
können, fallen sie dem vorläufig Fürsorge ge
währenden Fürsorgeverband zur Last, der 
ihren Ersatz von dem endgültig verpflichteten 
Fürsorgeverband verlangen kann.

(7) Der Für sorge verband (Abs. 5) hat den 
Untergebrachten zu entlassen, sobald der 
Zweck der Unterbringung erreicht ist oder die 
Voraussetzungen der Unterbringung weg
gefallen sind. Beantragt der Untergebrachte 
die Aufhebung des Unterbringungsbescheides, 
so entscheidet über den Antrag die nach Abs.3 
zuständige Behörde.

(8) Die Polizeibehörden sind verpflichtet, 
die zur Vorbereitung und Durchführung der 
Unterbringung erforderliche Hilfe zu gewäh-

X. Ersatzpflicht des Unterstützten 
und Dritter.

§ 17
(1) Für Maßnahmen im Verwaltungswege 

nach § 23 der Fürsorgepflichtverordnung ist 
in den Stadtkreisen der Bürgermeister, in 
Wien die vom Bürgermeister bestimmte Ver
waltungsstelle, in den Gemeindeverbänden der 
Bezirkshaupt marin zuständig. Diese Verwal
tungsbehörden entscheiden vorbehaltlich des 
ordentlichen Rechtsweges endgültig.

(2) Bei der Durchführung der Ersatz
ansprüche gegen Unterhalts- oder Ersatz
pflichtige ist Rücksicht darauf zu nehmen, daß 
die wirtschaftliche Lage oder eine beabsich-
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tigte Eheschließung des Verpflichteten nicht 
gefährdet wird.

§ 18
(1) Streitigkeiten über Ersatzansprüche 

nach den §§ 25 und 25 a der Fürsorgepflicht
verordnung entscheiden die ordentlichen Ge
richte. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich 
nach dein Sitze des Fürsorgeverbandes.

(2) In den Entscheidungen können Teil
zahlungen festgesetzt werden; bei wesentlicher 
Änderung der Verhältnisse können die Zah
lungen anderweit festgesetzt oder erlassen 
werden.
XI. Ersatzansprüche Dritter gegen 

Fürsorgeverbünde.
§ 19

(1) Muß ein Hilfsbedürftiger in einem Eilfall 
so dringend unterstützt werden, daß der 
Bezirksfürsorgeverband, in dessen Bereich die 
Notwendigkeit der Unterstützung eintritt, 
nicht rechtzeitig benachrichtigt werden kann, 
so ist dieser Bezirksfürsorgeverband verpflich
tet, einem Dritten, der die Hilfe geleistet und 
dies dem Bezirksfürsorgeverband angezcigt 
hat, die Kosten der Hilfe zu ersetzen. Ersatz
fähig sind nur die Kosten, die binnen einer 
Woche vor der Anzeige entstanden sind oder 
nachher entstehen. Der Bczirksfürsorgever- 
band braucht die Kosten der Hilfe nur inso
weit zu ersetzen, als er selbst zu ihrer Ge
währung verpflichtet gewesen wäre. Die Er
satzpflicht besteht nicht, soweit der Dritte 
gegenüber dem Hilfsbedürftigen verpflichtet 
ist, die^ Kosten der Hilfe zu tragen.

(2) Über den Antrag auf Kostenersatz ent
scheidet in den Stadtkreisen der Bürgermei
ster, in Wien die vom Bürgermeister bestimmte 
Verwaltungsstelle, in den Gemeindeverbünden 
der Bczirkshauptmunn. Gegen den ablehnen
den Bescheid ist die Berufung an den Landes
hauptmann, in Wien an den Bürgermeister 
gegeben, der endgültig entscheidet.

XII. Auskunftspflicht.
§ 20

Arbeitgeber, die eine Auskunft über Art 
und Dauer der Beschäftigung, über die Arbeits
stätte oder über den Arbeitsverdienst eines 
Hilfsbedürftigen oder eines Unterhalts- oder 
Ersatzpflichtigen (§ 27 Abs. 1 Satz 4 der Für
sorgepflichtverordnung) innerhalb einer ihnen 
gesetzten Frist von mindestens einer Woche 
unentschuldigt nicht erteilen, begehen eine 
Verwaltungsübertretung und werden an Geld 
bis zu 150 Reichsmark bestraft.

XIII. Fürsorgest reit verfahr cn.
§ 21

(1) Über den Anspruch eines Fürsorgcvcr- 
handes gegen einen österreichischen Fürsorge
verband entscheidet der Landeshauptmann, 
zu dessen Bereich der in Anspruch genommene 
Fürsorgeverband gehört, bei Inanspruch
nahme des Bezirks- und Landcsfürsorgcver- 
bandes Wien der Bürgermeister.

(2) Über den Anspruch eines österreichischen 
Fürsorgeverbandes gegen einen Fürsorgever
band des Altreichsgebiets entscheiden die 
Spruchbehörden, zu deren Bereich der in 
Anspruch genommene Fürsorgeverband ge
hört, nach den im Altrcichsgebiet für das 
Fürsorgestreitverfahren geltenden landesrecht
lichen Vorschriften.

(3) Gegen die Entscheidungen nach Abs. 1 
und 2 findet ausschließlich die Berufung an 
das Bundesamt für das Heimatwesen in 
Berlin statt. Ihre Zulässigkeit ist durch einen 
300 Reichsmark übersteigenden Wert des 
Streitgegenstandes bedingt; auch hei gerin
gerem Werte kann sie das Bundesamt wegen 
der grundsätzlichen Bedeutung des Rechts
streits auf entsprechend begründeten Antrag 
hin zulassen. Für das Verfahren gelten die 
in der Anlage unter IV1) zusammengestellten 
§ 41 Abs. 2, §§ 46 bis 51 des Reichsgesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Mai 1908 
(Reichsgesetzbl. S. 381), des Gesetzes über das 
Verfahren vor dem Bundesamt für das Heimat
wesen vom 7. Dezember 1928 (Reichsgesetzbl. I 
S. 401) und der Verordnung des Reichspräsi
denten vom 14. Juni 1932 (Reichsgesetzbl. I 
S. 285, 288).

XIV. Aufsicht.
§ 22

(1) Oberste Aufsichtsbehörde ist der Reichs
minister des Innern. Unmittelbare Aufsichts
behörde der Landesfürsorgeverbände und des 
Bezirks- und Landesfürsorgeverbandes Wien 
ist der Reichsminister des Innern, unmittelbare 
Aufsichtsbehörde der Bezirksfürsorgeverbändc 
der Landeshauptmann.

(2) Die Zuständigkeit des Reichsarhcits- 
ministers auf den Gebieten der Fürsorge für 
die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterblie
benen, die Kleinrentner, die Sozialrentner und 
die ihnen Gleichstehcnden bleibt unberührt.

(3) Aufsichtsbehörde im Sinne des § 18 
Abs. 3 der Fürsorgepflichtverordnung ist für 
die Landesfürsorgeverbände der Landeshaupt
mann, für den Bezirks- und Landesfürsorge
verband Wien der Bürgermeister.

XV. Ühcrgangs- 
und Schlußvorschriften.

§ 23
(1) In den Fällen, in denen hei dem Inkraft

treten dieser Verordnung Armenfürsorge ge
währt wird, gilt die Hilfsbedürftigkeit im 
Sinne der Zuständigkeitsvorschriften der Für
sorgepflichtverordnung als am 1. Oktober 1938 
eingetreten.

(2) Bis zur Übernahme der Unterstützung 
des Hilfsbedürftigen durch den nach § 7 Abs. 1 
der Fürsorgepflichtverordnung vorläufig ver
pflichteten Bezirksfürsorgeverband bleibt die 
österreichische Gemeinde (Fürsorgebezirk), 
die den Hilfsbedürftigen bis zum 1. Oktober 
1938 unterstützt hat, nach den bisher geltenden 
Vorschriften für die Unterstützung zuständig.
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Die Gemeinde oder der Fürsorgebezirk kann 
Ersatz der seit dem 1. Oktober 1938 nach 
Satz 1 aufgewendeten Kosten von dem vor
läufig verpflichteten Bezirksfürsorgeverband 
verlangen.

§ 24
Ein Fürsorgeverband des Altrcichsgebiets 

kann einen österreichischen Fürsorgeverband 
nicht deshalb als endgültig fürsorgepflichtig 
in Anspruch nehmen, weil in Österreich die 
Hilfsbedürftigkeit vor dem 1. Oktober 1938 
eingetreten ist und seitdem fortgedauert hat.

§ 25
Hat ein Hilfsbedürftiger in der Zeit zwischen 

der Verkündung und dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
zufolge eines Abschiebungs- oder Abschaf
fungserkenntnisses nach dem österreichischen 
Gesetz vom 27. Juli 1871 (RGBl. Nr. 88) oder 
auf Einwirkung seiner bisherigen Aufenthalts
gemeinde in seine Hcimatgcmeindc oder eine 
andere Gemeinde verlegt und bleibt er über 
den 1. Oktober 1938 hinaus hilfsbedürftig, so 
ist vom 1. Oktober 1938 ab der Bezirksfür
sorgeverband der früheren Aufenthaltsge- 
incinde endgültig fürsorgepflichtig.

§ 26
Ersatzansprüche eines österreichischen Trä

gers der Armenfürsorge wegen der vor dem 
1. Oktober 1938 aufgewendeten Kosten der 
Armenfürsorge gegen einen österreichischen 
Träger der Armenfürsorge, den Unterstützten 
oder andere Verpflichtete sind nach dem bis
herigen Recht zu behandeln. Von einem 
österreichischen Träger der Armenfürsorge 
kann jedoch Ersatz nicht verlangt werden, 
wenn die für den einzelnen Hilfsbedürftigen 
aufgewendeten Kosten weniger als 100 Reichs
mark betragen; dies gilt nicht, wenn die Ver
pflichtung zum Ersatz dieser Kosten vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung durch An
erkennung oder rechtskräftige Entscheidung 
festgestellt worden ist; ein Widerruf der An
erkennung in der Zeit zwischen der Verkün
dung und dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
ist unwirksam.

§ 27
Die Gemcindevcrbändc sind Rechtsnachfol

ger der nach dem bisherigen Recht für Zwecke 
der Armenfürsorge gebildeten Fürsorgebezirke. 
Für die Zeit bis zum 31. März 1939 verbleibt 
es für die Fürsorgebezirkc bei der bisherigen 
Art der Aufbringung der Mittel; diese Mittel 
werden dem Gemeindeverband zugeführt.

§ 28
Von den Einnahmen, die nach dem bis

herigen Recht dem Ortsnrmcnfonds der Ge
meinde zugeflossen sind, stehen die Verwal- 
tungsstrafgcldcr vom 1. Oktober 1938 an dem 
Gemeindeverband zu, dem die Gemeinde an
gehört; die übrigen Einnahmen fließen der 
Gemeinde zu. Das Vermögen selbständiger

Ortsarmenfonds geht auf die Gemeinde über. 
Der Landeshauptmann kann bestimmen, daß 
dem Ortsarmenfonds gewidmete oder ihm ge
hörende Vermögensteile auf die Gemeinde und 
den Gemeindeverband, dem die Gemeinde 
angehört, zu verteilen sind.

§ 29
(1) Die verbandsangehörigen Gemeinden 

haben die für Zwecke der Armenfürsorge ein
schließlich der Beitragsleistung zu den un
einbringlichen Pflegekosten in Wohlfahrts- 
anstalteu in ihren Haushaltsplänen für die 
Zeit bis zum 31. Dezember 1938 eingestellten, 
beim Inkrafttreten dieser Verordnung noch 
nicht verbrauchten Mittel dem Gemeindever
band zur Verfügung zu stellen. Für die an
gegebene Zeit finden die Bestimmungen des 
§ 6 Abs. 2, des § 8 und des § 11 Abs. 2 keine 
Anwendung.

(2) In die für das erste Vierteljahr 1939 auf
zustellenden Haushaltspläne haben die ver
bandsangehörigen Gemeinden ein Viertel der 
für die iin Abs. 1 genannten Zwecke in ihren 
Haushaltsplänen für das Rechnungsjahr 1938 
veranschlagten Mittel für denselben Zweck 
einzustellen und dem Gemeindeverband zur 
Verfügung zu stellen. Abs. 1 Satz 2 gilt ent
sprechend.

(3) Das Land Österreich und die ehemals 
österreichischen Länder haben die für Zwecke 
der Armenfürsorge in ihren Haushaltsplänen 
für die Zeit bis zum 31. Dezember 1938 ein
gestellten, beim Inkrafttreten dieser Verord
nung noch nicht verbrauchten Mittel den Be
zirksfürsorgeverbünden ihres Bereichs inso
weit zur Verfügung zu stellen, als sie diese 
Mittel nicht zur Erfüllung ihrer eigenen Ver
pflichtungen auf Grund dieser Verordnung 
oder sonstiger unberührt gebliebener Vor
schriften benötigen.

(4) Das Land Österreich und die ehemals 
österreichischen Länder haben in die für das 
erste Vierteljahr 1939 aufzustellendcn Haus
haltspläne ein Viertel der für Zwecke der 
Armenfürsorge in ihren Haushaltsplänen für 
das Rechnungsjahr 1938 veranschlagten Mittel 
für denselben Zweck cinzustellen und diese 
Mittel den Bezirksfürsorgeverbänden ihres 
Bereichs insoweit zur Verfügung zu stellen, 
als sic die Mittel nicht zur Erfüllung ihrer 
eigenen Verpflichtungen auf Grund dieser 
Verordnung oder sonstiger unberührt geblie
bener Vorschriften benötigen.

§ 30
Die im Lande Österreich bestehenden Be

stimmungen über den Vcrpflegskostcnersatz 
an öffentliche Heil- und Pflegeanstaltcn sowie 
an öffentliche Gebär- und Irrenanstalten 
bleiben bis zum 1. April 1939 mit der Maßgabe 
in Geltung, daß für eine nach dein 30. Sep
tember 1938 beginnende oder fortdauernde 
Anstaltspflege das ersatzpflichtige Land durch 
den Sitz des endgültig verpflichteten Fürsorge
verbandes bestimmt wird. An Stelle der
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Gemeinden (Fürsorgebezirke) haben die end
gültig verpflichteten Bezirksfürsorgeverbände 
den teilweisen Ersatz der uneinbringlichen 
Verpflcgskosten zu leisten.

§ 31
Eine Anrufung des Bundesgerichtshofs gegen 

Bescheide auf Grund dieser Verordnung findet 
nicht statt.

§ 32

stungen der öffentlichen Fürsorge nicht be
rührt.

§ 33
Die Bestimmungen der Sozialversicherungs

gesetze über den Übergang von Leistungs
ansprüchen Hilfsbedürftiger an Sozialversiche
rungsträger auf die Träger der Armenfürsorge 
bleiben mit der Maßgabe unberührt, daß an 
die Stelle der Träger der Armenfürsorge die 
Fürsorgeverbände treten.

§ 34
Soweit Vorschriften, die durch diese Ver

ordnung eingeführt werden, nicht unmittelbar 
angewendet werden können, sind sie sinn
gemäß anzuwenden. Insbesondere steht die 
Verpflichtung zu einer Unterhaltsleistung der 
im § 20 Abs. 2 der Fürsorgepflichtverordnung 
genannten Verpflichtung zur Unterhaltszah
lung gleich.

§ 35
(1) Die zur Durchführung und Ergänzung 

dieser Verordnung erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften werden vom Reichs
minister des Innern im Einvernehmen mit dem 
Reichsarbeitsminister oder von der von ihnen 
bezeichneten Stelle erlassen.

(2) Soweit der Rcichsarbeitsminister zu
ständig ist, werden die zur Durchführung die
ser Verordnung erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriftep vom Reichsarbeits
minister im Einvernehmen mit dem Reichs
minister des Innern oder der von ihnen be
zeichneten Stelle erlassen.

(3) Der Reichsstatthalter (österreichische 
Landesregierung) kann mit Zustimmung des 
Reichsministers des Innern durch Verordnung 
ergänzende Überleitungsvorschriften erlassen, 
ferner Vorschriften des Landes Österreich und 
der ehemals österreichischen Länder bezeich
nen, die durch diese Verordnung außer Kraft 
gesetzt werden oder unberührt bleiben, sowie 
die wcitcrgeltenden Vorschriften des Landes 
Österreich und der ehemals österreichischen 
Länder an den neuen Rechtszustand angleichen 
und in neuer Fassung und Ordnung bekannt- 
machen. Die ergänzenden Überleitungsvor
schriften können, wenn das bisherige Recht 
einzelner ehemals österreichischer Länder cs 
zwingend erfordert, von den Überleitungs
vorschriften dieser Verordnung ubweicheu. 
Die gleiche Befugnis haben die Landeshaupt
männer und der Bürgermeister der Stadt Wien,

Ansprüche auf Renten oder andere Bezüge 
is öffentlichen Mitteln werden durch Lei-

soweit der Reichsstatthalter von seiner Be
fugnis keinen Gebrauch macht; die Verord
nungen der Landeshauptmänner und des Bür
germeisters der Stadt Wien bedürfen der Zu
stimmung des Reichsstatthalters.

§ 36
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1938 

in Kraft.

Verordnung über die Unterstützung der An
gehörigen der einberufenen Wehrpflichtigen 
und Arbeitsdienstpflichtigen im Lande Öster
reich (FamilienunterstützungsVerordnung für 

Österreich).
Vom 31. August 1938 (RGBl. I S. 1072):

Auf Grund des Gesetzes über die Wieder
vereinigung Österreichs mit dem Deutschen 
Reich vom 13. März 1938 (Reichsgesetzbl. I 
S. 237) wird folgendes verordnet:

I. Unterstützungsberechtigung.

§ 1
(1) Die Angehörigen der zur Erfüllung der 

aktiven Dienstpflicht, zu kurzfristiger Aus
bildung oder Übungen der Wehrmacht ein
berufenen Wehrpflichtigen und der einberu
fenen Arbeitsdienstpflichtigeu erhalten zur 
Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs 
Unterstützung (Familienunterstützung). Sie 
wird auch den Angehörigen der auf Grund 
freiwilliger Meldung zur Erfüllung der aktiven 
Dienstpflicht, zu kurzfristiger Ausbildung oder 
Übungen der Wehrmacht sowie zur Erfüllung 
der Arbeitsdienstpflicht Einberufenen ge
währt.

(2) Familienunterstützung wird auch ge
währt, wenn Wehrpflichtige, die als Ange
hörige des stehenden Heeres des ehemaligen 
Bundesstaats Österreich eine kürzere als zwei
jährige aktive Dienstzeit erfüllt haben, in 
Erfüllung der Wehrpflicht die an der Dauer 
der aktiven Dienstpflicht fehlende Zeit weiter
zudienen haben.

(3) Bei den Wehrpflichtigen, die sich frei
willig auf länger als zwei Jahre zum aktiven 
Wehrdienst verpflichten, gelten im Sinne des 
Abs. 1 die beiden ersten Dienstjahre als Er
füllung der aktiven Dienstpflicht. Bei den 
Arbeitsdienstpflichtigen, die sich freiwillig auf 
länger als ein halbes Jahr zum Rcichsarbcits- 
dienst verpflichten, ist das erste halbe Jahr 
als Erfüllung der Arbeitsdienstpflicht anzu- 
schen.

(4) Der Dienst in der -Verfügungstruppe 
stellt im Sinne des Abs. 1 für die beiden ersten 
Dienstjahre dem uktiven Wehrdienst gleich.

(5) Der Dienst iin Arbeitsdienst für die 
männliche Jugend in der Zeit vor dem 1. Ok
tober 1938 steht im Sinne des Abs. 1 der Er
füllung der Arbeitsdienstpflicht gleich.

(6) Die Familienunterstützung ist keine 
Leistung der Armenfürsorge. Sie ist nicht zu 
ersetzen. Sie unterliegt nicht der Pfändung.
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Unterstützungsberechtigt sind, soweit der 
notwendige Lebensbedarf nicht oder nicht 
ausreichend gesichert ist, nachstehende An
gehörige des Einberufenen:
I. Die Ehefrau, die ehelichen oder für ehelich 

erklärten und die vor Aushändigung des 
Gestcllungs- oder Einberufungsbefehls an 
Kindes Statt angenommenen Kinder des 
Einberufenen, ferner die mit der Ehefrau 
zusammenlebenden Stiefkinder des Ein
berufenen.

II. Wenn der Einberufene bis zur Aushändi
gung des Gestcllungs- oder Einberufungs
befehls ganz oder zu einem wesentlichen 
Teil der Ernährer gewesen ist:
1. Die Ehefrau des Einberufenen, deren 

Ehe von Tisch und Bett oder dem 
Bande nach geschieden oder deren 
Ehe für nichtig erklärt oder aufgehoben 
oder als geschieden anzusehen ist, sofern 
der Einberufene nach den Vorschriften 
des Ehegesetzes vom 6. Juli 1938 
(Reichsgesctzbl. I S. 807) verpflichtet 
ist, der Ehefrau Unterhalt zu gewähren,

2. Enkel, Pflegekinder (Ziehkinder) und die 
nicht mit der Ehefrau des L.nbcrufenen 
zusammenlebenden Stiefkinder,

3. uneheliche Kinder, wenn die Vaterschaft 
des Einberufenen von ihm anerkannt 
oder gerichtlich festgestellt worden ist,

4. Verwandte der aufsteigenden Linie,
5. Wahleltern, wenn sie den Einberufenen 

vor der Aushändigung des Gestellungs
oder Einberufungsbefehls an Kindes 
Statt angenommen haben, Stiefeltern 
und Pflegeeltem.

II. Zuständigkeit und Verfahren.
§3

(1) Die Aufgaben der Familienunterstüt
zung werden von den Bczirksvcrwaltungs- 
bchörden — getrennt von der Armcufürsorge— 
als staatliche Aufgabe durchgeführt.

(2) Zur Gewährung der Familienunter
stützung verpflichtet ist die Behörde, in deren 
Bezirk der Unterstützungsberechtigte wohnt 
oder sich nicht nur vorübergehend aufhält.

§4
(1) Die Gewährung der Familienunterstüt

zung ist von der Stellung eines Antrags ab
hängig. Der Antrag kann von dem Ein
berufenen oder von dem Unterstützungs
berechtigten bei der Bezirksverwaltungs- 
behördc oder bei dein Bürgermeister der 
Aufenthaltsgcmeindc gestellt werden. Die 
Voraussetzungen für die Unterstützungs- 
bereclitiguug (§§ 1 und 2) und für die Ge
währung der Familienunterstützung (§ 9 Abs. 3) 
sind, falls sic nicht ortsbekannt sind, glaubhaft 
zu machcu.

(2) Uber den Antrag entscheidet die Bezirks
verwaltungsbehörde. Sie hat dem Truppen-

§ 2 (Marine-)teil oder der Arbeitsdienstabteilung 
des Einberufenen die Bewilligung der Familien
unterstützung mitzuteilen.

(3) Gegen die Entscheidung findet die Be
rufung an den Landeshauptmann, in Wien 
an den Bürgermeister statt, der endgültig 
entscheidet.

§ 5
(1) Die Familienunterstützung ist für einen 

halben Monat im voraus zu zahlen. Endigt die 
Einberufung vor Ablauf des halben Monats, so 
ist nur der auf die Zeit bis zur Entlassung ent
fallende Teilbetrag der Familienunterstützung 
auszuzahlen.

(2) Familienunterstützung ist auch für deu 
Zeitraum zu gewähren, der zur Reise des Ein
berufenen vom Wohnort zum Gestellungsort 
oder zur Rückreise vom Truppen-(Marine-)teil 
oder der Arbeitsdienstabteilung zum Wohnort 
erforderlich ist.

(3) Familienunterstützung kann auch für 
eine vor dem Tage der Antragstellung liegende 
Zeit, jedoch nicht für eine längere Zeitdauer 
als einen Monat und nicht für die Zeit vor dem 
Gestellungs- oder Reisetag gewährt werden, 
soweit in dieser Zeit der notwendige Lebens
bedarf des Unterstützungsberechtigten nicht 
auf andere Weise (§ 9 Abs. 3) gesichert war; 
steht der Unterstützungsberechtigte unter 
Vormundschaft oder hat er einen Pfleger er
halten, so beträgt diese Frist zwei Monate.

(4) Die Familienunterstützung ist neu fest- 
zusetzeu, wenn in den Verhältnissen, die für 
die Festsetzung maßgebend gewesen sind, eine 
Änderung eintritt.

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben 
zu überwachen, ob die Voraussetzungen für die 
Unterstützungsgewährung ununterbrochen 
fortbestehen. Der Unterstützungsempfänger, 
sein gesetzlicher Vertreter oder der Haushalts
vorstand ist verpflichtet, dieser Behörde 
(Satz 1) oder dem Bürgermeister der Aufent- 
haltsgcmeinde jede Änderung der Verhältnisse, 
die deu Wegfall oder die Minderung der Fa
milienunterstützung bedingt, unverzüglich an
zuzeigen.

(6) Die Unterstützung ist einzustcllen, wenn 
und soweit der notwendige Lebeusbedarf des 
Unterstützungsbcrcchtigten auf andere Weise 
(§ 9 Abs. 3) gesichert ist.

(7) Die Unterstützung ist ferner einzustellen, 
wenn der Einberufene

a) aus dem aktiven Wehrdienst nach Er
füllung der aktiven Dienstpflicht oder aus 
dem Reichsarbeitsdienst nach Erfüllung 
der Arbeitsdienstpflicht zeitgerecht ent
lassen wird (§ 22 Abs. 1 unter a des Wehr
gesetzes vom 21. Mai 1935 — Reichsgesetz
blatt I S. 609 —, § 13 des Reichsarbeits
dienstgesetzes vom 26. Juni 1935 — 
Reichsgesetzbl. I S. 769)l),

b) aus dem aktiven Wehrdienst nach Be
endigung der kurzfristigen Ausbildung 
oder einer Übung zeitgerecht entlassen 
wird.
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c) aus dem aktiven Wehrdienst von Rechts 
wegen ausscheidet oder aus besonderen 
Gründen entlassen (§§ 23, 24 des Wehr
gesetzes) oder aus dem Reichsarbeits
dienst vorzeitig entlassen wird (§16 des

d)
füllung der aktiven Dienstpflicht (§ 8 Abs. 1 
des Wehrgesetzes) im aktiven Wehrdienst 
oder nach Erfüllung der Arbeitsdienst
pflicht (§ 3 Abs. 1 des Reichsarbeitsdienst
gesetzes)1) im Reichsarbeitsdienst bleibt,

e) infolge unerlaubten Verlassens seiner 
Truppe (Dienststelle) oder Fernbleibens 
von ihr als entlassen gilt oder durch förm
liche Erklärung seines Arbeitsgauführers 
für dienstflüchtig erklärt worden ist.

(8) Die Unterstützung ist bis zum Ablauf 
des Entlassungstages fortzugewähren, wenn 
der Einberufene in der Wehrmacht zurück- 
bchalten wird (§ 22 Abs. 2 des Wehrgesetzes), 
wenn er nachdienen muß (§ 8 Abs. 4 des Wehr
gesetzes, § 3 Abs. 4 des Reichsarbeitsdienst
gesetzes) oder wenn sich die Entlassung aus 
dem aktiven Wehrdienst oder dem Reichs
arbeitsdienst infolge Verbüßung einer Dis
ziplinarstrafe — Dienststrafc — verzögert.

(9) Wird ein erkrankter Einberufener nach 
der Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst 
zwecks weiterer Krankenbehandlung bei dem 
Truppen-(Marine-)teil oder in einem Lazarett 
zurückbehaltcn, so ist die Unterstützung bis 
zur Entlassung aus der Krankenbehandlung 
des Truppen-(Marine-)teils oder des Lazaretts 
fortzugewähren. Wird ein erkrankter Ein
berufener nach dem allgemeinen Entlassungs
tage zwecks weiterer Krankenbchandlung im 
Reichsarbeitsdienst zurückbchalten, so ist die 
Unterstützung bis zur Entlassung aus dem 
Reichsarbeitsdienst fortzugewähren.

§ 6
Stirbt der Einberufene während der Er

füllung der aktiven Dienstpflicht, der Ein
berufung zu kurzfristiger Ausbildung oder 
einer Übung der Wehrmacht, der Erfüllung 
der Arbeitsdienstpflicht oder während einer 
Zeit nach § 5 Abs. 8 und 9 oder wird er wegen 
Dienstunfähigkeit aus dem aktiven Wehrdienst 
oder aus dem Rcichsarbcitsdicnst entlassen 
und wird von dem Truppen-(Marine-)teil oder 
der Arbeitsdienstabteilung des Einberufenen 
angenommen, daß der Tod oder die Dienst
unfähigkeit Folge einer Dienstbeschädigung 
ist, so kann unterstützungsberechtigten An
gehörigen, für die Ansprüche auf Hinter
bliebenenversorgung oder auf Zuschläge zu der 
Versorgung des Einberufenen angcmeldet 
sind, bis zum Beginn der Versorgung Familien
unterstützung fortgewährt werden. Im Falle 
der Entlassung wegen Dienstunfähigkeit 
(Satz 1) kann der Einberufene in die Familien
unterstützung seiner Angehörigen cinbczogcn

») DZW. XI S. 322.

Reichsarbeitsdienstgesetzes)1),
auf Grund einer freiwillig eingegangenen
weiteren Dienstverpflichtung nach Er-

werden. Die Unterstützung ist auf die Nach
zahlung von Versorgungsgebühmissen anzu
rechnen.

§ 1
Die Truppen-(Marine-)teile und Dienst

stellen des Rcichsarbeitsdienstes sind ver
pflichtet, der Bezirksverwaltungsbehörde die 
im § 5 Abs. 7 unter c bis e, Abs. 8 und 9 ge
nannten, für die Einstellung oder Fortgewäh
rung der Familienunterstützung erheblichen 
Tatsachen unverzüglich mitzuteilen. Das Ent
sprechende gilt im Falle des § 5 Abs. 9 für die 
Lazarette und im Falle der Rückgängigmachung 
eines Einberufungsbefehls für die Wehrersatz- 
dicnststcllen.

§ 8
Die dem Verwaltungsbezirk einer Bezirks- 

liauptmannschaft angehörenden Gemeinden, 
in Niederdonau auch die Fürsorgebezirke, sind 
zur Mitarbeit bei der Durchführung der Fa
milienunterstützung verpflichtet.

III. Voraussetzung, Art und Maß der 
Unterstützung.

§ 9
(1) Zur Deckung des laufenden notwen

digen Lebensunterhalts wird ein Unter
stützungssatz gewährt. Das Nähere bestimmt 
der Reichsminister des Innern im Einver
nehmen mit dem Rcichsminister der Finanzen.

(2) Neben dem Unterstützungssatz (Abs. 1) 
werden gewährt:

1. Mietbeihilfen (§ 10),
2. Krankenhilfe und Hilfe für Schwangere 

und Wöchnerinnen (§ 11),
3. bei Minderjährigen Erziehung und Er

werbsbefähigung, die nach ihren Anlagen 
und Fähigkeiten und der Lebensstellung 
der Eltern berechtigt ist,

4. bei Blinden, Taubstummen und Krüppeln 
Erwerbsbefähigung,

5. Sozialversicherungsbeiträge.
(3) Die Leistungen der Abs. 1 und 2 sind 

insoweit nicht zu gewähren, als der Unter- 
stützungsbcrcchtigtc den nach diesen Lei
stungen zu bcinesscndcn notwendigen Lebens
bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln be
schaffen kann oder ihn von anderer Seite, ins
besondere von Angehörigen, erhält. Gering
fügiges eigenes Einkommen kann hierbei außer 
Ansatz bleiben.

(4) Von der Gewährung des vollen Unter
stützungssatzes (Abs. 1) ist abzusehen, wenn 
noch Lage der örtlichen und persönlichen Ver
hältnisse der volle Betrag zur Deckung des 
laufenden notwendigen Lebensunterhalts offen
sichtlich nicht benötigt wird.

(5) Nötigenfalls ist der Bestattungsaufwand 
zu bestreiten.

§ 10
(1) Mietbeihilfen (§ 9 Abs. 2 Nr. 1) sind zur 

Deckung des berechtigten Wohnbcdarfs zu 
gewähren.
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(2) Ob und inwieweit der Wohnbcdarf als 
berechtigt anerkannt werden kann, ist nach 
der Lebensstellung des Unterstützungsberech
tigten und nach Personenzahl, Lebensalter, 
Geschlecht und Gesundheitszustand der in die 
Wohnung aufgenommenen Angehörigen (§13 
Abs. 3) zu entscheiden.

(3) Den zu kurzfristiger Ausbildung oder 
Übungen der Wehrmacht Einberufenen, die 
unterstützungsberechtigte Angehörige nicht 
haben oder bis zur Aushändigung des Ein
berufungsbefehls nicht mit solchen Angehö
rigen in Haushaltsgemeinschaft gelebt haben, 
kann beim Vorliegen der sonstigen Voraus
setzungen (§ 9 Abs. 3) eine Mietbeihilfe gewährt 
werden, wenn sie eine Wohnung mit eigenem 
Hausrat haben und ihnen die Aufgabe dieser 
Wohnung während der Dauer der Einberufung 
nicht zugemutet werden kann.

(4) Für Eigenheime können unter ent
sprechender Anwendung des Abs. 2 Beihilfen 
zu den notwendigen Ausgaben für Lasten und 
Steuern, die auf dem Eigenheim ruhen, ge
währt werden. Eigenheime im Sinne dieser 
Vorschrift sind im Eigentum des Unter- 
slützungsberechtigten oder des Einberufenen 
stehende Wohngebäude, die von dem Unter
stützungsberechtigten und seinen Angehörigen 
mindestens zur Hälfte bewohnt werden und ins
gesamt nicht mehr als zwei Wohnungen ent
halten.

§ 11
Schwangeren und Wöchnerinnen (§ 9 Abs. 2 

Nr. 2) sind erforderlichenfalls Hcbammen- 
beistand, ärztliche Behandlung und Schwan
geren- (Wöchnerinnen-) Unterstützung, Wöch
nerinnen, die ihr Kind stillen, außerdem Still- 
prämien zu gewähren. Die Hilfe soll ihnen das 
sicherstellen, was die Sozialversicherungs
gesetze im einzelnen Falle gewähren würden.

§ 12
(1) War ein Einberufener bis zur Aushändi

gung des Gestellungs-oder Einberufungsbefehls 
Unternehmer eines Gewerbebetriebes oder 
eines Betriebes der Land- und Forstwirtschaft 
oder übte er einen freien Beruf aus und hatte 
er hieraus die Mittel zur Deckung des not
wendigen Lebensbedarfs für sich und seine 
unterstützungsberechtigten Angehörigen ge
wonnen, so ist zur Fortsetzung des Betriebes 
oder des freien Berufs während der Dauer der 
Einberufung an Stelle der Familienunter- 
stützung (§ 9) eine Wirtschaftsbeihilfe zu ge
währen, soweit ohne sic die Erhaltung der wirt
schaftlichen Lage des Einberufenen während 
der Dauer der Einberufung gefährdet ist. Das 
gleiche gilt, wenn bis zur Aushändigung des 
Gestcllungs- oder Einberufungsbefehls ein 
untcrstützungsbcrcchtigtcr Angehöriger Un
ternehmer eines Betriebes der genannten Art 
und der Einberufene die Hauptkraft in diesem 
Betriebe gewesen ist. Liegt diese Voraus
setzung vor, so ist damit auch die Ernährer- 
cigenschaft des Einberufenen (§ 2 II) nach
gewiesen. Eine Wirtschaftsbeihilfe kann auch

Einberufenen gewährt werden, die unterstüt- 
zungsbercchtigte Angehörige nicht haben.

(2) Die Wirtschaftsbeihilfe ist insbesondere 
zur Entlohnung einer als Ersatzkraft für den 
Einberufenen eingestellten notwendigen Ar
beitskraft und zur Deckung der Miete für ge
werbliche Räume zu gewähren. Soweit sie zur 
Entlohnung einer der Krankcnvcrsichcrungs- 
pflicht unterliegenden Ersatzkraft beantragt 
wird, ist die Anmeldung zur Krankenversiche
rung nachzuweisen. Für eine Ersatzkraft, die mit 
dem Einberufenen oder dem Untcrstützungs- 
berechligtcn verwandt oder verschwägert ist, 
kann eine Wirtschaftsbeihilfe nicht gewährt 
wdfcden, es sei denn, daß die Ablehnung eine 
unbillige Härte darstellen würde.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde setzt 
im einzelnen Falle die Wirtschaftsbeihilfe fest. 
In Zweifelsfällen ist die zuständige berufs- 
ständischc Vertretung gutachtlich zu hören. 
Die Wirtschaftsbeihilfe darf, falls der Ein
berufene unterstützungsberechtigte Ange
hörige hat, das Doppelte des Gesamtunter
stützungssatzes für diese Angehörigen (§ 9 
Abs. 1) nicht übersteigen. Hat der Einberufene 
keine unterstützungsberechtigten Angehö
rigen, so darf die Wirtschaftsbeihilfe das Dop
pelte des Unterstützungssatzes für eine Einzel
person mit eigenem Haushalt nicht über
steigen.

(4) Neben der Wirtschaftsbeihilfe ist eine 
Micthcihilfe für die Wohnung (§ 10) zu ge
währen.

(5) Im übrigen kann Familienunterstützung 
(§9) neben der Wirtschaftsbeihilfe nicht ge
währt werden.

§ 13
(1) Ist ein Unterstützungsberechtigter Mit

glied einer Familiengemeinschaft (Hauslialts- 
gcr'.einschaft), so sollen die übrigen Mitglieder 
ihre Mittel und Kräfte im Rahmen des ihnen 
Zumutbaren zur Deckung seines notwendigen 
Lebensbedarfs zur Verfügung stellen, auch so
weit sic nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts nicht verpflichtet sind, ihm Unterhalt 
zu gewähren. Der so gewährte Unterhalt ist 
bei Bemessung der Unterstützung zu berück
sichtigen.

(2) Bei Beurteilung der Frage, welches Maß 
an Hilfe einem Mitglicdc der Familiengemein
schaft zugemutet werden kann, ist auf die be
sondere Lage des Einzelfalles Rücksicht zu 
nehmen. Insbesondere ist darauf zu achten, 
daß einem erwerbstätigen Mitglied der Fa
miliengemeinschaft in ausreichendem Umfange 
die Mittel verbleiben, deren es für die Aus
übung seines Berufs und zur Erhaltung seiner 
Arbeitskraft bedarf (erhöhter Bedarf an Nah
rung und Kleidung, Werbungskosten, Er
holung). Ferner ist Rücksicht darauf zu 
nehmen, daß eine beabsichtigte Eheschließung 
des erwerbstätigen Mitglieds der Familien- 
gcmcinschaft nicht gefährdet wird. Auch sonst 
darf die Anwendung des Abs. 1 nicht dazu 
führen, daß einem nicht unterstützungs
berechtigten Mitglied der Familicngeinein-
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Schaft, das nicht aus öffentlichen Mitteln un
terstützt wird, für den eigenen Bedarf nicht 
mehr als der Unterstützungssatz der Arinen- 
fürsorge zur Verfügung steht.

(3) Zur Familiengemeinschaft (Haushalts
gemeinschaft) im Sinne des Abs. 1 gehören 
Ehegatten, Verwandte, Verschwägerte und 
Personen, die dem Unterstützungsberechtigten 
gegenüber eine sittliche Pflicht zur Unter
haltsgewährung haben.

§ U
(1) Jeder Unterstützangsberechtigte muß 

seine Arbeitskraft zur Beschaffung des not
wendigen Lebensbedarfs für sich einsetzen.

(2) Ob dem Unterstützungsberechtigten eine 
Arbeit billigerweise zugemutet werden kann, 
soll nach Lebensalter, Gesundheitszustand, 
häuslichen Verhältnissen und, soweit angängig, 
auch nach der beruflichen Ausbildung be
urteilt werden.

(3) Frauen darf Erwerbsarbeit nicht zu
gemutet werden, wenn dadurch die geordnete 
Erziehung ihrer Kinder gefährdet würde; auch 
sonst sind bei Frauen die Pflichten besonders 
zu berücksichtigen, die ihnen die Führung 
eines Haushalts oder die Pflege von An
gehörigen aufcrlcgt.

(4) Der arbeitsfähige Unterstützungsberech
tigte, dem eine Arbeit zugemutet werden kann 
(Abs. 2 und 3), hat sich bei dem zuständigen 
Arbeitsamt als Arbeitsuchender zu melden. 
Unterläßt er die Meldung oder verweigert er 
ohne Grund den Einsatz seiner Arbeitskraft, 
so hat das Arbeitsamt unverzüglich der Bc- 
zirksvcrwaltungsbchördc Mitteilung zu ma
chen, damit geprüft werden kann, ob ein Kür
zung oder Sperre der Familienunterstützung 
geboten ist.

§ 15
(1) Zu den eigenen Mitteln, die der Unter- 

stiitzungsberechtigte cinsetzcn muß, ehe ihm 
Fnmilicnunterstützung gewährt wird, ist sein 
gesamtes Einkommen zu rechnen, besonders 
Bezüge in Geld oder Geldeswcrt aus gegen
wärtigem oder früherem Arbeits- oder Dienst
verhältnis und aus Unterhalts- oder Renten
ansprüchen öffentlicher oder privuter Art.

(2) Die Familienunterstützung darf vom 
Verbrauch oder der Verwertung des Vermögens 
nicht ubhängig gemacht werden.

§ 16
(1) Siedelt ein Unterstützungsbercchtigter 

nach Aushändigung des Gestellungsbefehls an 
den Einberufenen in eine Gemeinde über, deren 
Unterstützungssatz (§ 9 Abs. 1) höher ist als 
derjenige des bisherigen Wohnorts, so ist der 
Unterstützungssatz des bisherigen Wohnorts 
anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn ein berech
tigter Grund für die Übersiedlung vorlicgt.

(2) Ein berechtigter Grund ist insbesondere 
anzunehmen, wenn durch die Übersiedlung 
eine Haushaltsgcmcinsehaft mit Angehörigen 
(§ 13 Abs. 3) hcrgcstcllt wird.

(3) Dem Wohnort (Abs. 1) steht de.* Ort des 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalts gleich.

. § 17
(1) Die Verpflichtungen Dritter, einen Un

terstützungsberechtigten zu unterstützen, blei
ben unberührt. Diese Verpflichteten sind von 
der Bezirksverwaltungsbehörde zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Unter
stützten erforderlichenfalls anzuhalten; bei 
Einberufungen zu kurzfristiger Ausbildung 
oder Übungen der Wehrmacht sind die nach 
bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen nicht 
heranzui.iehen.

(2) Bei der Prüfung, ob und inwieweit der 
Einberufene während der Dauer der Ein
berufung zur Erfüllung seiner Unterhalts
pflicht gegenüber einem Unterstützungs
berechtigten imstande ist, sind die Bezüge, 
die er während der Dauer der Ein
berufung von der Wehrmacht oder dem 
Reichsarbeitsdienst erhält, außer Ansatz zu 
lassen. Von dem Einberufenen darf der Ver
brauch oder die Verwertung seines Vermögens 
zur Erfüllung seiner Unterhaltspflicht gegen
über einem Unterstützungsbercchtigten nicht 
gefordert werden.

(3) Hat ein uneheliches Kind Familienunter
stützung erhalten, so kann cs insoweit von dem 
Erzeuger Unterhalt für die Vergangenheit 
nicht verlangen, sofern dieser zur Erfüllung 
der aktiven Dienstpflicht, zur Teilnahme an 
einer kurzfristigen Ausbildung oder Übung der 
Wehrmacht oder zur Erfüllung der Arbeits
dienstpflicht einberufen war und uus dem 
aktiven Wehrdienst odej: dem Reichsarbeits
dienst in Ehren entlassen worden ist.

§ 18
Ansprüche auf Renten oder andere Bezüge 

aus öffentlichen Mitteln mit Ausnahme der 
Armenfürsorge werden durch die Familien
unterstützung nicht berührt.

IV. Kosten.
§ 19

(1) Die Kosten der Familienunterstützung 
werden vom Reiche getragen. Für die persön
lichen und sachlichen Verwaltungskostcn 
kommt das Reich nicht auf.

(2) Das Nähere über die Leistungen des 
Reichs (Verfahren, Zahlungsweise und Zeit
punkt) wird vom Rcichsminister der Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Rcichsminister des 
Innern bestimmt.

V. Schlußvorschriften.
§ 20

Eine Anrufung des Bundesgerichtshofs gegen 
Bescheide auf Grund dieser Verordnung findet 
nicht statt.

§ 21
Die zur Durchführung dieser Verordnung er

forderlichen Rechts- und Vcrwultungs'Vor
schriften werden vom Reichsministcr des 
Innern im Einvernehmen mit dem Reichs
ministcr der Finanzen erlassen.

§ 22
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 

1. September 1938 in Kruft.

372



Durchführung der Familienunterstützungs-VO.
für Österreich vom 31. 8.1938.

RdErl. d. RMdl. u. d. RFM. v. 3. 9. 1938 
— VW 1/326/38-7900 u. LG. 4085 Ö/17-I — 

(RMBliV. S. 1419):
Auf Grund des § 21, § 9 Abs. 1 und § 19 

Abs. 2 der Familienunterstützungs-VO. für 
Österreich v. 31. 8. 1938 (RGBl. I S. 1072) 
(FUV.)1) ordnen wir folgendes an:

I. Unterstützungsberechtigung 
(§§ 1 und 2 FUV.).

1. Personenkreis der Einberufenen 
(§ 1 FUV.).

(1) Zu § 1 Abs. 1 Satz 2 FUV. Zu den auf 
Grund freiwilliger Meldung Einberufenen sind 
sowohl die vorzeitig (vor Einberufung ihres 
Geburtsjahrganges) Dienenden als auch Wehr
pflichtige und Arbeitsdienstpflichtige zu rech
nen, deren Geburtsjahrgang infolge besonderer 
Anordnung zur Erfüllung der aktiven Dienst
pflicht oder Arbeitsdienstpflicht nicht mehr 
hcrangezogen wird.

(2) Zu § 1 Abs. 4. Auf Angehörige der 
^-Totenkopfvcrbände und der SA.-Wacht- 
standnrtcn findet die FUV. keine Anwendung.

2. Personenkreis der Angehörigen 
(§ 2 FUV.).

a) Zu § 2 II Nr. 1.
(1) Falls die Ehe nach dem Inkrafttreten 

des Eheges. v. 6. 7. 1938=) (1. 8. 1938) ge
schieden, für nichtig erkliirt oder aufgehoben 
wird, richtet sich der Untcrhaltsanspruch der 
früheren Ehefrau gegenüber dem Einberufenen 
in den Fällen der Scheidung nach den §§ 66 
bis 69, 96 des Eheges., in den Fällen der 
Nichtigerklärung der Ehe nach den §§ 31, 88 
und 92 in Verbindung mit den §§ 66 bis 69 
des Eheges. sowie nach § 16 der VO. zur 
Durchf. und Ergänzung des Eheges. v. 
27. 7. 1938 (RGBl. I S. 923), in den Füllen 
der Aufhebung der Ehe nach § 42 in Ver
bindung mit den §§ 66 bis 69 des Eheges.

(2) In den Fällen, in denen die Ehe vor 
dem Inkrafttreten des Eheges. nach dem bis
herigen österreichischen Recht von Tisch und 
Bett geschieden worden ist oder in denen sie 
nach den bisherigen Bestimmungen getrennt 
oder von Tisch und Bett geschieden war und 
im Sinne des Eheges. nls geschieden gilt, 
richtet sich der Untcrhaltsanspruch:

a) bei Trennung der Ehe dein Bande noch 
nach den §§ 109 und 111 des Eheges.,

b) bei Scheidung der Ehe von Tisch und Bett 
nach § 114, bei Umwandlung einer Schei
dung von Tisch und Bett in eine Scheidung 
dein Bunde nach nach § 115 Abs. 3 des 
Eheges. und § 53 der Durchf.-VO. zum 
Eheges.,

») DZW. XIV S. 368.
5) RGBl. 1938 I S. 807.

c) in den Fällen, in denen eine Ehe mit 
Nachsicht vom Ehehi-demis des Eheban
des geschlossen war und die frühere Ehe 
als geschieden gilt, für den Ehegatten 
aus der früheren Ehe nach § 122 Abs. 2 
des Eheges. und § 53 der Durchf.-VO. 
zum Eheges.,

d) in den Fällen, in denen eine mit Nach
sicht vom Ehehindemis des Ehebandes 
geschlossene Ehe wegen dieses Ehehinder
nisses für nichtig erklärt worden war, 
nach § 127 des Eheges. und § 53 der 
Durchf.-VO. zum Eheges.

(3) Der Nachweis, daß ein Fall des § 2 II 
Nr. 1 FUV. vorliegt, ist durch Vorlage der 
entsprechenden gerichtlichen Entscheidungen 
zu führen. Einem Urteil auf Trennung der 
Ehe steht eine Entscheidung über die richter
liche Lösung einer Ehe nach dem bisherigen 
burgenländischen Eherecht und die für voll
streckbar erklärte kirchliche Verfügung über 
die Nachsicht von einer nichtvollzogcnen Ehe 
gleich.

b) Zu § 2 II Nr. 3.
Die Vaterschaft des Einberufenen muß von 

ihm vor Gericht oder vor einer hierfür zu
ständigen Verw.-Behörde anerkannt oder ge
richtlich festgestellt worden sein. Der An
erkennung steht cs gleich, wenn der väterliche 
Name nach den Vorschriften des § 164 
ABGB3) im Tauf- oder Geburtsbuch ein
geschrieben ist.

c) Die Geschwister des Einberufenen sind 
nicht unterstützungsberechtigt.

3. Voraussetzungen der Unter Stützungs
berechtigung (§ 2 FUV.).

a) Allgemeines.
(1) Die Gewährung der Familienunterstüt

zung (FU.) setzt voraus, daß der Angehörige 
zu den Unterstützungsberechtigten (§ 2 FUV., 
Gruppe I oder Gruppe II) gehört und daß der 
notwendige Lebensbedarf des Angehörigen 
während der Dauer der Einberufung des Wehr
pflichtigen oder Arbeitsdienstpflichtigen nicht 
auf andere Weise (§ 9 Abs. 3 FUV.) gesichert 
ist.

(2) Ein Angehöriger der Gruppe I, dessen 
notwendiger Lcbcnsbednrf während der Dauer 
der Einberufung des Wehrpflichtigen oder 
Arbeitsdienstpflichtigen nicht auf andere Weise 
gesichert ist, ist ohne den besonderen Nach
weis, daß der Einberufene sein Ernährer war, 
untcrstützungsbcrcchtigt.

b) Feststellung der Ernährereigcnschafl
(§ 2 II FUV.).

(1) Allgemeines. Ein Angehöriger der 
Gruppe II ist nur dünn unterstützungsberech
tigt, wenn der Einberufene bis zur Aushändi
gung des Gestellungs- oder Einberufungs
befehls gnnz oder zu einem wesentlichen Teil 
sein Ernährer gewesen ist. Diese Voraus
setzung ist erfüllt, wenn die durchschnittliche

3) JGS. 1811 Nr. 946.
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für den Angehörigen während des letzten 
halben Jahres oder des im Abs. (7) vorgesehe
nen kürzeren Zeitraums vor der Aushändigung 
des Gestellungs- oder Einberufungsbefehls die 
Hälfte des Lebensunterhalts des Angehörigen 
erreicht oder überstiegen hat.

(2) Lebensunterhalt. Als Lebensunterhalt 
(Abs. 1 Satz 2) des Angehörigen sind die tat
sächlich für den Lebensunterhalt aufgewen
deten Kosten anzusehen. War jedoch die 
durchschnittliche Unterhaltsleistung des Ein
berufenen für den Angehörigen während des 
maßgebenden Zeitraums (Abs. 1 Satz 2) so 
hoch, daß sie die Hälfte des für den Angehö
rigen geltenden Unterstützungssatzes (Ab
schnitt III 1) erreicht oder überstiegen hat, so 
ist die Unterstützungsberechtigung anzuer
kennen, ohne daß es alsdann einer Ermittlung 
der tatsächlichen Kosten des Lebensunterhalts 
der Angehörigen bedarf; leben mehrere unter 
§ 2 II FUV. fallende Angehörige in Haushalts
gemeinschaft zusammen, so muß die durch
schnittliche Unterhaltsleistung des Einberu
fenen für diese Angehörigen die Hälfte des 
für sie maßgebenden Gesamtunterstützungs
satzes erreicht oder überstiegen haben.

(3) Unterhaltsleistuug. Steht die zahlen
mäßige Höhe der durchschnittlichen Unter
haltsleistung (Abs. 1 Satz 2) des Einberufenen 
nicht fest, so ist sie zu schätzen. Hat der 
Einberufene vor der Einberufung mit seinen 
Angehörigen in Haushaltsgemcinschaft gelebt, 
so sind hierzu folgende Feststellungen zu 
treffen:

a) Wie hoch war das durchschnittliche 
monatliche Nettoeinkommen jdes Ein
berufenen während des letzten halben 
Jahres oder des nach Abs. (7) vorgesehenen 
kürzeren Zeitraumes vor der Aushändi
gung des Gestellungs- oder Einberufungs
befehls ?

b) Welcher Teil des nachgewiesenen Netto
einkommens (a) des Einberufenen ent
fällt auf den Eigenbedarf und etwaige 
sonstige Ausgaben (z. B. regelmäßiges 
Fahrgeld zur und von der Arbeitsstätte) 
des Einberufenen selbst? Dieser Eigen
bedarf ist nach den tatsächlichen Ver
hältnissen zu schätzen.

c) Der nach Abzug des Eigenbedarfs und 
der etwaigen sonstigen Ausgaben (b) 
des Einberufenen verbleibende Teil seines 
durchschnittlichen Nettoeinkommens (a) 
kann als Untcrhaltslcistung des Ein
berufenen für seine Angehörigen angesehen 
werden.

Hat der Einberufene bis zur Einberufung 
nicht in Haushaltsgemcinschaft mit seinen 
Angehörigen gelebt, so ist die Höhe der 
durchschnittlichen Untcrhaltslcistung in un- 
dercr Weise glaubhaft zu machen.

(4) Nach Aushändigung des Gcstcllungs- 
oder Einberufungsbefehls geborene uneheliche 
Kinder. Ein nach der Aushändigung des Gc- 
stcllungs- oder Einberufungsbefehls, aber

innerhalb 302 Tagen nach dem Gestellungstag 
geborenes uneheliches Kind ist unterstützungs
berechtigt im Sinne des § 2 II Nr. 3 FUV., 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind:

a) Die Vaterschaft des Einberufenen muß 
nach der Geburt des Kindes von ihm 
anerkannt (vgl. Abschn. I 2 b)) oder 
gerichtlich festgestellt sein.

b) Nach den Einkommensverhältnissen des 
Einberufenen während des letzten halben 
Jahres vor der Aushändigung des Gc- 
stcllungs- oder Einberufungsbefehls muß 
anzunchmen sein, daß er dem Kinde 
gemäß seiner bürgerlich-rechtlichen Un
terhaltspflicht mindestens die Hälfte sei
nes Lebensunterhalts (Abs. (2)) gewährt 
hätte. Abs. (3) gilt entsprechend.

c) Der Einberufene muß dem Vormund des 
Kindes gegenüber schriftlich erklärt ha
ben, daß er die Unterhaltsleistungen 
gegenüber dem Kinde nach der Entlassung 
aus dem aktiven Wehrdienst oder dem 
Reichsarbeitsdienst tatsächlich aufneh
men werde.

(5) Tod eines Elternteils. War der Ein
berufene in der Zeit vor der Aushändigung 
des Gestellungs- oder Einberufungsbefehls 
nicht der Ernährer seiner Eltern und ist erst 
nach diesem Zeitpunkt die Sicherung des not
wendigen Lebensbedarfs eines Eltcmteils in
folge des Todes des anderen Eltemtcils fort- 
gefallen, so ist der überlebende Eltemteil 
unterstützungsberechtigt im Sinne des § 2 II 
Nr. 4 FUV., wenn nach den Einkommens
verhältnissen des Einberufenen während des 
letzten halben Jahres vor der Aushändigung 
des Gestellungs- oder Einberufungsbefehls 
anzunehmen ist, daß er diesem Elternteil 
gemäß seiner bürgerlich-rechtlichen Unter
haltspflicht mindestens die Hälfte seines 
Lebensunterhalts (Abs. (2)) gewährt hätte. 
Abs. (3) gilt entsprechend.

(6) Gemeinsame Ernährer. Eltern sind 
während der Dauer der gleichzeitigen Ein
berufung mehrerer Söhne auch dann unter- 
stützungsbercchtigt, wenn diese Söhne den 
Eltern während des letzten halben Jahres 
oder des im Abs. (7) vorgesehenen kürzeren 
Zeitraums vor der Aushändigung des Ge
stellungs- oder Einberufungsbefehls gemein
sam insgesamt mindestens die Hälfte ihres 
Lebensunterhalts (Abs. (2)) gewährt haben.

(7) Kürzerer Zeitraum. Hat der Einberufene 
während eines kürzeren Zeitraums uls eines 
halben Jahres vor der Aushändigung des 
Gestellungs- oder Einberufungsbefehls oder 
vor dem Gcstellungstagc zum Lebensunterhalt 
des Angehörigen beigetragen, we". er diesem 
gegenüber erst nach Beginn des halbjährigen 
Zeitraums untcrhaltungspflichtig geworden ist 
(z. B. durch Erlangung einer Arbeitsstelle, 
Geburt des Angehörigen, Wegfall eines vor 
dem Einberufenen unterhaltspflichtigen Ver
wandten des Angehörigen nach Beginn des 
halbjährigen Zeitraums), so genügt für die
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Anerkennung der Unterstützungsberechtigung 
des Angehörigen, daß der Einberufene ihm 
in der Zeit von der Entstehung oder Fest
stellung der Unterhaltspflicht bis zum Ge
stellungstage mindestens die Hälfte seines auf 
diesen Zeitraum entfallenden Lebensunter
halts (Abs. (2)) gewährt hat.

(8) Wehrdienst im Anschluß an den Reichs
arbeitsdienst. Die Angehörigen eines zur Er
füllung der aktiven Dienstpflicht in der Wehr
macht Einberufenen, der bis zum Gestellungs
tage oder bis kurz vor diesem Zeitpunkt seiner 
Arbeitsdienstpflicht genügt hat oder im 
Reichsarbeitsdienst bis zur Dauer eines wei
teren halben Jahres als freiwillig länger 
Dienender verblieben ist, sind unterstützungs
berechtigt im Sinne des § 2 II FUV., wenn 
der Einberufene ihnen während des letzten 
halben Jahres oder des im Abs. (7) vorgesehe
nen kürzeren Zeitraums vor der Aushändigung 
des Gestellungsbefehls zum Reichsarbeits
dienst oder in der Zwischenzeit zwischen 
Reichsarbeitsdienst und Wehrdienst minde
stens die Hälfte ihres Lebensunterhalts 
(Abs. (2)) gewährt hat.

(9) Berufsübliche Arbeitslosigkeit. Hat der 
Einberufene in der Zeit vor der Aushändigung 
des Gestellungs- oder Einberufungsbefehls 
einen Beruf oder ein Gewerbe ausgeübt, in 
denen eine regelmäßig wiederkehrende Arbeits
losigkeit als berufsüblich anzusehen ist, so 
sind die Angehörigen auch dann unterstüt- 
zungsbercchtigt im Sinne des § 2 II FUV., 
wenn die Gesamtleistung des Einberufenen 
für diese Angehörigen im letzten ganzen Jahr 
vor der Aushändigung des Gestellungs- oder 
Einberufungsbefehls während eines Zeitraumes 
von 6 Monaten mindestens die Hälfte des auf 
diesen Zeitraum entfallenden Lebensunter
halts (Abs. (2)) der Angehörigen erreicht hat.

(10) Hat der Angehörige seinen Lebensunter
halt bis zur Aushändigung des Gcstcllungs- 
oder Einberufungsbefehls an den Einberufenen 
ohne Unterhaltsbeitrag des Einberufenen be
stritten oder hat er Armenfürsorge, Arbeits
losenunterstützung oder Notstandsaushilfe be
zogen, ohne daß der Einberufene ihm während 
des maßgebenden Zeitraumes mindestens die 
Hälfte seines Lebensunterhalts (Abs. (2)) ge
währt hat, so liegt Unterstützungsberechtigung 
nicht vor.

(11) Über die Ernährereigenschaft des Ein
berufenen als Hauptkraft im Betriebe eines 
Angehörigen vgl. § 12 Abs. 1 Satz 2 und 3 
FUV.

II. Zuständigkeit und Verfahren.
(1) Zu § 3 Abs. 1. Die Durchführung obliegt 

in den landcsunmittelbaren Städten dem 
Bürgermeister, im übrigen den Bczirkshaupt- 
männern.

(2) Zu § 4 Abs. 2 Satz 1. Die Anträge auf 
Gewährung der Familienunterstützung sind 
beschleunigt zu bearbeiten. Ziel des Ver
fahrens muß sein, daß der Unterstützungs

berechtigte sofort in den Genuß der Unter
stützung kommt.

(3) Zu § 4 Abs. 3. Von Berufungsbescheiden, 
die Fragen grundsätzlicher Art betreffen, ist 
dem RMdl. eine Abschrift vorzulegen.

(4) Zu § 5 Abs. 1. Die Gewährung der 
Familienunterstützung ist nicht von einer be
stimmten Mindestdauer der Einberufung ab
hängig. Familienunterstützung kann bereits 
gewährt werden, wenn infolge des Verdienst
ausfalls des Einberufenen für einen Tag oder 
einen Teil des Tages der nach § 9 Abs. 1 und 2 
zu bemessende notwendige Lebensbedarf der 
unterstützungsberechtigten Angehörigen nicht 
auf andere Weise (§ 9 Abs. 3) gesichert ist.

(5) Die Auszahlung der Familienunter
stützung hat nach Möglichkeit räumlich oder 
zeitlich getrennt von der Auszahlung der 
Armenunterstützung zu erfolgen.

(6) Zu § 5 Abs. 5 Satz 1. Die Verhältnisse 
der Unterstützungsempfänger sind in zeit
lichen Abständen von Amts wegen nachzu
prüfen. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Dienstzeit des Einberufenen ein halbes Jahr 
oder länger dauert.

(7) Zu § 5 Abs. 5 Satz 2. Die Anzeigepflicht 
erstreckt sich insbesondere auf Änderungen 
der Einkommens- und Familienverhältnisse 
sowie auf den Fall einer vorzeitigen Entlassung 
des Einberufenen aus dem aktiven Wehrdienst 
oder dem Reichsarbeitsdienst. Sie besteht 
auch, wenn der Einberufene in die Wehrmacht 
oder den Reichsarbeitsdienst nicht eingestellt 
wird, Familienunterstützung aber schon be
antragt ist. Die Anzeigepflichtigen sind darauf 
hinzuweisen, daß bei schuldhafter Unterlassung 
der Anzeige zu Unrecht gezahlte Unter
stützungen zurückzuzahlen sind und daß die 
betrügerische Unterlassung der Anzeige gericht
lich strafbar ist.

(8) Zu § 5 Abs. 7 unter a und b. In den 
Fällen der zcitgercchten Entlassung besteht 
keine Mitteilungspflicht der Truppen- (Marine-) 
Teile und Dienststellen des Reichsarbeits
dienstes gern. § 7 FUV. Die Bezirksverw.- 
Behörden haben daher den Ablauf der Dienst
zeit des Einberufenen selbst zu überwachen 
und die Familienunterstützung mit dem Ab
lauf dieser Zeit cinzustellcn.

(9) Der allgemeine Entlassungstag für den 
Reichsarbeitsdienst wird jeweils rechtzeitig 
vom RMdl. bekanntgegeben.

(10) Zu § 5 Abs. 7 unter c. Verläßt ein 
Wehrpflichtiger unerlaubt seine Truppe 
(Dienststelle) oder bleibt er ihr. fern, so gilt 
er mit Ablauf des 10. auf den Tag des Ver- 
lassens oder Fernbleibens folgenden Tages 
als entlassen. Die Familienunterstützung ist 
in diesem Falle mit Ablauf des Tages, an dem 
der Einberufene als entlassen gilt, cinzustellcn.

(11) Zu § 8. Die Gemeinden (Fiirsorge- 
bczirkc) können zur Entgegennahme der An
träge, zur Auszahlung der Unterstützung und 
zur Überwachung der Verhältnisse der Ünter- 
stützungsempfänger herangezogen werden.
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III. Voraussetzung, Art und Muß der 
Unterstützung.

1. Unterstützungssätze (§ 9 Abs. 1 FUV.).

(1) Die Unterstützungssätze betragen monat
lich in den Orten der

(2) Für die Zugehörigkeit einer Gemeinde 
zu den Ortsklassen A, B oder C ist die Zonen
einteilung für die Notstandsaushilfe maß
gebend. Die Landeshauptmänner, in Wien der 
Bürgermeister, sind befugt, die Zugehörigkeit 
einer Gemeinde zu der Ortsklasse A, B oder C 
abweichend von der Zoncncintcilung festzu
setzen oder eine Gemeinde in die Sonderklasse 
aufzunchmcn, sofern ein Bedürfnis hierfür 
vorlicgt; die Festsetzung bedurf bis zum 
30. 4. 1939 der Zustimmung des Rcichskom- 
inissnrs für die Wiedervereinigung Österreichs 
mit dem Deutschen Reich.

(3) Der Unterstützungssatz für einen Tng ist 
durch Teilung des monatlichen Unterstützungs
satzes durch 30, der Unterstützungssatz für 
den Verdicnstnusfull einer Arbeitsstunde durch 
Teilung des Tagesunterstützungssalzes durch 
die Zahl der Arbeitsstunden, die der Ein
berufene ohne die Einberufung erreicht haben 
würde, zu errechnen.

(4) Zu {? 9 Abs. 3 FUV. Vgl. die §§ 13 bis 15, 
17 und 18 FUV. sowie die Abschn. III, 6 bis 
10 des Durrhf.-Erl.

(5) Zu § 9 Abs. 4 FUV. Die Familienunter
stützung hat den Zweck, die Lebenshaltung 
der Angehörigen eines Einberufenen während 
der Dauer der Einberufung zu sichern, und 
zwar im Ilöchstuusmuß nach Maßgabe der 
bisherigen Lebcnsvcrhältnissc. Daher be
stimmt § 9 Abs. 4 FUV., daß von der Gewäh
rung des vollen Unterstützungssatzes abzu- 
sehen ist, wenn nach Lage der örtlichen und

persönlichen Verhältnisse der volle Betrag zur 
Deckung des laufenden notwendigen Lebens
unterhalts offensichtlich nicht benötigt wird. 
Die Anwendung dieser Vorschrift ist somit 
dann am Platze, wenn dem Unterstützungs- 
berechtigten in der Zeit vor der Aushändigung

des Gestcllungs- oder Einberufungsbefehls an 
den Einberufenen durchschnittlich ein gerin
gerer Betrag als der volle Unterstützungssatz 
zur Verfügung gestanden hat und dieser Betrag 
zu einer angemessenen, bescheidenen Lebens
und Haushaltsführung nusgerciclit hat.

2. Mictbeibilfcn 
(§ 9 Abs. 2 Nr. 1, § 10 FUV.).

(1) Zu § 10 Abs. 2. Bei Ermittlung des 
berechtigten Wohnbcdarfs ist in der Regel 
davon auszugehen, daß die Wohnung des 
Einberufenen zur Zeit der Aushändigung des 
Gestcllungs- oder Einberufungsbefehls der 
Lebensstellung der in die Wohnung auf
genommenen Angehörigen — cinschl. des Ein
berufenen selbst — entspricht.

(2) Zu § 10 Abs. 4. Unter den auf einem 
Eigenheim ruhenden Lasten sind u. a. Hy- 
pothekenzinsen und Tilgungsbeträge für die 
im Grundbuch eingetragenen Grundstücks
schulden, ferner Gcbüudcversicbcnmgsbciträge 
zu verstehen, soweit die Leistungen unteilig 
auf die Zeit der Einberufung cnlfullcn. Die 
Kosten für laufende Instandsctzungsarbcitcn 
und für größere lluusrcpuraturen fallen nicht 
unter § 10 Abs. 4 FUV.

3. Krankenhilfe und Hilfe für Schwnn- 
gere und Wöchnerinnen (§ 9 Abs. 2 

Nr. 2 und § 11 FUV.).
Soweit auf Grund der Krankenversicherung 

des Einberufenen oder des Untcrstiitzungs-

Son- Ortsklasse

klassc A B C

für

1. die im Haushalt des Einberufenen lebende Ehefrau des Ein
berufenen oder sonstige Unterstützungsberechtigte über 
16 Jahren, wenn sic Hnushnltsvorstand sind (z. B. ein 
Eltemteil des Einberufenen) oder als Einzelperson einen 
eigenen Haushalt führen ....................................................................... 42 36 27 21

2. sonstige unterstützungsberechtigte Ilnusbultsangchörigc über 
16 Jahren (z. B. der zweite Eltemteil oder nicht verdienende 
über 16 Jahre alte Kinder des Einberufenen)............................ 21 18 13,50 10,50

3. Unterstützungsberechtigte unter 16 Jahren, die im Haushalt 
des Einberufenen, seiner Ehefrau oder von Verwandten der 
aufsteigenden Linie leben (z. ß. die im Haushalt des Ein
berufenen lebenden ehelichen Kinder, das im Haushalt von 
Verwandten der aufsteigenden Linie lebende uneheliche 
Kind des Einberufenen) ....................................................................... 14 12 9 7

4. Unterstützungsberechtigte unter 16 Jahren, die nicht im 
Haushalt des Einberufenen, seiner Ehefrau oder von Ver
wandten der aufsteigenden Linie leben (z. B. uneheliche 
Kinder des Einberufenen, die sich in fremder Pflege befinden) 28 24 18 14
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berechtigten ein Anspruch auf Krankenhilfe 
oder Hilfe für Schwangere und Wöchnerinnen 
gegeben ist, besteht kein Anspruch auf die 
entsprechenden Leistungen der Fnmilienunter- 
stützung.

4. Sozialvcrsichcrungshcitrügc 
(§ 9 Abs. 2 Nr. 5 FUV.).

Eine Regelung wird durch besonderen Er
laß erfolgen.

5. Tilgung von Ahzahlungsvcrpflich- 
t u n g e n.

(1) Besteht beim Kauf von Möbeln, Haus
und Küchengerät, Kleidungsstücken oder 
Wüsche auf Abzahlung die Gefahr der Rück
nahme der Sachen auf Grund des Eigentums- 
vorhehalts des Verkäufers, weil der Einberufene 
und die unterstützungsberechtigte Ehefrau 
während der Dauer der Einberufung zur 
Leistung der vor Aushändigung des Gcstel- 
lungs- oder Einberufungsbefehls vereinbarten 
und bis zum Gcstcllungstag geleisteten Raten
zahlungen außerstande sind, so soll die Bezirks- 
vcrw.-Bchördc in geeigneter Weise dem Ver
käufer nahelegen, dem Einberufenen und 
seiner Ehefrau nach Möglichkeit entgegenzu
kommen. Kann die Erhaltung der dem 
persönlichen Gebrauch oder dein Haushalt 
dienenden Sachen, insbesondere Kleidungs
stücke, Wüsche, Betten, Haus- und Küchen
geräte, die zu einer angemessenen, bescheidenen 
Lebens- und Haushaltsführung benötigt wer
den, nicht auf diese Weise gesichert werden, 
so kann der unterstützungsberechtigten Ehe
frau neben dem Unterstützungssatz (vgl. 
Abschn. III 1) eine angemessene Beihilfe für 
die Tilgung der Abzahlungsvcrpflichtung ge
währt werden, wenn der Einberufene nach 
seinen Einkommcnsvcrhültnisscn während des 
letzten halben Jahres vor der Aushändigung 
des Gestcllungs- oder Einberufungsbefehls 
annchmcn durfte, daß er zur regelmäßigen 
Zahlung der vereinbarten Ratenzahlungen 
imstande sein werde.

(2) Hinsichtlich der Erfüllung von Tilgungs
verpflichtungen aus einem Elicstandsdarlchn 
(Drittes Ges. zur Änderung des Ges. über die 
Förderung der Eheschließungen v. 3. 11. 1937, 
RGBl. I S. 1158, Art. I § 2<), cingcführt im 
Lande Österreich gern. § 1 Nr. 1 der VO. v. 
30. 3. 1938, RGBl. I S. 341)4 5) hat der RFM. 
ungeordnet, daß Anträgen von Wehrdienst
pflichtigen und Arbeitsdienstpflichtigen auf 
Unterbrechung der Tilgung des Ehcstands- 
darlchns für die Dauer der Erfüllung der 
Wehrpflicht oder der Arbeitsdienstpflicht von 
den» zuständigen Finanzamt stnttzugcbcn ist, 
sofern nachgewiesen wird, daß während dieser 
Zeit ein ausreichendes Einkommen nicht be
zogen wird und deshalb die Bezahlung der 
Tilgungsbetrüge für den W ehrpflichtigen oder 
den Arbeitsdienstpflichtigen eine Härte be
deuten würde.

4) DZW. XIII S. 487.
5) DZW. XIV S. 85.

6. Familicngemcinschaft (§ 13 FUV.).

(1) § 13 FUV. geht davon aus, daß Familien
hilfe vor Staatshilfe geht. Die Vorschrift ist 
nur auf Angehörige eines Einberufenen anzu
wenden, die dauernd in die Familiengemein
schaft (Haushaltsgemeinschaft) aufgenommen 
sind. Bei ihrer Handhabung ist zu beachten, 
daß von den Mitgliedern der Familicngemein- 
schaft nur zumutbare Leistungen verlangt 
werden dürfen (§13 Abs. 2 FUV.).

(2) Hat ein Mitglied der Familiengeincin- 
sclinft schon vor der Aushändigung des Ge- 
stellungs- oder Einberufungsbefehls an den 
Einberufenen zu den Kosten des Familien- 
haushalls beigetragen, so kann in der Regel 
angenommen werden, daß ihm auch nach dem 
Gestellungstag die Gewährung eines ange
messenen Beitrages zugeinutct werden kann.

7. Einsatz der Arbeitskraft und Mel
dung beim Arbeitsamt (§ 14 FUV.).

(1) Nach § 14 Abs. 4 Satz 1 FUV. hat der 
arbeitsfähige Untcrstützungshcrechtigtc, dem 
eine Arbeit zugemutet werden kann (vgl. § 14 
Abs. 2 und 3 FUV.), sieh bei dein zuständigen 
Arbeitsamt als Arbeitsuchender zu melden. 
Das Arbeitsamt kann unterstützungsberech
tigte Angehörige von Wehrpflichtigen, die nur 
für kurze Zeit cinberufcn sind, von der Melde
pflicht befreien, wenn nach Lage der Ver
hältnisse keinerlei Aussicht besteht, den Unter- 
stützungshcrcchtigtcn während des Bezugs 
der Familienunterstützung in Arbeit zu ver
mitteln.

(2) Der Präs, der Rcichsanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung hat 
den Arbeitsämtern hierzu folgende Weisung 
erteilt:

„(/) Das Maß der Meldepflichten darf sich 
nicht nachteilig auf den Wehrgedanken aus
wirken. Arbeitseinsatzmäßig nicht unbedingt 
notwendige Meldungen, die von dem Untcr- 
slützungsberechtiglcn nur als Erfüllung einer 
Förmlichkeit und damit als überflüssig emp
funden werden, sollen unterbleiben.

(2) Nach Möglichkeit soll es bei der ersten 
Meldung bewenden, auf jeden Fall bei Unter- 
stützungsbcrcchtigtcn, deren Ernährer zu 
Übungen und zu kurzfristiger Ausbi düng bis 
zur Dauer von 2 Monaten einberufein sind.

(.7) Über die erste Meldung hinaus werden 
laufende Meldungen hiernach nur dann zu 
fordern sein, wenn voraussichtlich gegebene 
Einsatzmöglichkeiten anders nicht ausreichend 
ausgenulzt werden können. Sie werden 
— von Ausnahmen abgesehen — nur für 
Unterstützungsberechtigte in Betracht kom
men, deren Ernährer länger als 2 Monate 
dienen. Aber auch von diesen Unterstützungs
berechtigten sollen Meldungen tunlichst nur 
in Zeitabständen von 2 Monaten gefordert 
werden.”

(3) Die Befreiung von der Meldepflicht ent
bindet nicht von der Pflicht zum Einsatz der 
Arbeitskraft. Daher muß auch ein von der
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Meldepflicht befreiter arbeitsfähiger Unter
stützungsberechtigter, dem eine Arbeit zu
gemutet werden kann, jederzeit nachgewiesene 
Arbeit annchmen.

8. Anrechnung eigenen Einkommens 
(§ 15 Abs. 1 FUV.).

(1) Zum anzurechnenden eigenen Einkom
men des unterstützungsberechtigten Vaters 
eines Einberufenen gehören nicht die Mittel, 
die er nach § 141 ABGB.3) für den Unterhalt 
seiner nicht familienunterstützungsbercchtig- 
ten Kinder, die sich nicht selbst erhalten 
können, zu verwenden hat.

(2) Die Anrechnung der laufenden Kinder
beihilfen an kinderreiche Familien auf die 
Familienunterstützung ist nicht zulässig (vgl. 
§ 17 Abs. 5 der Sechsten Durchf.-Best. zur 
VO. über die Gewährung von Kinderbeihilfen 
an kinderreiche Familien v. 31. 8. 1937, 
RGBl. I S. 9896), in der Fass, der Siebenten 
Durchf.-Best. v. 13. 3. 1938, RGBl. I S. 2417), 
im Lande Österreich eingeführt gern. § 1 Nr. 9 
der VO. v. 30. 3. 1938, RGBl. I S. 3416)).

(3) Auf die Familienunterstützung sind fer
ner nicht anzurechnen:

a) Ehrensolde und Ehrenunterstützungen 
der Nationalsozialistischen Deutschen Ar
beiterpartei;

b) Zuwendungen der Nationalsozialistischen 
V olkswohlfahrt;

c) Zuwendungen, die die freie Wohlfahrts
pflege oder ein rechtlich oder sittlich nicht 
verpflichteter Dritter zur Ergänzung der 
Familienunterstützung gewährt;

d) freiwillige, für die Zeit der Einberufung 
gewährte Zuwendungen des Arbeitgebers 
des Einberufenen, soweit sic zusammen 
mit der Familienunterstützung nicht 
höher sind als das letzte Arbeitsentgelt 
des Einberufenen, vermindert um einen 
angemessenen Teilbetrag dieses Arbeits
entgelts, der dem während der Ein
berufung ersparten Lebensunterhalt des 
Einberufenen selbst entspricht;

e) öffentliche Renten und Beihilfen, die 
einem Unterstützungsberechtigten wegen 
seiner Kriegsbeschädigung bewilligt wor
den sind, in angemessener Höhe.

9. Heranziehung der nach bürgerlichem 
Recht Unterhaltspflichtigen (§ 17 Abs. 1 

Satz 2 Halbsatz 1 FUV.).
Soweit die Verwandten der aufsteigenden 

Linie der Ehefrau und die Verwandten der 
aufsteigenden Linie der Kinder — mit Aus
nahme des Einberufenen selbst — der Ehefrau 
oder den Kindern gegenüber unterhaltspflich
tig sind, hat ihre Heranziehung gern. § 17 
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 FUV. zu unterbleiben, 
wenn sic bei Berücksichtigung ihrer sonstigen 
Verpflichtungen für sic eine unbillige Härte 
darstcllt oder ihre Inanspruchnahme den

«) DZW. XIII S. 375.
7) DZW. XIV S. 77.

Unterstützungsberechtigten oder dem Ein
berufenen nicht zugemutet werden kann. 

13 FUV. bleibt unberührt.

10. Verhältnis zur Arbeitslosenunter
stützung und zur Armenfürsorge (§ 18 

FUV.).
(1) Hat ein Angehöriger (§ 2 FUV.) eines 

Einberufenen Anspruch auf Arbeitslosenunter
stützung oder Notstandsaushilfe, so hat er 
in dieser Höhe keinen Anspruch auf Familien
unterstützung.

(2) Hat ein unter § 2 I FUV. fallender An
gehöriger eines Einberufenen bis zum Ge
stellungstag Armenunterstützung erhalten, so 
ist ihm während der Dauer der Einberufung 
an Stelle der Armenunterstützung Familien
unterstützung zu gewähren. Das Entsprechende 
gilt für einen unter § 2 II FUV. fallenden An
gehörigen eines Einberufenen nur dann, wenn 
der Einberufene ihm während des maß
gebenden Zeitraums mindestens die Hälfte 
seines Lebensunterhalts gewährt hat (vgl. 
Abschn. I3b Abs. (10)).

IV. Kosten (§ 19 FUV.).
1. Anforderung und Verwaltung der 

Unterstützungsmittel.
(1) Die Bezirksvcrw.-Behörden melden die 

zur Auszahlung der Familienunterstützung 
für den folgenden Monat erforderlichen Kassen
mittel, soweit sie ihnen nicht selbst zur Ver
fügung stehen, bis zum 21. j. M. nach Form
blatt Fö) bei dem Landeshauptmann, in Wien 
beim Bürgermeister, an. Diese Behörden sind 
Landesabrechnungsstellen. Die Landesabrccli- 
nungsstcllen fordern den erforderlichen Betrag 
bis zum 25. j. M. bei dem für ihren Sitz zu
ständigen Oberfinanzpräs. an. Diese Bedarfs
anmeldung hat die im Formbl. F vorgeschric- 
benen Angaben zu enthalten. Der Geldbedarf 
ist so genau wie möglich zu schätzen. Reichen 
die auf Grund der Bedarfsanmeldung zur Ver
fügung gestellten Beträge (Abs. (2)) zur 
Deckung der Ausgaben des jeweiligen Monats 
nicht aus, so wird die Mehrausgabe auf Grund 
der Übersicht C8) (vgl. IV 3 Abs. (3)) von der 
Reichshauptkassc nachträglich überwiesen. 
Unvorhergesehener Mehrbedarf (z. B. bei 
Übungen der Wehrmacht) kann jedoch unter 
kurzer Begründung erforderlichenfalls nach
gefordert werden. Übersteigt dagegen die 
Abschlagsauszahlung die wirkliche Ausgabe, 
so ist der verbliebene Bestand bei der Bedarfs
anmeldung für den folgenden Monat anzu- 
rcchnen. Bestände, die den Bedarf des fol
genden Monats übersteigen, dürfen bei den 
Bczirksverw.-Bchördcn nicht geführt werden.

(2) Die Oberfinanzpräs. überweisen den 
Landeshauptmannschaften und der Stadl 
Wien die erforderlichen Mittel nach näherer 
Anweisung des RFM.

(3) Für die Aufbewahrung der Unterstüt
zungsmittel, ihre Sicherung gegen Diebstahl

8) Nicht mit abgedruckt.
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und Verlust sowie die Erteilung und Aus
führung der Kassenanweisungen gelten die 
für die Kassen maßgebenden landesrechtlichen 
Bestimmungen. Das Reich tritt für Verluste, 
Fehlbeträge und Veruntreuungen nicht ein.

(4) Die Unterstützungsmittel sind von der 
Kasse der Bczirksverw.-Behörde besonders 
nachzuweisen.

(5) Die Unterstützungsmittel dürfen selbst 
für kürzeste Frist nicht zu anderen Zwecken 
verwendet werden.

macht einberufenen Wehrpflichtigen kann auch 
besonders aufgcstcllt werden. Die LN. ist 
von der Bczirksverw.-Behörde monatlich ab
zuschließen. Sic ist in einer Ausfertigung zu 
führen und von der Bezirksverw.-Behörde 
aufzubewahren.

(3) Aus der abgeschlossenen LN. sind die 
Endzahlen in eine Übersicht nach Formbl. C 
zu übertragen. Die Übersicht C ist bis zum 
5. des Nachmonats der Landesabrechnungs- 
stellc vorzulegcn.

2. Antragsformblatt, Aktcnführung.
(1) Zu den Anträgen ist das Formbl. A3 * * * * 8) zu 

verwenden. Bei Einberufungen zu Übungen 
der Wehrmacht oder zu kurzfristiger Aus
bildung bis zur Dauer von 2 Monaten darf 
jedoch ein vereinfachtes Antragsformblatt 
verwendet werden, dessen Ausgestaltung der 
Bezirksverw.-Behörde überlassen bleibt. Bei 
wiederholter Einberufung genügt eine als 
solche erkennbare Vervollständigung des frü
heren Antragsformblatts auf den neuesten 
Stand. Die Akten und Rechnungsunterlagen 
der Bezirksverw.-Behördcn müssen alle An
gaben enthalten, die für den Nachweis der 
Gesetzmäßigkeit der Familienunterstützungs
zahlungen erforderlich sind. Alle Feststel
lungen und Entscheidungen in Familienunter- 
slützungsangelegenheiten sind hiernach akten
kundig festzulegen. Die Verfügungen sind mit 
der Unterschrift der verantwortlichen Beamten 
zu versehen.

(2) Akteninhalt und Leistungsnachweisung 
(vgl. den Abschn. IV 3) müssen übereinstim- 
incn.

(3) Die Beweismittel sind zu den Akten zu 
nehmen. Ist ihre Rückgabe unerläßlich oder 
sind die Erkundigungen mündlich vorgenom- 
men worden, so sind die festgestellten Tat
sachen in einem mit der Unterschrift des 
Bearbeiters versehenen kurzen Aktenvermerk 
nicdcrzulegcn. Falls bei fernmündlichen Fest
stellungen hinsichtlich der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Angaben Zweifel bestehen, 
ist die schriftliche Bestätigung herbeizuführen.

3. Lcistungsnachwcisungen und Über
sichten.

(1) Die Bezirksvcrw.-Bchürdcn weisen die 
von ihnen gezahlten Familienunterstützungen 
in Leistungsnnchwcisungcn und Übersichten 
nach den Formbl. B und CH) nach.

(2) Die Leistungsnachweisung (LN.) ' i in 
3 Abschnitte zu gliedern:

a) Zur Erfüllung der aktiven Dienstpflicht 
cinberufcnc Wehrpflichtige,

b) zu kurzfristiger Ausbildung oder Übungen 
der Wehrmacht cinberufcnc Wehrpflich
tige,

c) zur Erfüllung der Arbeitsdienstpflicht cin- 
berufene Arbeitsdienstpflichtige — mit 
unterstützten Angehörigen —.

Die Leistungsnachweisung für die zu kurz
fristiger Ausbildung oder Übungen der Wchr-

4. Sachliche und rechnerische Nach
prüfung.

Die LN. und Übersichten bedürfen der 
sachlichen und rechnerischen Nachprüfung 
durch die Bezirksverw.-Behörde nach Maß
gabe der im Lande Österreich hierfür geltenden 
Vorschriften. Die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit ist zu bescheinigen.

5. Forderungen aus der Familien
unterstützung.

(1) Wird von der Bezirksverw.-Behörde fest- 
gestellt, daß Familienunterstützung ganz oder 
teilweise zu Unrecht gezahlt ist (Überzahlung), 
oder wird die Entscheidung der Bezirksverw.- 
Behörde hinsichtlich der Gewährung oder 
Bemessung der Familienunterstützung nach
träglich im Prüfungsverfahren beanstandet, 
so ist von einer Rückforderung der überzahlten 
Unterstützung abzusehen, wenn ein Verschul
den des Antragstellers oder Empfängers (vor
sätzlich oder fahrlässig falsche Angaben bei 
Stellung des Antrages, Verletzung der An
zeigepflicht nach § 5 Abs. 5 Satz 2 FUV.) 
nicht vorliegt und der Empfänger in dem guten 
Glauben war, daß ihm die Unterstützung zu 
Recht bewilligt worden ist.

(2) Unterstützungen, die nach Abs. (1) zu
rückzuzahlen sind, sowie Ersatzansprüche 
gegen Unterhaltspflichtige und sonstige Dritt- 
verpflichtctc nach ij 17 Abs. 1 FUV. und ihre 
Erledigung sind der Landcsubrcchnungsstelle 
nach Formbl. D8) besonders nachzuweisen. 
Für jeden solcher Ersatzfälle ist ein besonderes 
Formbl. D zu verwenden. Die cingcgangcnen 
Beträge sind nach Fällen getrennt am Schlüsse 
der LN. aufzuführen und von dem im laufenden 
Monut nachgcwicscncn Gesamtunterstützungs
betrag (Formbl. B8)) abzusetzen. In die 
Übersicht nach Formbl. Cö) ist nur der nach 
Absetzung verbleibende Betrag aufzuncluncn.

6. Verfahren bei der Lnndesnbrcch- 
nungsstelle und monatliche Über

weisung.
(1) Die Lnndcsabrcchnungsstelle hat die 

eingcreichtcn Übersichten zu prüfen. Sie stellt 
die Ergebnisse der Bezirksverw.-Behördcn mit 
einer Schlußsummc für ihren Bereich nach 
Formbl. E8) zusammen.

(2) Die Lnndcsabrcchnungsstelle hat die 
sachliche und rechnerische Richtigkeit der 
Zusammenstellung (Abs. (1)) nach den im 
Lande Österreich hierfür geltenden Vorsclirif-

379



ten zu bescheinigen. Sie legt sie alsdann in 
2 Ausfertigungen bis zum 15. des Nachmonats 
dem RFM. vor, der die laufende Überweisung 
monatlich veranlaßt.

(3) Die Nachweisungen der Forderungen aus 
der Familienunterstützung (Formbl. D) ver
bleiben bei der Landcsabrcchnungsstcllc. Diese 
hat die Erledigung der Forderungen zu über
wachen.

7. Prüfungsverfahren.
(1) Die Landesabrechnungsstellen haben 

unabhängig von der Prüfung der monatlichen 
Übersichten der Bezirksverw.-Behördcn lau
fend stichprobenweise Prüfungen bei allen 
Bezirksverw.-Bchörden ihres Bereichs an 
Hand der dort geführten Akten, der Leistungs- 
nachwcisungcn und sonstigen Unterlagen vor
zunehmen. Über Vornahme und Ergebnis der 
Prüfungen ist dem RMdl. und dem RFM. 
bis zum 15. 4. und 15. 10. j. J. zu berichten.

(2) Die Bezirksverw.-Behörden und Landes
abrechnungsstellen haben die LN., Rechnungs
belege, Zahlungsanweisungen und Forderungs
nachweise (Formbl. D) zur Prüfung durch den 
Rechnungshof des Deutschen Reichs bereit 
zu halten.

V. Schlußvorschriften.
Zu § 21. Der Erlaß des RMdl. v. 13. 7. 1938 

— V W I 231/38/7900°) über Familienunter
stützung für die Angehörigen der zu Übungen 
der Wehrmacht in Österreich cinbcrufenen 
Wehrpflichtigen wird mit dem Inkrafttreten 
der Fainilienuntcrstützungs-VO. aufgehoben. 
Angehörige eines Einberufenen, die beim In
krafttreten der Familienunterstützungs-VO. 
Unterstützung nach dem Erl. v. 13. 7. 1938°) 
erhalten haben, sind jedoch bis zur Beendigung 
des laufenden Untcrstiitzungsfulles noch den 
Vorschriften des genannten Erlasses weiter 
zu unterstützen, sofern im Einzclfall diese 
Vorschriften günstiger sind. Das gleiche gilt 
in den Füllen, in denen Angehörige eines Ein
berufenen nach dem 1. 9. 1938 noch neu in 
die Unterstützung nach dem Erl. v. 13.7.1938°) 
aufgenominen worden sind, weil der Bezirks- 
verw.-Bchörde das Inkrafttreten der Fumilicn- 
unterstützungs-VO. und dieser Durchf.-Erlaß 
noch nicht bekannt waren.

Verordnung zur Durchführung und Ergänzung 
des Gesetzes über den Ausbau der Renten- 

•?rsiclierung*).
Vom 1. Scpten :r 1938 (RGBl. I S. 1142):

Auf Grund de0 110 Abs. 1 und des § 119 des 
Gesetzes über den Ausbau der Rentenversiche
rung vom 21. Dezember 1937 (Rcichsgesctzbl. I 
S. 1393)**) sowie des § 1268 Abs. 4 Satz 3 der 
Rciehsvcrsichenmgsordnung, des § 37 Abs. 1 
des Angcstelltcnvcrsichcrungsgcselzcs und des 
§ 47 Abs. 2 des Rcichsknnppschaftsgesctzes

®) Nicht veröffentlicht.
*} Bctrilft nicht das Lund Österreich.

**) DZW. XIII S. 539.

wird im Einvernehmen mit dem Chef des Ober
kommandos der Wehrmacht, dem Reichs
minister des Innern, dem Reichsminister der 
Luftfahrt und dem Reichsminister der Fi
nanzen verordnet:

Abschnitt I
Durchführung des Gesetzes 

Artikel 1

Steigerungsbeträge für Soldaten, Ar
beitsmänner und Kriegsteilnehmer

§ 1
(1) Für die Zeit der Erfüllung der aktiven 

Dienstpflicht und der Rcichsarbeitsdiensl- 
pflicht werden Steigerungsbeträge nach den 
Sätzen der zweiten Klasse gewährt.

(2) Die Steigerungsbeträge werden aus dem 
Versicherungszweige geleistet, zu dem der 
letzte Beitrag vor der Erfüllung der aktiven 
Dienstpflicht oder der Reichsarbeitsdienst
pflicht entrichtet ist. Hat ein Versicherter in 
diesem Zeitpunkt mehreren Versicherungs
zweigen gleichzeitig angehört, so wird der Stei
gerungsbetrag nur aus dem Versicherungs
zweige gewährt, in dem er am höchsten ist; 
die Steigerungsbetrüge aus der knappsekaft- 
lichen Pensionsversicherung der Arbeiter und 
der Rentenversicherung der Arbeiter sind je
doch nebeneinander zu leisten.

(3) Sind für die Zeit der Erfüllung der 
aktiven Dienstpflicht oder der Rcichsarbeits- 
dienst pflicht freiwillige Beiträge entrichtet, so 
werden für sie Steigerungsbeträge neben denen 
der Abs. 1 und 2 gewährt.

§ 2
(1) Der § 1 gilt für die aus der Renten

versicherung der Arbeiter für die Zeit der Teil
nahme am Weltkrieg zu gewährenden Stci- 
geruugsbetrüge entsprechend. Soweit Stei
gerungsbetrüge aus der Rentenversicherung 
der Angestellten für die Zeit der Teilnahme am 
Weltkrieg in Renten enthalten sind, die bei 
Verkündung dieser Verordnung laufen, be
wendet cs hierbei.

(2) Die Zeit der Kriegsgefangenschaft wird 
als Kriegsdicnstzcit angerechnct, wenn nicht 
nachgcwicscn ist, daß eigenes Verschulden 
Vorgelegen hat.

§ 3
(1) Das Reich leistet vom 1. April 1938 ub 

jährliche Beitrüge zu den Steigerungsbeträgen:
a) nach § 1 in Höhe von

9.4 Millionen Reichsmark
an die Rentenversicherung der Arbeiter.

4.5 Millionen Reichsmark
an die Rentenversicherung der Ange
stellten,

0,4 Millionen Reichsmark 
an die knappschaftliche Pensionsversiche

rung der Arbeiter,
0,2 Millionen Reichsmark 

an die knappschuftlichc Pensionsversiche- 
rung der Angestellten;

380



b) nach § 2 in Höhe von
20 Millionen Reichsmark 

an die Rentenversicherung der Arbeiter.
(2) Zu den Steigerungsbeträgen nach § 1, 

die für die Zeit vom 1. Oktober 1935 bis 
31. März 1938 zu gewähren sind, leistet das 
Reich im Rechnungsjahr 1938 einen einmaligen 
Beitrag in Höhe von

19,8 Millionen Reichsmark 
an die Rentenversicherung der Arbeiter, 

9,5 Millionen Reichsmark 
an die Rentenversicherung der An

gestellten,
0,9 Millionen Reichsmark 

an die knappschaftliche Pensionsversiche
rung der Arbeiter,
0,4 Millionen Reichsmark 

an die knappschaftliche Pensionsversiche
rung der Angestellten.

§4
Das Reichsversicherungsamt kann Näheres, 

insbesondere über den Nachweis der nach §§ 1 
und 2 anzurechnenden Zeiten und über die 
Verteilung der Beiträge des Reichs auf die 
Träger der Rentenversicherung der Arbeiter 
bestimmen.

Artikel 2
Sonstige Durchführungs

vorschriften

§ 5
(Zu § 80.) Versicherungspflichtige, die auf 

Grund des bisherigen § 15 Abs. 4 des Reichs- 
knappschaftsgesctzcs einer Ersatzkassc 
(§§ 504 IT. der Reichsversicherungsordnung) 
beigetreten sind, können auch nach dem 
31. März 1938 die Krankenversicherung bei 
ihrer Ersatzkasse fortsetzen.

§ 6
(Zu §§ 82, 127 bis 130.) Die Beschränkung 

der Pensionsversicherungspflicht nach § 28 
Abs. 1 Nr. 2 des Reichsknappschaftsgcsetzcs 
und die Übergangsregclung nach §§ 127 bis 130 
des Gesetzes über den Ausbau der Renten
versicherung gelten entsprechend auch für die 
Angestellten der Verwaltungen der Reichs
knappschaft, der Bezirksknnppschnftcu und 
der besonderen Krankenkassen (§ 187 des 
Reichsknappschaftsgesetzes).

§ 7
(Zu § 94.) (1) Die Rücklage wird, getrennt für 

die Krankenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten, gemeinsam für die Bezirksknapp
schaften und die besonderen Krankenkassen 
von der Reichsknappschaft als Sonderver
mögen der Krankenversicherung (Gesamt- 
rücklagc) verwaltet. § 364 Ahs. 2, 3 der Rcichs- 
versicherungsordnung gilt entsprechend.

(2) Zur Bildung der Gcsamtrücklagc führen 
die Bezsrksknappschaften und die besonderen 
Krankenkassen die Bestände an Geld und

Wertpapieren, die am 31. Dezember 1937 zu 
ihrer Rücklage gehörten, bis zum Betrage des 
Rücklagesolls (§ 364 Abs. 1 Satz 1 der Reichs
versicherungsordnung) an die Reichsknapp- 
schaft ab. Soweit die vorhandenen Rücklage
bestände das Rücklagesoll übersteigen, be
stimmt der Reichsarbeitsministcr das Nähere 
über die Verwaltung und die Verwendung der 
überschießenden Beträge; § 119 Abs. 2 des 
Reichsknappschaftsgesetzes findet insoweit 
keine Anwendung.

(3) Über die Bildung und Verwaltung der 
Gesamtrücklage kann das Reichsvcrsiclierungs- 
amt Näheres bestimmen.

§ 8
(Zu § 109.) Gilt während der Ausbildungs- 

Veranstaltungen oder Übungen im Luftschutz 
der privaten Dienststellen und Betriebe, im 
erweiterten Selbstschutz und im Werkluft
schutz das versicherungspflichtige Beschäf
tigungsverhältnis als fortbestchend, so findet 
§ 109 Abs. 1 mit der Maßgabe Anwendung, 
daß der Arbeitgeber die Beiträge zur Kranken- 
und Rentenversicherung allein zu tragen hat; 
§ 109 Ahs. 2 findet keine Anwendung.

(Zu § 109 Abs. 2.) Will der Arbeitgeber von 
dem ihm nach § 109 Abs. 2 zweiter Halbsatz 
zustehenden Einbehaltungsrecht Gebrauch 
machen, so hat er dem Versicherten vor Antritt 
der Veranstaltung oder Übung eine Bescheini
gung über den Entgelt und die darauf ent
fallenden Beiträge zur Kranken- und Renten
versicherung auszuhändigen. Die Erstattungs
pflicht des Reichs besteht nur, wenn die Be
scheinigung rechtzeitig ausgehändigt worden 
ist.

§ 9
(Zu §§ 111 ff.) (1) Soweit die Gewährung der 

in dem Gesetz vorgesehenen Leistungsverbesse
rungen von einem Antrag abhängt, sind die 
Leistungen rückwirkend vom 1. Januar 1938 
an zu gewähren, wenn der Antrag bis zum 
31. Dezember 1938 eingegangen ist (§ 1613 der 
Rcichsversichcrungsordnung).

(2) Im Falle des § 1273 der Reichsversiche
rungsordnung ist die Rente, die dem Ver
sicherten bei seinem Tode zustand oder zu
gestanden hätte, einschließlich der Kindcr- 
zuschüssc nach den neuen Vorschriften zu be
rechnen, wenn diese Berechnung für die Hinter
bliebenen günstiger ist.

§ io

(Zu § 91, § 111 Abs. 1 Nr. 4.) Die Zalilungs- 
pflieht der Reichsanstalt für Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung nach dem 
bisherigen § 112 Abs. 3 des Reichsknappsehafts- 
gesetzes endet mit dein 31. März 1938.

§ 11
(Zu § 117 Abs. 1.) Wird ein Rentenanspruch 

allein durch die Halbdeckung begründet, so 
kann die Rente nicht für die Zeit vor dem 
1. Januar 1938 gezahlt werden.
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(Zu § 128 Abs. 2.) Die Erklärung kann bis 
zum 31. Dezember 1938 auch mit rückwir
kender Kraft widerrufen werden.

§ 12

§ 13
(Zu § 129.) Der Zusatzbeitrag ist in der dem 

jeweiligen Einkommen entsprechenden Klasse, 
mindestens aber in der Klasse B und höchstens 
in der Klasse E, zu entrichten. Der § 1267 der 
Reichsversicherungsordnung (Ersatzzeiten) gilt 
entsprechend.

§ H
(Zu § 131.) Der § 48 des Reichsknapp

schaft sgcselzes gilt auch für alle am 1. Januar 
1938 laufenden Reuten. Nachzahlungen für 
die Zeit vor dem 1. Januar 1938 finden nicht 
statt.

§ 15
(Zu Schluß- und Übergangsvorschriften.) 

Sind Leistungen neu festzustcllen, so dürfen 
die neuen Bezüge insgesamt nicht niedriger sein 
als die bisherigen.

Abschnitt II
Ergänzung des Gesetzes 

Artikel 1
Änderung der Reichsvcrsicherungs- 

ordnung 
§ 16

(Zu § 3.) § 209 a der Reichsversichcrungs- 
Ordnung wird wie folgt geändert:
1. Als Abs. 2 wird eingefügt:

„Ist der Dienstpflichtige beim Aus
scheiden aus der Wehrmacht oder dem 
Reichsarbeitsdienst krank oder erkrankt 
er innerhalb von drei Wochen nach der 
Dienstentlassung, ohne bereits wieder 
Mitglied eines Trägers der Krankenver
sicherung geworden zu sein, so behält er 
während seiner Erwerbslosigkeit etwaige 
Ansprüche nach § 214.‘*

2. Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.
3. Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„Diese Vorschriften gelten sinngemäß 
für die Führeranwärter der Ordensburgen.“

§ 17
(Zu § 11.) Dein § 1244 der Reichsversiche

rungsordnung wird folgender Satz 4 angefügt: 
„Die Weiterversicherung ist nur in einem 

Versichcruugszwcig zulässig, in dem min
destens ein Beitrag auf Grund der Ver- 
sichcrungspflicht entrichtet worden ist.“

§ 18
(Zu § 13.)

1. Dem § 1256 Abs. 1 Nr. 4 der Rcichs- 
vcrsichcrungsordnung wird folgender Satz 
angefügt:

„Hierbei sind auch solche Kinder zu be
rücksichtigen, die zur Zeit des Todes des

Versicherten noch nicht lebten, aber be
reits erzeugt waren.“

2. Dem § 1236 der Rcichsvcrsichcrungs- 
ordnung wird folgender Abs. 2 angefügt:

„Witwenrente im Sinne dieser Vor
schrift ist nicht die Rente nach § 1256 
Abs. 1 Nr. 4.“

§ 19
(Zu § 15.) Dem § 1262 Abs. 4 der Reichs

versicherungsordnung wird folgender Satz 
angefügt:

„Diese Ersatzzeiten stehen insoweit 
Pflichtbeiträgen gleich.“

§ 20
(Zu § 28.) Im § 1309 a Abs. 1 der Rcichs- 

versiclierungsordnung erhält Satz 2 folgende 
Fassung:

„Voraussetzung ist, daß die Anwartschaft 
bis zum Beginn des Kalenderjahres der Ehe
schließung erhalten und spätestens zwei 
Jahre nach der Eheschließung die Wartezeil 
nach § 1262 Abs. 1 erfüllt ist; der § 1265 gilt 
entsprechend.“

§ 21
(Zu § 50.) Im § 29 Abs. 2 der Reichsversiche

rungsordnung wird „vorbehaltlich des § 1446 
Abs. 2 und der §§ 1462, 1464“ ersetzt durch 
„vorbehaltlich der §§ 1445 c, 1462, 1464“.

§ 22
(Zu § 57.) Dem § 1544 1 Abs. 3 der Reichs

versicherungsordnung wird folgender Satz 4 
angefügt:

,Die Versicherungsträger können mit Zu- 
nmung des Reichsversicherungsamts ver

einbaren, daß der zuständige Versichcrungs- 
träger eine Sache an einen anderen abgibt.“

Artikel 2
Änderung des Angestelltenvcrsiche- 

rungsgesetzes
§ 23

(Zu § 13.) Im § 13 des Angestelltcnversiche- 
rungsgesetzes wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„Witwenrente im Sinne dieser Vorschrift 
ist nicht die Rente nach § 1256 Abs. 1 Nr. 4 
der Reichsvcrsichernngsordnung.“

Artikel 3
Änderung des Reichsknappschafts

gesetzes
§ 24

(Zu § 101.) Dem § 130g Abs. 1 des Reichs- 
knappschaftsgcsctzcs wird als Satz 2 angefügt:

„Über die Zahlung von Teilbeträgen durch 
die Träger der Invalidenversicherung und 
die Reichsvcrsichcrungsanstalt für Ange
stellte sowie über die Verteilung und lie Ver
rechnung der Zuschüsse dieser Versicherungs
träger bestimmt das Rcichsversichcrungsamt 
das Nähere.“
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Winterhilfswerk 1938/39.
RdErl. d. RMdl. v. 3. 9. 1938 

— V W II 10/38-9335 — (RMBliV. S. H75):
(1) Die Mittel für das Winterhilfswerk des 

Deutschen Volkes 1938/39 werden in der glei
chen Weise wie im Vorjahr aufgebracht. Für 
die Beteiligung der Beamten, Angestellten und 
Arbeiter der öffentlichen Verwaltung gelten 
folgende Richtlinien:

1. Anspruch auf Aushändigung der Monats- 
Türplakettc des WHW. 1938/39 haben

a) Lohn- und Gehaltsempfänger, die während 
der ömonatigen Dauer des WHW. 1938/39 
(1. 10. 1938 bis 31. 3. 1939) als Beitrag 
zum WHW. 10 v. H. ihrer Lohnsteuer, 
jedoch mindestens 0,25 RM monatlich, 
leisten,

b) Lohn- und Gehaltsempfänger, die wegen 
ihres geringen Einkommens zur Einkom
mensteuer nicht herangezogen werden, 
gegen einen Beitrag von monatlich 0,25 
Reichsmark,

c) Festbesoldete, die neben der Lohnsteuer 
noch zur Einkommensteuer veranlagt 
werden, wenn sic neben ihrer monatlichen 
Spende in Höhe von 10 v. H. der Lohn
steuer monatlich 1 v. H. ihres für das 
Jahr 1937 veranlagten Einkommeusteucr- 
betrages an das WHW. entrichten, soweit 
die Steuerschuld nicht durch Lohnabzug 
getilgt ist. (Dieses 1 v. H. wird lediglich 
von der Einkommensteuerrestschuld er
rechnet, die durch Vorauszahlungen und 
die Abscblußzablung getilgt worden ist.)

2. Die Monats-Türplakette des WHW. ist 
ein Zeichen dafür, daß der Inhaber dieser 
Plakette für den betr. Monat ein seiner wirt
schaftlichen Lage entsprechendes Opfer für 
das WHW. gebracht hat.

3. Beamte, Angestellte und Arbeiter, die 
sich am WHW. beteiligen, weisen die für die 
Auszahlung der Dienstbezüge zuständigen 
Kassen (Zahlstellen) an, die Spende zum 
WHW., abgerundet auf xjio RM, einzubehalten 
und dem WHW. (Gaubeauftragten) zuzufüh
ren. Soweit die Besoldungen durch zentrale 
Besoldungskasscn gezahlt werden, sind die 
Spenden an denjenigen Gaubeauftragten abzu
führen, in dessen Geschäftsbereich die zentrale 
Bcsoldungskassc ihren Sitz hat. Ein Muster 
für die Anweisung ist nachstehend abge
druckt* 1).

4. Die Anforderung der Plakette geschieht 
in der gleichen Weise wie im Vorjahr. Der 
Anforderung ist eine Bescheinigung beizu
fügen, aus der die Zahl der zum Empfang be
rechtigten Spender und die Summe der für 
den betr. Monat aufgekommenen Spende zu 
ersehen ist. Die Aufstellung einer Liste mit 
Angabe der Namen der einzelnen Spender und 
der gezeichneten Beträge ist nicht erforderlich.

*) Nicht mit abgedruckt.

5. Die Einsichtnahme in die WHW'.-Abzugs- 
listen ist Personen, die nicht mit der Gehalts
und Lohnzahlung befaßt sind, nicht gestattet.

6. Die Beiträge für die NSV. werden während 
der Dauer des WHW. nicht ermäßigt.

7. Ruhegeld- und Rentenempfänger können 
aus technischen Gründen an das Abzugsver
fahren nicht angeschlossen werden. Für sic 
gelten die vorstehenden Richtlinien sinngemäß 
mit der Maßgabe, daß die Einhebur.’ der 
Beträge und die Aushändigung der Plaketten 
durch die örtlichen Dienststellen des WHW. 
erfolgt.

(2) Ich bitte, den vorstehenden RdErl. allen 
Beamten, Angestellten und Arbeitern Ihres 
Geschäftsbereichs beschleunigt bekanntzuge
ben.

Vollzug des Sammlungsgesetzes v. 5. 11. 1934 
(RGBl. I S. 1086). Winterhilfswerk 1938, 39.

RdErl. d. RMdl. v. 27. 8. 1938
— V W II 33/38-9000 — (RMBliV. S. 1408 a):

Die Bestimmungen des RdErl. v. 17. 8. 1935
— V W 6000 a/13. 8. (MBliV. S. 1049)1) finden 
auf das Winterhilfswerk des deutschen Volkes 
1938/39 entsprechende Anwendung.

*) DZW. XI S. 499.

Zuwendungen der NS.-VolksWohlfahrt und des
Winterhilfswerks an Hilfsbedürftige und 

F umilienun t erstü t zungsbercchtigt e.
RdErl. d. RMdl., d. RAM. u. d. RFM. 
v. 12. 9. 1938 — VWI 72/38-7809 — 

(RMBliV. S. 1514):
(1) Die vom Führer geschaffene NS.-Volks- 

wohlfahrt und das von ihm ins Leben gerufene 
Winterbilfswcrk sind Einrichtungen für eine 
umfassende Hilfe für das deutsche Volk mit 
dem Ziel, neben der öffentlichen Fürsorge mit 
gesammelter Kraft den vom Standpunkt der 
Volksgemeinschaft aus besonders wertvollen 
Volksgenossen eine zusätzliche Hilfe zu ge
währen. Die NS.-Volkswoldfahrt und das 
Winterhilfswerk betreiben hiernach eine er
gänzende und zusätzliche Fürsorge. Sie selbst 
tragen die Gewähr, daß diese zusätzlichen 
Lcistuugcu neben der gleichzeitig laufenden 
öffentlichen Fürsorge die Grenzen einhalten, 
über die hinaus gleichzeitige öffentliche Für
sorge ungerechtfertigt wäre; durch Zusammen
arbeit mit der öffentlichen Fürsorge wird dies 
gesichert. Deshalb sind Zuwendungen der 
NS.-Volkswoldfahrt und des Winterhilfswerks 
an einen Hilfsbedürftigen grundsätzlich als zu
sätzliche Leistungen zu den Leistungen der 
öffentlichen Fürsorge zu erachten und daher 
bei der Gewährung von Leistungen der öffent
lichen Fürsorge außer Ansatz zu lassen (§ 8 
Abs. 4 der Reichsgrundsätze über Voraus
setzung, Art und Maß der öffentlichen Für
sorge v. 1.8. 1931, RGBl. I S. 441).
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(2) Dies gilt entsprechend für Zuwendungen 
der NS.-Volkswohlfahrt und des Winterhilfs
werks an Familienunterstützungsberechtigte 
(§ 15 Abs. 1 Nr. 17 der Familienunterstüt
zungsvorschriften v. 30.3. 1936, RGBl. I 
S. 329)1).

J) DZW. XII S. 29.

Nichtanrechnung von Unterstützungen der 
NSDAP, bei Prüfung der fürsorgerechtlichen 

Hilfsbedürftigkeit.
RdErl. d. RMdl. u. d. RAM. v. 3. 9. 1938
— V W I 19/38-7809 u. II b 4260/38 —

(RMBliV. S. 1419):
(1) Gemäß dem Willen des Führers bleiben 

bei Prüfung der fürsorgerechtlichen Hilfs
bedürftigkeit außer Ansatz:

a) der Ehrensold oder der außerordentliche 
Zuschuß der NSDAP, an die Hinterblie
benen der im Dienst der nationalsozia
listischen Idee und für die Eroberung des 
Staates Ermordeten bzw. ums Leben Ge
kommenen (Vf. des Führers v. 9. 11. 1934, 
Völkischer Beobachter Nr. 313 v. 9. 11. 
1934; Ausf.-Best. des Reichsschatzmeisters 
der NSDAP, v. 13.11. 1934, VOB1. d. 
Reichsleit. d. NSDAP. S. 214);

b) Ehrenunterstützungen für Schwerbeschä
digte der NSDAP, (vgl. RdErl. d. RuPr. 
MdI. u. d. RuPrAM. v. 11.3.1936, 
RMBliV. S. 347);

c) der Adolf-Hitler-Dank (Vf. des Führers 
v. 20.4. 1937, Völkischer Beobachter 
Nr. 110 v. 20.4. 1937; Ausf.-Best. des 
Reichsschatzmeisters der NSDAP, v. 
28. 4. 1937, Völkischer Beobachter Nr. 118 
v. 28. 4. 1937).

(2) Auf Grund des § 6 Abs. 1 der Fürsorge- 
pflicht-VO. v. 13. 2. 1924 (RGBl. I S. 100) in 
der Fass, der Zweiten VO. des Reichspräsi
denten zur Sicherung von Wirtschaft und
Finanzen v. 5. 6. 1931 (RGBl. I S. 279, 305) 
ordnen wir an, daß Abs. (1) entsprechend an
zuwenden ist auf

a) Unterstützungen der Hilfskasse der 
NSDAP., die aus Anlaß einer Gesundheits
schädigung oder des Todes im ehrenamt
lichen Dienste der Partei gewährt werden;

b) Unterstützungen der Dienststellen der 
NSDAP., die aus den unter a) genannten 
Anlässen gewährt werden.

Gewährung eine» Zuschusses bei Benutzung 
eines Freiplatzes der Einrichtungen „Hitler- 

Spende“ und „Mutter und Kind“.
RdErl. d. RMdl. v. 6. 9. 1938

— II SB 4235/38-7026 — (RMBliV. S. 1482):
Nachstehendes, an die Obersten Reichs

behörden gerichtetes RdSclir. des RFM. v. 
6.8. 1938 im Anschluß nn den RdErl. v. 
28. 3. 1938 (RMBliV. S. 568) zur Kenntnis und 
Beachtung.

Anlage.
Der Reichsminister der Finanzen.

P 2260-14 839.
Berlin, den 6. 8. 1938.

Im Nachgang zu meinem RdSchr. v. 24. 2. 
1938 — P 2260-18 012 IV1) erkläre ich mich 
damit einverstanden, daß bedürftigen Gefolg
schaftsmitgliedern, die einen Freiplatz der 
Einrichtungen „Hitler-Spende“ und „Mutter 
und Kind“ benutzen, bis auf weiteres auf An
trag für jeden Tag der Abwesenheit einschl. 
der Reisetage ein Zuschuß von 1 RM, ins
gesamt höchstens 10 RM, zu Lasten des Lohn
fonds gewährt wird. Ob Bedürftigkeit vorliegt, 
ist von der Dienststelle zu prüfen, die den 
Zuschuß anweist; hierbei ist nicht kleinlich 
zu verfahren.

*) RMBliV. 1938 S. 568.

Verordnung zur Durchführung und Ergänzung 
des Familienunterstützungsgesetzes1). 
Vom 24. 8. 1938 (RGBl. I S. 1057):

Auf Grund des § 7 des Familienunterstüt
zungsgesetzes vom 30. März 1936 (RGBl. I 
S. 327)2) wird folgendes verordnet:

§ 1Die Angehörigen der Teilnehmer an Aus
bildungslehrgängen des Nationalsozialistischen 
Fliegerkorps erhalten zur Sicherung des not
wendigen Lebensbedarfs Unterstützung nach 
Maßgabe des Familienunterstützungsgesetzes 
und der Familienunterstützungsvorschriften 
vom 30. März 1936 (RGBl. I S. 327, 329)3) in 
der jeweils geltenden Fassung. Diese Unter
stützung wird den Stadt- und Landkreisen als 
staatliche Aufgabe übertragen. Die Kosten 
erstattet das Nationalsozialistische Flieger
korps. Persönliche und sächliche Verwaltungs
kosten sind nicht erstattungsfähig.

§ ?
Diese Verordnung tritt am 1. September 

1938 in Kraft.

*) Betrifft nicht das Land Österreich.
2) DZW. XII S. 28.
3) DZW. XII S. 28, 29.

Verordnung über die Ausdehnung des Bereichs 
der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands 
und. der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Deutschlands auf das Land Österreich.

Vom 8. 9. 1938 (RGBl. I S. 1165):
Auf Grund des Gesetzes über die Wieder

vereinigung Österreichs mit dem Deutschen 
Reich vom 13. März 1938 (RGBl. I S. 237) 
wird verordnet:

§ 1(1) Der Bereich der Kassenärztlichen Ver
einigung Deutschlands und der Bereich der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Deutsch
lands werden auf das Land Österreich erstreckt.
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(2) Ärzte und Zahnärzte, die für Träger der 
Krankenversicherung im Lande Österreich be
handelnde Tätigkeit ausüben, unterstehen 
diesen Vereinig‘ingen in gleicher Weise wie 
deren Mitglieder, bis sie selbst durch die Ein
tragung in das Reichsarztregister oder in das 
Reichszahnarztregister die Mitgliedschaft er
worben haben.

§.2
Die Befugnisse der bisherigen ärztlichen und 

zahnärztlichen Vereinigungen im Lande Öster
reich gehen auf die Kassenärztliche Vereini
gung Deutschlands und die Kassenzahnärzt
liche Vereinigung Deutschlands über, soweit 
es sich um Angelegenheiten handelt, für die 
diese Vereinigungen bei sinngemäßer Anwen
dung der Vorschriften der Verordnungen über 
die Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands 
vom 2. 8. 1933 (RGBl. I S. 567) und über die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung Deutsch
lands vom 27. 7. 1933 (RGBl. I S. 540) und der 
Bestimmungen ihrer Satzungen zuständig sind.

§.3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage nach 

ihrer Verkündung in Kraft.

Versicherungspflicht der Vollbeschäftigten Hilfs
ärzte der staatlichen Gesundheitsämter. 

RdErl. d. RMdl. v. 24. 8. 1938
— IVc 3615/38-201 la — (RMBliV. S. 1405):

(1) Die bei den staatlichen Gesundheits
ämtern tariflich oder außertariflich tätigen 
Vollbeschäftigten Hilfsärzte sind nach einer 
vom Reichsversicherungsamt auf Grund eines 
Einzelfalles getroffenen Entscheidung, welcher 
sich der RAM. angcsclilosscn hat, in der Regel 
bis zur Ablegung der Amtsarztprüfung gern. 
§ 12 Abs. 1 Nr. 4 des Angestelltenversicherungs- 
gesetzes (RGBl. 1924 I S. 563) versicherungs
frei, da ihre Tätigkeit der wissenschaftlichen 
Ausbildung für ihren künftigen Beruf dient.

(2) Nach bestandener Amtsarztprüfung tritt 
Versicherungsfreiheit gern. § 11 Abs. 1 aaO. 
ein, da für sie nunmehr die Voraussetzungen 
unter I 1 des RdErl. des PrFM. v. 17. 3. 1933
— I B 6256/1. 21.2. (PrBesBl. S. 42) gegeben 
sind (siehe Runderlaß vom 25. 7. 1936 — 
IV A 9322/36/201 la, RMBliV. S. 1093).

Versicherungsrechtliche Zugehörigkeit und Bci- 
tragsgestaltung bei Lehrwerkstätten, Schulungs- 
cinrichtungen usw. (§ 537 Abs. 1 Nr. 13 der 

Reichs Versicherungsordnung). 
Rundschreiben des Reichsversicherungsamts, 
Abteilung für Unfallversicherung, an die ge
werblichen Berufsgenossenschaften, die Ge- 
meindeunfallversicherungsverbände und die 
Träger der gemeindlichen Eigcnunfallversiclic- 
rung vom 25.8.1938 — V 1100 a 12/37 

— 767 — (RABl. S. IV 369):
Zu der Frage, wer in den Fällen des § 537 

Abs. 1 Nr. 13 der Rcichsversicbcrungsordnung 
uls zuständiger Versicherungsträger anzuschcn

und wie der Beitrag zu gestalten ist, hat das 
Reichsversicherungsamt im Einvernehmen mit 
den beteiligten Stellen (Verband der deutschen 
gewerblichen Berufsgenossenschaften, Deut
scher Gemeindetag — Reichsarbeitsgemciu-ler Gemcindetag

gemeindliche Eigenunfallversiche- 
Deutsche Arbeitsfront, Reichsanstalt

Schaft für
rung —, jjeuiscne Arncusiront, neicnsanstait 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung) folgende Regelung getroffen:

I. Versicherungsrechtliche 
Zugehörigkeit.

1. Schulungseinrichtungen der Deutschen Ar
beitsfront, der Reichsanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicberung, 
des Reichsstandes des Deutschen Hand
werks, der Innungsverbände u. ä. 
Versichcrungsträger für jede Schulungs- 

cinrichtung — ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Teilnehmer — ist die jeweils fachlich und 
gegebenenfalls örtlich zuständige Berufsgenos
senschaft. Dient eine Einrichtung der Aus
bildung für verschiedenartige Berufszweige 
(sogenannter gemischter Betrieb), so ist nur 
eine Berufsgenossenschaft zuständig, und 
zwar diejenige, zu deren fachlichem Bereich 
der verhältnismäßig überwiegende Teil der 
Schulungseinrichtung gehört. Liegen im Ein
zelfall besondere Verhältnisse vor, so können 
abweichende Vereinbarungen zwischen den 
beteiligten Berufsgenossenschaften getroffen 
werden.
2. Städtische gewerbliche Berufs- und Fach

schulen.
Versichcrungsträger für städtische Berufs

schulen und Fachschulen, in denen für ver
schiedenartige Berufe Unterricht erteilt wird, 
ist die Eigenunfallversichcrung der Gemeinden 
und Gemcindeverbände. Dagegen sind für 
städtische Schulen, in denen die Schüler nur 
für einen bestimmten Gewerbszweig beruflich 
ausgebildct werden (z. B. städtische Tcxtil- 
oder Maschinenbauschulen), die fachlich in 
Frage kommenden Berufsgenossenschaften zu
ständig.

II. Beitragsgestaltung.
Soweit ein völliger Verzicht auf Beiträge 

nicht möglich ist, werden Kopfbeiträge er
hoben. Gemäß § 1 der Verordnung über die 
Aufbringung der Mittel in der Unfallversiche
rung vorn 28. Februar 1933 (RGBl. I S. 100) 
in Verbindung mit den Verordnungen vom 
14. Dezember 1934 und 21. Dezember 1935 
(RGBl. I S. 1252 und 1533) stimmt das 
Reichsversicherungsamt zu, daß bei den Schu
lungseinrichtungen, die räch § 537 Abs. 1 
Nr. 13 der Reichsversicherungsordnung der 
Versicherungspflicht unterliegen, für jeden 
Schüler und Lehrer je Kursus ein Kopf beitrag 
bis zu 0,40 RM erhoben wird. Die Dauer des 
Kursus ist für die Höhe des Beitrags un
erheblich. Den Trägern der gemeindlichen 
Eigenunfallversicherung bleibt Vorbehalten, 
Beiträge bis zu der entsprechenden Höhe im
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Wege der Umlage nach der Einwohnerzahl 
zu erheben. Bei Gcfolgschaftsmitgliedern, die 
in die bezeichnetcn Schulungseinrichtungen 
von ihrem Stammbetrieb entsandt werden 
(Kommandierte), kann zur Vermeidung ver
waltungsmäßiger Schwierigkeiten ebenfalls ein 
Kopfbeitrag bis zu 0,40 RM erhoben werden. 
Hierdurch wird die bei einem Unfall gegebene 
Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft, zu der 
der entsendende Betrieb gehört, nicht berührt.

Soweit im Einzelfall besondere Umstände 
eine abweichende Regelung geboten erscheinen 
lassen, bleibt das Verfahren nach § 629b der 
Reichsversichcrungsordnung Vorbehalten.

Ililfsbedürftigkcitsprüfung bei Trcnnungsbci- 
hilfen nach den Richtlinien zur Förderung der 

Arbeitsaufnahme.

beiliilfc bestimme ich daher, daß das Ein
kommen der Angehörigen des auswärts Be
schäftigten stets wie Einkommen von An
gehörigen im Sinne der Richtlinien für die 
Hilfsbedürftigkeitsprüfung behandelt wird.

Bei der Berechnung der Trennungsbeihilfe 
wird ferner die Arbeitslosenunterstützung des 
im Haushalt lebenden Angehörigen nicht an
gerechnet. Für diesen Angehörigen wird aber 
auch kein Familienzuschlag bei der Feststel
lung der Höhe der Trennungsbeihilfe ein
gesetzt. Die Trenuungsbeihilfe ist auch auf 
die Höhe der Arbeitslosenunterstützung dieses 
Angehörigen ohne Einfluß. Ein Arbeitslosen
unterstützung beziehender Angehöriger wird 
also für die Trennungsbeihilfe so behandelt, 
als ob er nicht Mitglied der Haushaltsgemein
schaft wäre.

Erl. d. Präs. d. Reichsanstalt v. 7.7. 1938 
— III A 7207/25 — (RAB1. S. 1 285):

Nach den Richtlinien zur Förderung der 
Arbeitsaufnahme, Abschn. IV, ist die Tren
nungsbeihilfe nach den Unterstützungssätzen 
der Arbeitslosenunterstützung, in der Regel 
nach den Unterstützungssätzen der Lolm- 
klusseV, zu bemessen. Die anrechnungsfähigen, 
der Hnushultsgcmcinschuft zufließenden Ein
künfte sind nach den für die Hilfsbedürftig- 
keitsprüfung in der Arbeitslosenunterstützung 
geltenden Vorschriften auzurcchnen. In der 
Arbeitslosenunterstützung wird dus Einkom
men des Hauptuutcrstützungseinpfängers selbst 
anders behandelt uls das seiner Angehörigen. 
Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob das 
Einkommen der Ehefrau des auswärts Be
schäftigten als Einkommen des Hauptunter- 
stützungsempfängers oder als Einkommen von 
Angehörigen des auswärts Beschäftigten an
zusehen sei. Letzteres ist meines Erachtens 
richtig.

Für die Durchführung der Hilfsbedürftig- 
keitsprüfung bei der Bemessung derTrennungs-

Kitnlcrzuluge, Waisenrente und Witwenbeihilfe. 
Erl. d. RAM. v. 9. 8. 1938 — I c 6665/38 — 

(RAB1. S. V 31):
1. Ich ermächtige die Versorgungsämter. 

Kinderzulagen oder Waisenrenten für Kinder, 
die bei Vollendung des 16. Lebensjahres in
folge körperlicher oder geistiger Gebrechen 
außerstande waren, sich selbst zu unterhalten, 
im Fülle des Bedürfnisses auch dann in eigener 
Zuständigkeit zu gewähren, wenn der Antrag 
erst nach Ablauf von 6 Monutcn nach Voll
endung des 16. Lebensjahres gestellt wird.

2. Für Witwen, die sich vor dem 13. Juli 1926 
wiederverheiratet haben und deren zweiter 
Ehemann nach mehr als zehnjähriger Dauer 
der Ehe gestorben ist, kann nach RVG. AB. 
zu § 39 Nr. 3 Abs. 2 — HdR. S 134 — Witwen- 
beiliilfc nur mit meiner Genehmigung bewilligt 
werden. Voraussetzung ist, daß sich die Witwe 
in Not befindet. Die Befugnis zur Bewilligung 
solcher Witwenbeihilfen wird den Versorgungs
ämtern übertragen. Verfügt die Witwe über 
sonstiges Einkommen, so ist cs auf die Witwen
beihilfe anzurechnen.

Umschau

Arbeitseinsatz.

Die Zahl der Arbeitslosen ging im 
Monat August 1938 von 218 000 auf 
179 000 zurück. Es ist also eine Ab
nahme um 39 000 zu verzeichnen, die 
nur deshalb möglich war, weil auch nicht 
voll eiusatzfähige Kräfte mehr und mehr 
von den Betrieben und Verwaltungen 
aufgenominen werden. So betrug auch 
der Rückgang der beschränkt oder nicht 
voll einsatzfähigen Arbeitslosen allein 
19 000.

Über die Entwicklung der Arbeits
losigkeit und die Beschäftigung gibt

folgende Zusammenstellung Aufschluß 
(Zahlen in Tausend):

Arlirhalotttf
inagcaaitit

m

Ite-Mhiir-
tlgle

am 31.5.1938 338 183 20 400
am 39.6.1938 292 152 20 536
um 31.7.1938 218 114 20 714
am 31.8.1938 179 88 20 860
am 31.8.1937 509 267 20 166

Die starke Zunahme der Beschäftigten, 
die im Monat August hei einem Rückgang 
um 39 000 Arbeitslose 146 000 betrug, 
ist dadurch zu erklären, daß wiederum
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im großen Umfang bisher nicht erwerbs
tätige oder nicht in einem Arbeits
verhältnis stehende Volksgenossen (So
zialrentner, Pensionäre, Kleinhandwer
ker, Erwerbsbehinderte usw.) für den 
Einsatz in abhängiger Arbeit gewonnen 
wurden; auch der Zustrom von Frauen 
in gewerbliche Arbeit hielt an.

Hinsichtlich der Arbeitseinsatzfähig
keit ist folgende Entwicklung zu ver
zeichnen (Zahlen in Tausend):

voll
nmilz-

vnll

lirBE ei^r
am31.5.1938 37 161 140
am 30.6.1938 28 138 126
am31.7.1938 19 96 104
am31.8.1938 14 77 88
am31.8.1937 81 262 167

Im Lande Österreich ging die Arbeits
losigkeit auch im Monat August wieder 
stark zurück (— 37 000). Am Monats
ende wurden von den Arbeitsämtern 
nur noch 114 000 Arbeitslose gezählt ge
genüber 151 000 Ende Juli. Die Arbeits
losigkeit, die in Österreich bei der Ein
gliederung im März 1938 rund 600 000 
betragen hatte, ist damit bereits zu vier 
Fünfteln beseitigt.

Arbeitsbuch.
Die Reichsanstalt für Arbeitsvermitt

lung und Arbeitslosenversicherung hat 
die grundlegenden Bestimmungen über 
das Arbeitsbuch mit den dazugehörigen 
Vordrucken in einem 36 Seiten umfassen
den Heft zusammengcstcllt. Dieser amt
liche Sonderdruck bietet die Möglichkeit, 
sich über den gegenwärtigen Stand der 
Arbcitsbuchbcstimmungcn eingehend zu 
unterrichten. Das Heft wird zum Selbst
kostenpreis von 20 Rpf bei Abnahme von 
weniger als zehn Stücken, 15 Rpf bei 
Abnuhme von zehn und mehr Stücken 
zuzüglich Porto von der Reichsanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung, Büro Veröffentlichungen, 
Bcrlin-Charlottcnburg, Hardenbergstra
ße 12, Postscheck Berlin NW 7, Nr. 4096, 
abgegeben.

Fcttvcrbilligung und Regelung des Bezugs 
von Koiisumniurgnrine.

Die von der Reichsregicrung zur Ver
billigung der Speisefette für die minder
bemittelte Bevölkerung und zur Siche

rung des Bezugs von Konsummargarine 
getroffenen Maßnahmen werden für die 
Monate Oktober, November und Dezem
ber 1938 im bisherigen Umfange nach 
Maßgabe der geltenden Vorschriften fort
geführt (Erlaß des RAM. vom 22.8.1938 
— RMBliV. Sp. 1367).

Ausschluß jüdischer Verkaufsstellen.
Durch einen Erlaß des Reichsarbeits

ministers vom 6. 9. 1938 — II b 9718/38 
— (RMBliV. S. 1511) werden jüdische 
Verkaufsstellen vom 1. Oktober 1938 an 
von der Annahme der Reichsvcrbilligungs- 
scheine für Speisefette, der Bezugsscheine 
für Konsummargarinc und der kommu
nalen Wohlfahrtsgutschcine ausgeschlos
sen. Als jüdisch gelten diejenigen Ver
kaufsstellen, die in das Verzeichnis der 
jüdischen Gewerbebetriebe gemäß den 
Vorschriften der Dritten Verordnung 
zum Rcichsbürgergesetz vom 14. Juni 
1938 (RGBl. I S. 627) eingetragen sind.

Versorgung der Wehrmachtsangehörigen.
Die Fürsorge und Versorgung für die 

ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht 
und ihre Hinterbliebenen ist durch das 
Wehrmachtfürsorge- und -Versorgungs
gesetz (WFVG.) vom 26. 8. 1938 (RGB1.I 
S. 1077) neu geregelt worden.

Der Vorspruch zu dem Gesetz ist 
nachstehend wiedergegeben:

Die Wehrmacht ist als Waffenträger 
der Nation ein Grundpfeiler des national
sozialistischen Staates, der Dienst in der 
Wehrmacht ist Ehrendienst.

Ehrenpflicht des Staates ist cs, für 
seine Soldaten so zu sorgen, daß ihnen 
aus der Ableistung des aktiven Wehr
dienstes kein Nachteil erwächst und daß 
den Berufssoldaten, die noch im besten 
Mannesalter aus der Wehrmacht ent
lassen werden müssen, durch eine vom 
Stuat gesicherte Überführung in andere 
Berufe oder durch andere Maßnahmen 
Anerkennung und Dank für ihre Dienst
leistung zuteil wird.

Allen Soldaten aber soll die Sicherheit 
gegeben werden, daß bei opferfreudigem 
Einsatz ihrer Gesundheit und ihres Le
bens sowohl für sie selbst nls auch für 
ihre Frauen und Kinder gesorgt wird.

Die Durchführungsbestimmungen vom 
29. 9. 1938 sind im RGBl. I S. 1293 ver
öffentlicht.
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Versorgung der Angehörigen des Reichs
arbeitsdienstes.

Nach dem Reichsarbeitsdienstversor
gungsgesetz vom 8. 9. 1938 (RGBl. I 
S. 1158) gelten für die Fürsorge und Ver
sorgung der männlichen Angehörigen des 
Reichsarbeitsdienstes und ihrer Hinter
bliebenen die Vorschriften des Wchr- 
machtfürsorge- und -Versorgungsgesetzes 
vom 26. 8. 1938 (RGBl. I S. 1077) mit 
einigen sich aus der besonderen Stellung 
des Arbeitsdienstes ergebenden Änderun
gen.

Die Fürsorge und Versorgung der 
weiblichen Angehörigen des Reichsar
beitsdienstes (Arbeitsdienst für die weib

liche Jugend) und ihrer Hinterbliebenen 
wird durch besonderes Gesetz geregelt 
werden.

Das Reichsarbeitsdienstversorgungs- 
gesetz ist in zusammenhängender Fas
sung im RGBl. I S. 1253 veröffentlicht.

Stärke des Arbeitsdienstes für die weib
liche Jugend.

Der Führer und Reichskanzler hat 
durch Erlaß vom 7. 9. 1938 (RGBl. I 
S. 1157) angeordnet, daß die Stärke des 
Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend 
in der Zeit bis zum 1. 4. 1940 von 30 000 
auf 50 000 Arbeitsmaiden (einschließlich 
Stammpersonal) zu erhöhen ist.

Aus Zeitschriften und Büchern

Die Krankenhilfe der Bezirksfürsorge- 
verbände und der RVO.-Krankenkassen.

In Heft Nr. 35 des Deutschen Ärzte
blattes vom 27. 8. 1938 gibt Heinz Schu
macher-Essen eine vergleichende Dar
stellung der Leistungspflicht und Lei
stungsbereitschaft der beiden Haupt- 
träger der öffentlichen Krankenhilfe.

Ausgehend von den Unterschieden in 
den Rechtsgrundlagen und in dem Kreis 
der Leistungsempfänger wird der An
nahme entgegengetreten, daß der Um
fang der Leistungen eines Bezirksfür
sorgeverbandes hinter den Leistungen 
der RVO.-Kasscn zurückstehe. Vielmehr 
sei das Gegenteil richtig. Die Rcgel- 
lcistungen der RVO. umfaßten nicht 
sämtliche Maßnahmen, die u. U. zur 
Heilung unbedingt notwendig sind. Aber 
selbst dann, wenn eine Krankenkasse von 
der Möglichkeit zur Einführung von 
Mehrleistungen im vollen Umfange Ge
brauch gemacht bat, bleibe immer noch 
die Tatsache bestehen, daß sie nicht alle 
notwendigen Leistungen in vollem Um
fange und in unbeschränkter Dauer ge
währen kann.

„Für die öffentliche Fürsorge darf 
selbstverständlich die bei den RVO.- 
Kasscn vorhandene Beschränkung der 
Leistungen nicht Grundlage ihres Han
delns sein. Die Volksgemeinschaft, die 
Kostenträgerin der öffentlichen Fürsorge, 
darf ihren in Not geratenen Volksgenos
sen die helfende Hand nie versagen. 
Hier würde halbe Hilfe Verweigerung

der Hilfe bedeuten. So muß denn auch 
die öffentliche Fürsorge allzuoft überall 
da in die Bresche springen, wo die Kran
kenkassen notwendige Heilmaßnahmen 
nicht oder nur in einem unzureichenden 
Umfange gewähren können, wenn die 
Familie nach gründlichster Prüfung der 
Verhältnisse nicht in der Lage ist, diese 
notwendigen Maßnahmen aus eigenen 
Mitteln durchzuführen.

Die bestehende Verpflichtung der Für
sorgeverbände zur durchgreifenden Hilfe 
auf der einen Seite und die große Be
weglichkeit auf der anderen Seite legen 
den Fürsorge verbänden eine große Ver
antwortung auf. Der Fürsorgeverband 
muß in jedem Falle prüfen, ob und in 
welchem Umfange nach Lage des Krank
heitsfalles diese oder jene Leistung ge
währt werden muß, wobei die immer 
noch nicht rosige Finanzlage der Kom
munen zu berücksichtigen ist. Er ist in 
keinem Falle dieser oftmals schwierigen 
Entscheidung dadurch enthoben, daß 
das Gesetz oder die Richtlinien die in 
diesem oder jenem Falle vom Arzt als 
notwendig angesehene Leistung nicht 
vorschcn oder genau umgrenzen. Dafür 
ist aber auch die Bewegungsfreiheit des 
Fürsorge Verbundes eines der wertvoll
sten Merkmale in der Arbeit der öffent
lichen Fürsorge.”

„Die Landgemeinde“. Amtliches Orgun des 
Deutschen Gcmcindctagcs. Nr. 17 vom 10.9.38. 
Aus dem Inhalt: Krcisgiirtner Haas, Groltkau: 
„Ist die Obsthaumpflunzung an Straßen und
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öffentlichen Wegen wirtschaftlich?“; Assessor 
Dr. Hermann Heitmann, Deutscher Ge
meindetag: „Aus der Praxis des gemeind
lichen Wegerechts“; Kreisausschußober
inspektor H. Klingelhöfer, Montabaur: „Die 
Verwaltung des gemeindlichen Inventars“; 
A. Bruno, stellv. Vorsitzender des Versiche
rungsamts der Stadt Königsberg i. Pr.: 
„Grenzfalle von Angestellten- und Invaliden- 
versicherungsp flicht“; Krcisausschußober- 
inspcktor Gutzeit, Mohrungcn: „Uneheliches 
Kind und Familienunterstützung“; „Ver- 
sicherungspflicht der gemeindlichen Ehren
beamten“ ; „Briefe eines ländlichen Bürger
meisters“.

Nr. 18 vom 25. 9. 1938. Aus dem Inhalt: 
Reichsleiter Oberbürgermeister Fiehler: „Die 
Gemeinde im neuen Deutschland“; „Ein
führung der Deutschen Gemeindcordnung in 
Österreich“; „Die Dienstsiegel der Gemeinden 
und Gemeindeverbände“; Kreisausschußober
inspektor Gutzeit, Mohrungen: „Nichtbeamte 
dürfen keine Amtsbezeichnungen führen“; 
Markull: „Polizei und Gemeinde“; Verwal- 
tunga.-.mtmanu J. Stephan, Berlin: „Ver
besserungen in der Sozialversicherung“; 
„Briefe eines ländlichen Bürgermeisters“.
Kommentar zum Familienunterstützungsrecht 

(Familienunterstützungsgesetz und -Vor
schriften). V eröffentlichungen des Deu tsclien 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge 
Heft 1 (Heft 22 der Schriftenreihe Aufbau und 
Ausbau der Fürsorge). Lühe & Co., Leipzig.
1937. 239 S. Preis RM 3,80.
Das Datum der Veröffentlichung wurde 

durch den Runderlaß des Reichs- und Preu
ßischen Ministers des Innern vom 28. 5. 1937 
mit seinen zahlreichen Abänderungen be
stimmt. — Die ersten beiden Abschnitte ent
halten die Gesetzestexte sowie eine Einführung 
zu dem Familienunterstützungsrecht, der dritte 
die Erläuterungen, deren Klarheit der Praxis 
gute Dienste leisten wird. In einem vierten 
Absatz wird das Unterstützungsverfahren, 
unter Zugrundelegung eines in der Praxis 
häufigen Falles, dargcstcllt. Der Anhang 
bringt das Luftschutz-FUG. mit Durch
führungsvorschriften sowie auszugsweise die 
VO. über Musterung und Aushebung vom 
17. 9. 1937 und die Rechnungslegungsordnung 
für das Reich vom 3. 7. 1929.
Kommcnia* zum Familienunterstützungsgesetz 

vom 31. Mürz 1936. Mit allen ergänzenden 
Bestimmungen. Bearbeitet von Dr. Wilhelm 
Breitcnfeld, Dr. Heinrich Ilacckel, 
Hans Sonncnburg. C. H. Beck'sche Ver
lagsbuchhandlung, München und Berlin
1938. 160 S. Leiuenband Preis RM 4,80. 
Unter Verwertung ihrer reichen praktischen

Erfahrungen in der Familienunterstützung der 
Reichshauptstadt werden sowohl das FUG. 
als das Luftschutz-FUG. von den Verfassern 
knapp, aber gründlich erläutert. Die ein
schlägigen Abschnitte des Durchführungs
erlasses vom 28. 5. 1937 und der Begründung

sind den einzelnen Gesetzesparagraphen und 
ihren Erläuterungen jeweils beigefügt. — Im 
Anhang sind außer dem Luftschutz-FUG. auch 
das Gesetz über Alu nach Wehr- und Arbeits
dienst, die amtlichen Muster und Formblätter 
u. a. abgedruckt. — Der Kommentar stellt eine 
wertvolle Bereicherung der Fach-Literatur dar.
Grundriß der Angestelltcnversicherung nach 

dem neuesten Gesetzesstande unter Berück
sichtigung des Gesetzes vom 21.12.1937 
über den Ausbau der Rentenversicherung. 
Von Dr. jur. Erwin Gab er und Dr. jur. 
Alfred Post. 2. verbesserte Auflage. Verlag 
Langewort, Berlin-Lichterfelde 1938. 177 S. 
Preis geb. RM 4,50.
Der auf Grund von Erfahrungen der täg

lichen Praxis verfaßte Grundriß erscheint 
bereits in 2. Auflage und berücksichtigt alle 
seit seiner Erstveröffentlichung von 1937 er
folgten wesentlichen Gesetzesänderungen. Eine 
zweckmäßige drucktechnische Aufteilung er
möglicht eine gute und klare Übersicht über 
das gesamte geltende Recht der Angestcllten- 
versicherung.
Raumordnung durch Umschichtung des Ar

beitsnachwuchses (unter besonderer Berück
sichtigung des Ruhrgebietes). Von Dr. Julius 
I r m e r. Universitas-Archiv, Wirtschafts- und 
Sozialwisscnschaftliche Abteilung, Band 8. 
Verlags-Anstalt Heinr. & j. Lechte, Ems
detten 1937. 130 S. Preis RM 2,80.
Die Arbeit ist entstanden auf Grund von 

Erfahrungen, die der Verfasser aus seiner prak
tischen Tätigkeit in der „Sozialen Arbeit“ der 
Hitler-Jugend gewann. Nach einer Schilde
rung der Strukturfchler der deutschen Wirt
schaft werden die Mittel zu ihrer Beseitigung, 
die Maßnahmen zur Umschichtung des Nach
wuchses in Landwirtschaft, Handwerk und 
Industrie behandelt. Der Hinweis auf die Be
deutung der Lehrlingsheime für die staatliche 
Einsatzlcnkung ist von Interesse.
Kindheit und Jugend. Artung und Entwick

lung des werdenden Menschen. Von Richard 
Müller-Freienfels. Verlag von Quelle & 
Meyer in Leipzig 1937. 264 S. Preis RM5,80. 
Der Verfasser beginnt mit einer Schilderung 

der Kinderforschung früherer Zeiten und gibt 
dann eine Darstellung der kindlichen Ent
wicklung auf der Grundlage einer ganzheit
lichen, biologisch unterbauten Psychologie. 
In bewußtem Gegensatz zur experimentellen 
Psychologie faßt er das menschliche Ich als 
eine aktive, organische Ganzheit auf, die sich 
schon im Säugling offenbart und sich den 
äußeren Einflüssen gegenüber auswühlend oder 
tätig anpussend verhält. — Bei der Dar
stellung des schulpflichtigen Alters behandelt 
er besonders eingehend das außerschulische 
Leben des Kindes, betont in der Schilderung 
der Jugendzeit den Willen zur Wirklichkeit 
als das eigentliche Wesen des Jugendlichen 
und würdigt den Sport als seine charakte
ristische Lebensform.
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